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Teil 1 . Städtebauliche Planung 
 

1 Anlass, Erforderlichkeit und Ziele der Planung 

Im Bereich des ehemaligen Bauhof Fritz nördlich der Frankfurter Straße entwickelt die Lothar Fritz 
GmbH & Co. KG ein Wohngebiet. Dabei wird die an die Sindlinger Wiese angrenzende Gewerbefläche 
nach ihrer Nutzungsaufgabe im Jahr 2018 einer neuen Nutzung zugeführt. Geplant ist ein Angebot un-
terschiedlicher Wohnungstypen als Geschosswohnungen, Reihen- und Doppelhäuser sowie einem 
freistehenden Einzelhaus. Das städtebauliche Konzept sieht die Errichtung von ca. 41-44 Wohneinhei-
ten vor. 

Übergeordnete Ziele der Planung sind:  

• Die Umnutzung der brachgefallenen Gewerbegebietsfläche zum allgemeinen Wohngebiet 

(WA). 

• Die Schaffung von Wohnungsraum unter Berücksichtigung der Dichtewerte für verstädterte 
Besiedlung als Reaktion auf die in den vergangenen Jahren erheblich gestiegene Nachfrage im 
Rhein-Main-Gebiet. 

• Die effiziente Bodennutzung als Ergebnis einer flächensparenden städtebaulichen Struktur und 
der Wiedernutzbarmachung brachliegender Flächen im Innenbereich. 

• Eine wirtschaftliche Erschließung der Verkehrs- und Leitungsinfrastruktur. 

• Die zielgenaue und nachhaltige Steuerung der städtebaulichen Entwicklung über planungs-

rechtliche Festsetzungen. 

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, um eine geeignete planungsrechtliche Grund-
lage für die Umsetzung des städtebaulichen Konzepts zu schaffen und eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung zu gewährleisten. 

Daher hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelkheim (Taunus) am 28.10.2019 die Aufstel-
lung eines projektbezogenen Bebauungsplans mit der Bezeichnung Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof 
Fritz“ beschlossen. Der „Angebots-Bebauungsplan“ wird im Regelverfahren mit Umweltprüfung auf-
gestellt. Ergänzend schließen die Stadt Kelkheim und der Vorhabenträger gemäß § 11 BauGB einen 
begleitenden städtebaulichen Vertrag. 
 
 

2 Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben 

2.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Die Stadt Kelkheim (Taunus) liegt im hessischen Main-Taunus-Kreis nordwestlich der Stadt Frankfurt 
am Main und ist somit Teil der Metropolregion Frankfurt RheinMain. Die sog. „Stadt der Möbel“ setzt 
sich aus den sechs Stadtteilen Kelkheim (Mitte), Münster, Hornau, Fischbach, Ruppertshain und Ep-
penhain zusammen. Im Osten grenzen die beiden Nachbargemeinden Bad Soden und Liederbach an 

das Stadtgebiet an, südwestlich und nordwestlich die Nachbargemeinden Eppstein und Hofheim. Im 
Norden berührt die Stadt Kelkheim den Hochtaunuskreis. 

Verkehrlich ist die Stadt Kelkheim durch ihre zentrale Lage im Rhein-Main-Gebiet optimal angebun-
den und stellt hierdurch einen attraktiven Wohn- und Arbeitsstandort dar. Die Bundesstraße 455 
durchschneidet das Stadtgebiet und bietet eine Anbindung in Richtung Wiesbaden und Bad Hom-
burg. Weiterhin verlaufen südöstlich die B 519 (Richtung Rüsselsheim bzw. Königsstein) und die B 8 
(Richtung Frankfurt bzw. Limburg). Die Stadt Kelkheim profitiert weiterhin von der Nähe zum Frank-
furter Flughafen, der innerhalb von ca. 20 Minuten mittels Pkw erreicht werden kann.  
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Weiterhin verfügt die Stadt Kelkheim über einen gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr. Neben 
mehreren Bushaltestellen finden sich drei Haltepunkte der Königsteiner Bahn in Kelkheim, Münster, 
und Hornau. In einer halbstündigen Taktung erreicht man beispielsweise den Frankfurter Hauptbahn-
hof. An das S- und U-Bahnnetz ist die Stadt hingegen nicht angeschlossen. 

Das ca. 0,75 ha große Plangebiet befindet sich im Stadtteil Münster und umfasst die derzeit unge-
nutzte Bauhoffläche, die beiden Bestandsgebäude Frankfurter Straße Nr. 115 und Nr. 117 sowie einen 
Teilbereich der ehemaligen Bachparzelle des Liederbachs. Weiterhin wurde zur Ableitung des Regen-
wassers ein Teilbereich der derzeitigen Bachparzelle des Liederbachs in den Geltungsbereich mit ein-
bezogen. Über die vorhandene Stichstraße besteht eine direkte Anbindung an die südlich verlaufende 
Frankfurter Straße. 
 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ 

 

© Eigene Darstellung, basierend auf Vermessungsgrundlage 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ umfasst die folgenden 
Flurstücke der Gemarkung Münster: 

Flur 13: 
Flurstücke 100/1 (teilw.), 104/1, 105/7 (teilw.), 106/4 (teilw.), 106/6, 106/10, 187/5, 187/6, 187/7, 187/15 
(teilw.) sowie 211/187, 

Flur 14: 
Flurstücke 3, 91 sowie 144/4, 
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Flur 25:  
Flurstück 64 (teilw.), 

und wird begrenzt: 

• Im Norden bzw. Nordosten durch das Flussbett des Liederbachs und den daran angrenzenden 
Gehölzstreifen des Bachauwalds (Flurstück 100/1), 

• im Süden durch die ehemalige Bachparzelle des Liederbachs, die Grundstücke an der Frankfur-
ter Straße und die Frankfurter Straße selbst, 

• sowie im Westen durch die Stichstraße Frankfurter Straße 113a/115a Straße. 
 
 

2.2 Bestandssituation 

Bebauung und Nutzungsstrukturen 

Das Plangebiet befindet sich recht zentral gelegen im zweitgrößten (ca. 7.240 Einwohner) 1 und süd-
lichsten Stadtteil Münster. Die nähere Umgebung ist geprägt durch eine kleinteilige Wohnbebauung, 
bestehend aus überwiegend zwei- bis dreigeschossigen Gebäuden mit geneigtem Dach. Vorherr-
schend setzt sich die Bebauung aus freistehenden Einzelhäusern (Einfamilienhäusern und Doppelhäu-
sern) zusammen. Lediglich vereinzelt sind Mehrfamilien- und Reihenhäuser vorzufinden. Das Plange-
biet befindet sich nördlich der Frankfurter Straße, an der einige kleinere Dienstleister und Gastrono-
miebetriebe ansässig sind.  

Im Norden grenzt Münster direkt an Kelkheim-Mitte, daher sind großflächige Einzelhandelsunterneh-
men (Supermarkt, Discounter, Drogerie-Markt) innerhalb von ca. 10 Minuten fußläufig zu erreichen. 
Südlich, in einer Entfernung von etwa einem Kilometer, liegt das größte Gewerbegebiet der Stadt; 
dort sind zahlreiche größere Unternehmen ansässig. Der historische Ortskern des Stadtteils ist südöst-
lich des Plangebiets, in einer Entfernung von nur 400 m situiert. Dort geht die Straße Am Kirchplatz 
von der Frankfurter Straße ab, die von älteren Bestandsgebäuden, Fachwerkbauten und kirchlichen 
Einrichtungen umgeben wird.  

Das Plangebiet bietet sich durch seine Nähe zu Nahversorgungseinrichtungen, Kindergarten und 
Schulen, die fußläufig zu erreichen sind, für eine innerstädtische Wohnnutzung an. In der direkten Um-
gebung liegen drei Schulen: Nördlich des Plangebiets die Grundschule in den Sindlinger Wiesen, west-
lich, etwa 650 m entfernt, die Gesamtschule Eichendorffschule und die Anne Frank Förderschule. Dort 
sind ebenfalls das Freibad, ein Sportgelände sowie eine Tennisanlage verortet. 

Der eigentliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst neben Lagerhallen und offenen Lager-
flächen des ehemaligen Bauhofs noch zwei Bestandsgebäude an der Frankfurter Straße, die künftig 
abgängig sind.  
 

Umwelt, Natur und Landschaft 

Münster ist von zahlreichen Streuobstwiesen und Feldern umgeben.  

Das Plangebiet selbst grenzt im Norden direkt an die Bachparzelle des Liederbachs in den Sindlinger 
Wiesen (Stadtpark) an. Der Liederbach wird von einem naturnahen Waldbereich aus angepflanzten 
Gehölzen umgeben, die von Spaziergängern genutzt werden. 

 
1  Stadt Kelkheim. Kelkheim-Münster. Internet: https://www.kelkheim.de/_rubric/index.php?rubric=DE+Unsere-Stadt+Stadtteile+Mu-

enster (abgerufen am 31.01.2022). 
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Der Großteil der Flächen im Bereich des ehemaligen Bauhofs ist im Ausgangszustand fast völlig ver-
siegelt und kann durch eine flächensparende Wohnbebauung deutlich aufgewertet werden. Um Wie-
derholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf Kapitel 2.3 des Umweltberichts verwiesen. 
 
Orthofoto Plangebiet „Ehemaliger Bauhof Fritz“ 

 

© Eigene Darstellung, basierend auf: Orthofoto Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und 
Geoinformation 
 
 

2.3 Planerische Vorgaben 

Ergänzende Ausführungen sind dem Umweltbericht, Kapitel 1.3 „In einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegte Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans“ - Unterpunkt „Fachpläne“ zu entnehmen. 
 

Landesentwicklungsplan 

Gemäß der Darstellung des Landesentwicklungsplans (LEP Hessen 2000, 4. Änderung vom 4. Septem-

ber 2021) liegt die Stadt Kelkheim entlang einer Nebenstrecke für den Schienenverkehr und einer 
zweistreifigen Fernstraße. Die Stadt ist als Mittelzentrum ausgewiesen worden. Die im LEP ausgewie-
senen Mittelzentren werden in den Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 
(RPS/RegFNP 2010) als Ziele übernommen. 
 

Regionaler Flächennutzungsplan . Regionalplan Südhessen 

Die Stadt Kelkheim wird im RPS/RegFNP 2010 als Mittelzentrum entlang der überörtlichen Nahver-
kehrs- und Siedlungsachse Frankfurt – Königsstein im Taunus ausgewiesen. 
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In der Plankarte ist das Plangebiet als „Gemischte Baufläche, Bestand“ dargestellt. Der nördliche Be-
reich reicht in eine „ökologisch bedeutsame Flächennutzung mit Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“. Diese wird von einer Fläche für den 
Vorbehalt Natur und Landschaft, den Vorbehalt Hochwasserschutz und weiterhin einem Vorbehalts-
gebiet für den Grundwasserschutz überlagert. In diesem Bereich darf keine Wohnbebauung erfolgen. 

Hervorzuheben ist, dass die Umnutzung des ehemaligen Bauhofs der Zielsetzung entspricht, brachlie-
gende Wohn- und Gewerbeflächen wiederzuverwenden (G3.4-7), um somit der Innenentwicklung 
Vorrang vor der Ausweisung weiterer Flächen im Außenraum einzuräumen. 
 
Auszug aus dem regionalen Flächennutzungsplan 2010 (Planstand 31.12.2017) 

 

© Regionalverband FrankfurtRheinMain 
 

Dichtevorgaben . Wohnungsdichte 

Zusätzlich zu den zeichnerischen Festsetzungen trifft der Regionale Flächennutzungsplan Aussagen 
zur Dichte der Wohneinheiten in einem bestimmten Siedlungsbereich. Diese Vorgaben dienen als 
Grundlage zur Dimensionierung der Vorranggebiete Siedlung, zur Umsetzung des Ziels des sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden sowie zur Verminderung negativer städtebaulicher Auswirkungen 
durch hohe Verdichtung oder zu niedrige Auslastung kommunaler Infrastruktur. Durch das Ziel  
Z.3.4. 1-9, bei dem es sich nach seinem rechtlichen Gehalt um eine Festlegung des Regionalplans han-

delt, werden einzuhaltende Dichtewerte nach unterschiedlichen Siedlungstypen formuliert. Danach 
sind, bezogen auf das Bruttowohnbauland, einzuhalten: 
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• Im ländlichen Siedlungstyp 25 bis 40 Wohneinheiten je ha, 

• in verstädterter Besiedlung und ihrer Umgebung 35 bis 50 Wohneinheiten je ha, 

• im Einzugsbereich vorhandener oder geplanter S- und U-Bahn-Haltepunkte 45 bis 60 

Wohneinheiten je ha, 

• im Großstadtbereich mindestens 60 Wohneinheiten je ha. 
 
Aufgrund der fehlenden Anbindung der Stadt Kelkheim an das S- und U-Bahnnetz ist prinzipiell ein 
Dichtewert von 35 bis 50 WE je ha heranzuziehen. Für die Unterschreitung der Dichte werden Ausnah-
men zugelassen. Die oberen Dichtwerte sind als Ziel der Raumordnung zu qualifizieren und müssen 
eingehalten werden. 

Eine eindeutige Zuordnung zu einem der Siedlungstypen, und somit als Gebiet mit eigenständigem 
Charakter, dürfte jedoch erst ab einer Größe von ca. 5 ha Bruttobauland sinnvoll möglich sein. Das 
vorliegende Plangebiet ist mit einer Größe von rund 0,76 ha wesentlich kleinflächiger, so dass nur ori-

entierende Aussagen zur Wohnungsdichte möglich sind. Isoliert auf diese Fläche bezogen würden die 
geplanten 41-44 Wohneinheiten einer Dichte von 55 Wohneinheiten je ha Bruttobauland entsprechen, 
was im Nahbereich der Obergrenze für verstädterte Besiedlung und ihre Umgebung liegt. 

Dass der Plansatz Z3.4.1-9 nur für die Ausweisung von neuen Baugebieten, nicht aber für die Überpla-
nung vorhandener Wohngebiete gilt,2 erschwert vorliegend die Festlegung eines geeigneten Bezugs-
rahmens für die Siedlungsdichte. Einerseits ist das Plangebiet deutlich zu klein, um als Siedlungstyp 
herangezogen werden zu können, andererseits sind alle angrenzenden Flächen bereits bebaut, 
wodurch diese nach der Rechtsprechung des VGH Kassel nicht für eine Beurteilung herangezogen 
werden können. Abgesehen davon könnte die Struktur der Umgebung infolge der Durchsetzung mit 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben verschiedenster Art nur eingeschränkt als maßstabsbildend 
herangezogen werden. 

Vor diesem Hintergrund erfolgt die Überprüfung der Angemessenheit der Wohnungsdichte mittels ei-
nes Abgleichs der Festsetzungen des Bebauungsplans mit der vorgefundenen Umgebung. Diese ist 
vorwiegend durch Einzelhäuser in meist zweigeschossiger Bauweise mit ausgebautem Dachgeschoss 
und - in untergeordnetem Umfang - gewerblich genutzten Hallen oder Nebengebäuden geprägt. Der 
Bebauungsplan greift die vergleichsweise kleinteilige Bebauung auf und entwickelt sie in einer zeitge-
mäßen Formensprache weiter. Vergleichbar dem Bestand soll das neue Wohnbaugebiet aus einer 
Gruppierung von Einzelhäusern bestehen, die sich aus Mehrfamilienhäusern, Doppelhaushälften und 
Reihenhäusern zusammensetzt. Die Geschossigkeit liegt ebenfalls bei zwei bis drei Normalgeschossen 
zuzüglich eines ausgebauten Dachgeschosses. Daraus ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass der Be-
bauungsplan eine an die vorhandene Infrastruktur und das städtebauliche Gefüge angepasste Be-
bauung vorbereitet, so dass im Hinblick auf den Verkehr, die Versorgung oder die Ausstattung mit 
Wohnfolgeeinrichtungen keine Überforderung der Bestandsstrukturen auftreten kann. Insoweit wird 
Sinn und Zweck der regionalplanerischen Dichtevorgaben entsprochen. 
 

 
2  Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 13.10.2016, 4 C 962/15.N. 
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Landschaftsplan des Umweltverbands Frankfurt, Entwicklungskarte 2001 

 

© Regionalverband FrankfurtRheinMain 
 
Der Landschaftsplan des Umweltverbands Frankfurt stellt die tatsächliche Nutzung des Plangebiets 
um den ehemaligen Bauhof als „Bebauten Bereich im Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiet, Fläche 
für Infrastruktureinrichtungen, landwirtschaftliche Hof- und Gebäudefläche, kulturhistorisch bedeut-
same Gebäude und Zone, Militärische Fläche“ dar. Als Maßnahme wird im Süden des Areals die Erhal-
tung der Durchgrünung innerhalb von Siedlungsflächen ausgewiesen. 

Nördlich grenzen die Sindlinger Wiesen mit der Bachparzelle des Liederbachs an, die im Landschafts-
plan als Grünfläche (Fläche, die im besonderen Maße der Erholung dient oder für diesen Zweck entwi-
ckelt werden soll) mit der Zweckbestimmung Parkanlage dargestellt wird. Überlagert wird die Grün-
fläche vom Entwicklungsziel „Biotopverbundgebiet mit Handlungsbedarf zur Umsetzung von Natur-
schutzmaßnahmen“. 
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Verbindliche Bauleitplanung . Bebauungspläne 

Auszug Übersicht angrenzende Bebauungspläne 

 

© Regionalverband FrankfurtRheinMain 
 
Das Plangebiet „Ehemaliger Bauhof Fritz“ liegt nicht innerhalb des Geltungsbereichs eines bestehen-
den Bebauungsplans. Auch grenzt kein Bebauungsplan direkt an. In der näheren Umgebung befinden 
sich die nachfolgend aufgeführten rechtskräftigen Bebauungspläne: 

• Bebauungsplan 130/12, Danziger Straße (Inkrafttreten am 11.08.1990), 1. Änderung (Inkrafttre-

ten am 05.05.2007); 

• Bebauungsplan 74/12, Breslauer Straße, 6. Abänderung (Inkrafttreten am 22.06.1974); 

• Bebauungsplan 180/12, Östlich der Breslauer Straße (Inkrafttreten am 09.06.2018); 

• Bausatzung Nr. 32 erlassen (Inkrafttreten am 16.10.1993); 

• Bebauungsplan 83/12, Auf‘m Bühl (Inkrafttreten am 05.06.1976); 

• Bebauungsplan 144/12, Sendelbacher Weg/Am Rosengarten (Inkrafttreten am 19.02.2011); 

• Bebauungsplan 183/12, Zwischen Lorsbacher Straße und Am Reiterplatz (Inkrafttreten am 
15.09.2018); 

• Bebauungsplan 181/12, Im Herrnwald/Östlich der Hügelstraße, 1. Änderung (Inkrafttreten am 

13.04.2019); 

• Bebauungsplan 125/12, Frankfurter Straße Teil 2 (Inkrafttreten am 24.05.1986). 

 

Stellplatzsatzung der Stadt Kelkheim 

Gemäß der derzeit rechtsgültigen Stellplatzsatzung der Stadt Kelkheim (Stand 08.04.2019) sind bei 
Ein- bis Dreifamilienhäusern zwei Stellplätze je Wohneinheit nachzuweisen. Im Falle von Mehrfamilien-
häuser sind es 1,8 Stellplätze je Wohneinheit, wobei 10 % dieser Stellplätze als Besucherparkplätze vor-
gesehen sind. 
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Einfriedungssatzung der Stadt Kelkheim 

Die geltende Einfriedungssatzung enthält Regelungen zu geschlossenen Einfriedungen entlang von 
öffentlichen Verkehrsflächen. 
 

Fachgutachten 

Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens sind folgende Gutachten erstellt worden: 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
Erdelen und Fehlow (2021): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Kelkheim. 
Im Rahmen der Erhebungen wurde geklärt, inwiefern vorhandene Arten von der Planung be-
troffen sind, ob hieraus Beeinträchtigungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG eintreten und ob Aus-
gleichsmaßnahmen zu treffen sind. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf Kapitel 2.4 so-
wie den Umweltbericht Kapitel 3.4 verwiesen. 

• Baugrunderkundung 

Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft mbH (2018): BVH Kelkheim, OT Münster, Frankfurter 
Straße/Beuthener Straße – Baugrunderkundung und Gründungsberatung. Hofheim. 
Im Rahmen des geotechnischen Gutachtens wurde zur Ermittlung der für die Neubauten rele-
vanten gründungs- und grundbautechnischen Parameter eine Baugrunduntersuchung durch-
geführt. Weiterhin haben die Gutachter eine abfalltechnische Voruntersuchung der im Bauge-
lände oberflächig anstehenden Auffüllungen und des untergelagerten gewachsenen Bodens 
mittels zwei Deklarationsanalysen (Auffüllungen und gewachsener Boden) vorgenommen. Nä-
heres ist Kapitel 2.1 im Umweltbericht zu entnehmen. 

• Entwässerungskonzept 

Ingenieurbüro Hermann Schäfer (2021): Neubau einer Wohnanlage. Kelkheim-Münster, Beuthe-
ner Straße. Antrag auf eine wasserrechtliche Einleiteerlaubnis gemäß §§ 8, 9 und 57 des Wasser-
haushaltsgesetzes (WHG) für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Liederbach. Erläu-
terungsbericht. Dreieich. 
Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurde die Einleitung des anfallenden Niederschlagswas-
sers in den Liederbach geprüft. Eine weitere Variante zur Einleitung an anderer Stelle wurde un-
tersucht, nach Abstimmung mit der Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden des RP 
Darmstadt aber verworfen. Details finden sich in Kapitel 3, „Technische Erschließung . Ver- und 
Entsorgung“ sowie Kapitel 2.2 sowie 3.2 im Umweltbericht. 

• Schallgutachten 
Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH (2022): Gutachten NR. 423M4 Bebau-
ungsplan Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ in Kelkheim - Schalltechnische Untersuchungen. 
Ludwigshafen / Rhein. 

 

Naturschutzrechtliche Rahmenbedingungen 

Kompensationsfläche  

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ besteht ein 
Konflikt zwischen der zukünftig geplanten Nutzung als Wohngebiet und einer förmlich festgelegten, 
aber nur in Teilen realisierten, Kompensationsfläche. Dies geht aus einem Bescheid des Regierungs-
präsidiums Darmstadt hervor.3 Der sachgerechte Nachweis der erforderlichen Kompensation wird auf 
einer neuen Ausgleichsfläche innerhalb des Plangebiets durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine 

 
3 Regierungspräsidium Darmstadt: Bescheid - Naturnaher Ausbau des Liederbaches, Bereich „Sindlinger Wiesen“. Kelk-

heim/Taunus: 1988. 
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ca. 600 m² große Pflanzfläche im Norden des Areals. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an die-
ser Stelle auf Kapitel 2 des Umweltberichts verwiesen. 
 

Auwald-Biotop 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die nördlich gelegene Bachparzelle des Liederbachs. Ge-
schützte Pflanzenarten oder Arten der Roten Listen wurden nicht gefunden. Aufgrund des Vorkom-
mens zahlreicher Charakterarten unter den Gehölzen und den Stauden ist die Fläche jedoch als ge-
schütztes Biotop (Bach-Auwald, Hartholzaue) nach § 30 BNatSchG einzustufen.  Daher ist bei Eingrif-
fen - wie hier durch Entwässerung bzw. Einleitung des Regenwassers in den Liederbach - ein Antrag 
auf Befreiung von den Bestimmungen des § 30 BNatSchG zu stellen. Dieser Antrag ist inzwischen ein-
gereicht worden. Die Flächen wurden im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags untersucht 
und bewertet.4 

An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Ausführungen im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag und 
im Umweltbericht, Kapitel 2.8 verwiesen. 

 
 

3 Städtebauliches Konzept 

Die im Stadtteil Münster gelegene, brachgefallene Fläche um den ehemaligen Bauhof Fritz wird ganz 
im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden in ein Wohngebiet umgewandelt und somit 
einer neuen Nutzung zugeführt. Dadurch entsteht in zentraler Lage, in unmittelbarer Nähe von Kelk-
heim-Mitte, neuer Wohnraum mit verschiedenen Wohnformen, die entsprechend eine breitere Ziel-
gruppe ansprechen. Die Planung leistet damit einen Beitrag zur Deckung des hohen Wohnraumbe-
darfs in der Region.  

Insgesamt entstehen auf dem ehemaligen Betriebsgelände der Bauunternehmung Fritz 11 Wohnge-
bäude. Die geplante Wohnanlage wird in Form von drei Mehrfamilien- und drei Reihenhäusern, vier 
Doppelhaushälften sowie einem Einzelhaus errichtet. Ein weiteres Wohngebäude, ebenfalls ein Mehr-
familienhaus, entsteht im Einmündungsbereich der Stichstraße in die Frankfurter Straße.  

Die Geschossigkeit der Neubauten variiert zwischen zwei und drei Vollgeschossen, was der Bestands-
bebauung in der näheren Umgebung entspricht. Für die Mehrfamilienhäuser sind drei Vollgeschosse 
plus Staffelgeschoss, für die Einfamilienhäuser zwei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss vorgesehen. 
Die Mehrfamilienhäuser sind als kurze Zeilenbauten im zentralen Bereich des Areals angeordnet und 
gruppieren sich gemeinsam mit einem Doppelhaus im Quadrat. Die Gartenbereiche werden nach Os-
ten oder Süden ausgerichtet. Alle Gebäude erhalten Dach- und ebenerdige Terrassen. Die Erschlie-
ßung der Gebäude erfolgt von der Frankfurter Straße ausgehend über Stichstraßen, welche zum einen 
an der westlichen Grenze des Geltungsbereichs nach Norden führen, und zum anderen an der Rück-
seite der Grundstücke Frankfurter Straße 115 bis 121 nach Osten verlaufen, in Höhe des Grundstückes 
Frankfurter Straße 121 im 90°-Winkel abknicken und danach ebenfalls nach Norden führen. 

Für das an der Frankfurter Straße vorgesehene Mehrfamilienhaus liegt noch keine konkrete Planung 
vor. 

Bestandteil der städtebaulichen Planung ist neben der Ausweisung von Wohnbauflächen mit entspre-
chenden Verkehrsflächen die Schaffung einer an die Sindlinger Wiesen angrenzenden Grün- und Frei-
fläche. In der Nordspitze des Areals wird eine ca. 600 m² große Grünfläche (künftige Kompensations-
fläche Liederbach) angelegt. Diese ersetzt die einst im Bescheid des Regierungspräsidium Darmstadt 
vorgesehene Kompensationsfläche, welche nur in Teilen realisiert und erhalten wurde. 

 
4 Volker Erdelen, Matthias Fehlow: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den Bebauungsplan 188/12 „Ehemaliger Bau-

hof Fritz“ in Kelkheim. Kelkheim: Mai bis September 2021. 
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Dem Bebauungsplan liegt der städtebauliche Entwurf von mg³ Architekten zu Grunde (siehe nachfol-
gende Grafik). Um eine Bebauung entsprechend diesem Konzept zu ermöglichen, wird das Gelände 
durch ein freiwilliges Umlegungsverfahren neu geordnet. Die Stadt erhält in diesem Zuge das an der 
Frankfurter Sraße gelegene Grundstück sowie alle öffentlichen Verkehrsflächen. Den Grundstücken 
Frankfurter Straße 119 und 121 sollen anteilig diejenigen Flächen der ehemaligen Liederbachparzelle 
zugeordnet werden, die an die betreffenden Flurstücke angrenzen. Das restliche Gebiet innerhalb des 
Geltungsbereichs verbleibt im Besitz des Projektträgers.  
 
Lageplan . Dachaufsicht 

 

© mg³ Architekten GmbH . Stand 14.09.2021 
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Erschließung . Ruhender Verkehr 

Das Gebiet wird wie bisher über die Frankfurter Straße und die davon abgehende Stichstraße ange-
bunden. Die Stichstraße bleibt weitestgehend in ihrer bisherigen Form erhalten und wird in nördlicher 
Richtung als Geh- und Radweg fortgeführt. Bei der Überplanung wurde der vorhandene Gehweg so 
angepasst, dass durchgehend mindestens 1,50 m Breite zur Verfügung stehen. 

Das städtebauliche Konzept sieht weiterhin eine innere Erschließung des Plangebiets über eine ver-
kehrsberuhigte Wohnstraße mit einem Straßenquerschnitt von 5,50 m vor, über welche die rückwärti-
gen Gebäude erschlossen werden. 

Nach der Stellplatzsatzung der Stadt Kelkheim (Taunus) sind innerhalb des Plangebiets voraussichtlich 
75 Stellplätze für PKW nachzuweisen. Ferner ist im Falle von Mehrfamilienhäusern je Wohneinheit ein 
Fahrradabstellplatz herzustellen. Der anfallende ruhende Verkehr wird größtenteils in einer gemeinsa-
men Tiefgarage - im Bereich der zentral gelegenen Mehrfamilienhäuser und des Doppelhauses - or-
ganisiert. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt im Norden, ausgehend von der Stichstraße Frankfurter 
Straße 113a/115a sowie im Süden über die geplante verkehrsberuhigte Verkehrsfläche. Auf den Grund-
stücken der Doppel-, Reihenhäuser und des Einzelhauses werden die Stellplätze oberirdisch in Form 
von Garagen oder ebenerdigen Stellplätzen nachgewiesen. Der Nachweis der Fahrradabstellplätze 
erfolgt über Fahrradschuppen, die den jeweiligen Gebäudekomplexen zugeordnet sind.  

Entlang der verkehrsberuhigten Verkehrsfläche ist im öffentlichen Raum zusätzlich die Unterbringung 
von vier weiteren Parkplätzen vorgesehen. 
 

Technische Erschließung . Ver- und Entsorgung 

Trotz seiner zentralen Lage innerhalb des Kelkheimer Stadtteils Münster ist das Plangebiet nur teil-
weise erschlossen. Aus der Nutzungsänderung in ein Wohngebiet werden für die technische Erschlie-
ßung Mehrbedarfe generiert.  

Im Bestand finden sich Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse der NRM-Netzdienste. Derzeit ist 
die Liegenschaft Frankfurter Straße 117 mit einem Hausanschluss an das Gasversorgungsnetz ange-
schlossen.  

Die Versorgung mit elektrischer Energie kann aus heutiger Sicht aus der bestehenden Transformator-
station Frankfurter 113 erfolgen. Zur Versorgung des neuen Wohngebiets ist es notwendig, neue Orts-
netzkabel zu verlegen. Die Anzahl ist abhängig von dem geforderten Leistungsbedarf der zu erschlie-
ßenden Fläche. 

Hinsichtlich der Entwässerung werden eventuell vorhandene Grundleitungen und nicht mehr benö-
tigte Schachtbauwerke mit dem Rückbau der bestehenden Gebäude entfernt oder stillgelegt. 

Die Trinkwasserversorgung wird über ein Ringsystem innerhalb der Verkehrsflächen und über ein Lei-
tungsrecht sowie ein Geh- und Fahrrecht im nördlichen Plangebiet gewährleistet. Telekomunikations-, 
Gas- und Stromleitungen sind ebenfalls entlang dieser Erschließungsachsen vorgesehen.  

Das nördlich im Plangebiet zu errichtende Blockheizkraftwerk soll eine klimafreundliche Energieerzeu-

gung sicherstellen. Ergänzend fordert der Bebauungsplan die Installation von Photovoltaik-Anlagen 
auf den Gebäudedächern, um Strom aus erneuerbaren Energien in das Versorgungskonzept zu integ-
rieren. Mindestens die Hälfte der nutzbaren Dachfläche ist hierfür vorzusehen. 
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Entwässerung . Einleitung des Niederschlagswassers in den Liederbach 

Das Entwässerungskonzept wurde durch das Ingenieurbüro Hermann Schäfer erarbeitet.5 Dem Erläu-
terungsbericht ist zu entnehmen, dass die Entwässerung des Areals künftig im Trennsystem erfolgen 
wird.  Unabhängig von dem geplanten Regenwassernetz wird das häusliche Schmutzwasser in den 
öffentlichen Mischwasserkanal in der Sindlinger Wiese eingeleitet. Auf diese Weise wird die Vermi-
schung von Schmutz- und Regenwasser im Rückstau- oder Überflutungsfall verhindert. Die Ermittlung 
des Schmutzwasserabflusses erfolgte gemäß DIN 1986-100.  

Das Regenwasser wird künftig in den Liederbach eingeleitet. Hierbei ist die Abflussbelastung für das 
Gewässer so gering, dass das Regenwasser der Dach- und Verkehrsflächen ohne Vorbehandlung ge-
drosselt in den Liederbach eingeleitet werden kann. Dabei ist das unverschmutzte Niederschlagswas-
ser der Dachflächen zunächst in Zisternen einzuleiten und für die Gartenbewässerung oder als 
Brauchwasser innerhalb von Gebäuden zu verwenden. Somit werden die Zisternen zwischen Dachflä-
chen und Einleitstelle bzw. Drosselung geschaltet. 

Für die Ableitung des Regenwassers ist es erforderlich, eine Entwässerungsrinne durch die bestehende 
Bachparzelle, Flurstück 100/1, zu verlegen und einen befestigten Auslassgraben zu errichten. Zur Rück-
haltung des Regenwassers nimmt noch vor dem Auslauf eine Systemrigole als Bypass zum eigentli-
chen Entwässerungsrohr das anfallende Wasser auf. Der Auslauf wird mit einer Rückschlagklappe und 
mit einer Befestigung aus natürlich gebrochenem Böschungspflaster versehen. Der Entwässerungs-
graben wird gemäß Erläuterungsbericht im offenen Gerinne mit einer Sohlbreite von 50 cm und einer 
Profilhöhe von knapp 50 cm angelegt, und im Bogenradius von ca. 12 m in das Gelände modelliert. 
Über die Bogenausrichtung wird der Zulauf an die Fließrichtung des Liederbachs herangeführt. 

Aus artenschutzfachlicher Sicht wird diese Planung als unbedenklich bewertet. 

Auf Anregung des Regierungspräsidiums Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, 
wurde ergänzend eine alternative Einleitung geprüft. Hierbei wurde untersucht, ob das alte Bachbett 
des ehemaligen Mühlgrabens und somit die einst ausgewiesene Kompensationsfläche für die Einlei-
tung des Niederschlagswassers in den Liederbach genutzt und der alte Bachlauf reaktiviert werden 
könnte. Nach Abstimmung mit dem Regierungspräsidium wird diese Variante jedoch nicht weiterver-
folgt, da u. a. weitere Teile des Biotops durchschnitten und in größerem Umfang in den Überschwem-
mungsbereich eingegriffen werden müsste. 

Ein Überflutungsnachweis bzw. der Nachweis einer „kontrollierten schadlosen Überflutung“ wurde im 
Rahmen des Gutachtens erbracht. 

Mit dem Regierungspräsidium Darmstadt wurden vorab Retention und Drosselabfluss sowie die Einlei-
tungstrasse abgestimmt. Abweichend von den nach aktuellen Regelwerken üblichen 15 l / (s * ha) sind 
mehrere Bemessungsfälle betrachtet worden, mit dem Ergebnis der Verständigung auf den deutlich 
reduzierten Bemessungsfall C: Drosselabfluss 3 l / (s * ha). Dadurch ergibt sich ein erforderliches  
Rückhaltevolumen rund 30 m³. Als Kompromiss wird von behördlicher Seite ein Rückhaltevolumen von 
25 m³ als noch verträglich eingestuft. Dadurch liegt der Abfluss zwar geringfügig über den angestreb-
ten 3 l / (s * ha), verbleibt aber immer noch bei rund einem Fünftel von dem was in den aktuellen Re-
gelwerken als Grenzwert angegeben wird. Der Abwasserverband Main-Taunus begrüßt die Planung 

zur Einleitung in den Liederbach. 

Mit der baulichen Ausführung wird voraussichtlich im Jahr 2023 begonnen werden. Nach der Errich-
tung der Infrastrukturanlagen gehen diese in den Besitz der Stadt Kelkheim über. 
 

 
5 Ingenieurbüro Hermann Schäfer (2021): Neubau einer Wohnanlage. Kelkheim-Münster, Beuthener Straße. Antrag auf 

eine wasserrechtliche Einleiteerlaubnis gemäß §§ 8, 9 u. 57 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) für die Einleitung von 
Niederschlagswasser in den Liederbach. Erläuterungsbericht. Dreieich. 



Stadt Kelkheim . Bebauungsplan Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ Begründung 

 17 

Lösch- und Trinkwasserbedarf 

Der Löschwasserbedarf bei dem Bauvorhaben kann nach DVGW – Arbeitsblatt 405 für kleine Wohn-
/Mischgebiete mit einer Mindestlöschwassermenge von 48 m³/h über einen Zeitraum von 2 Stunden 
sichergestellt werden. 

Zur Berechnung des Trinkwasserbedarfs wurde, unter Annahme einer sich verändernden Wohnstruk-
tur, mit drei Personen je Haushalt gerechnet, statt mit einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von 
1,8 EW/WE. Der aktuelle tägliche Trinkwasserbedarf liegt pro Einwohner bei ca. 122 Litern. Damit 
ergibt sich ein Trinkwasserbedarf für das Plangebiet mit 41-44 Wohneinheiten ein täglicher Bedarf von 
rund 15 bis 16 m³/d. 

Um die Wasserversorgung für das Stadtgebiet auch zukünftig sicherzustellen, wurde der Wasserliefer-
vertrag mit der Hessenwasser GmbH & Co. KG neugestaltet. Für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 
31.12.2031 wurde die Jahresvorhaltemenge auf 950.000 m³/a (Erhöhung um 100.000 m³/a) und die 
Tagesspitzenmenge auf 4.000 m³/d erhöht. 
 
 

4 Festsetzungen des Bebauungsplans 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Bis auf die öffentlichen Verkehrsflächen wird das Plangebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. In der Systematik der BauNVO haben allge-
meine Wohngebiete die Zweckbestimmung, vorwiegend – aber nicht ausschließlich - dem Wohnen zu 
dienen. Der projektbezogene Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Grundlage dafür schaffen, zu 
einem späteren Zeitpunkt auch Wohnfolgeeinrichtungen etablieren zu können z. B. in Form einer Be-
treuungseinrichtung für Kinder. 

Die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len werden ausgeschlossen, da aufgrund von deren Kundenfrequenz und Standortansprüchen Kon-
flikte mit der geplanten und vorhandenen Wohnbebauung zu erwarten wären. Für diese Einrichtungen 
gibt es wesentlich besser geeignete Standorte im Gebiet der Stadt Kelkheim. 
 
 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan bestimmt das Nutzungsmaß über die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflä-
chenzahl (GFZ), die Zahl der Vollgeschosse (Z) und die Oberkante der baulichen Anlagen (OK) in Ver-
bindung mit der Höhenlage der Oberkante Rohfußboden (OK RF) und der Oberkante der Rohdecke 
der Tiefgarage (OK RDT). In einem Baufeld kommen außerdem die Traufhöhe (TH) und die Firsthöhe 
(FH) zum Einsatz. 
 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl (GRZ) im Sinne des § 19 Abs. 1 BauNVO besagt, wie viel Quadratmeter Grundflä-
che je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Gebäuden überbaut werden dürfen. In der Praxis wird 
diese Maßzahl auch als GRZ 1 bezeichnet. Zur Fläche der Gebäude sind die Projektionsflächen der Bal-
kone und Loggien sowie der ebenerdigen, an das Gebäude angebauten Terrassen zu addieren; ge-
meinsam bilden diese Teilflächen die GRZ 1. 

Der Bebauungsplan legt im allgemeinen Wohngebiet eine GRZ 1 von 0,3 bis 0,5 fest. Damit wird der 
Orientierungswert des § 17 Abs. 1 BauNVO teilweise überschritten, was jedoch im städtebaulichen 
Kontext als verträglich eingestuft werden kann. Diese Überschreitung ist vor allem auf die 
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Parzellierung und die engen Grundstückszuschnitte, trotz kleinteiliger Bebauung, zurückzuführen, was 
in den Teilbaugebieten WA3 und WA4 deutlich wird. Gerade von den Einzel- und Doppelhäusern sind 
jedoch keine negativen Effekte zu erwarten. 

Höhere Ausnutzungen (GRZ 1 0,5) sind durchaus angemessen, da auf diesen Grundstücken Mehrfamili-
enhäuser geplant sind. Trotz des leicht erhöhten Überbauungsgrads werden dennoch qualitätvolle, 
dem Standort angemessene Wohnverhältnisse sichergestellt. 

Die zulässige Grundfläche resultiert aus dem Produkt von Grundflächenzahl (GRZ 1) * Fläche des Bau-
grundstücks. Sie darf durch die Grundflächen der oberirdischen Stellplätze, Tiefgaragen mit ihren Zu-
fahrten i. S. d. § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauNVO und der Nebenanlagen i. S. d. § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
BauNVO sowie durch die Grundflächen der baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauNVO), wie folgt über-
schritten werden: 

• in den Teilbaugebieten 1, 3 und 4: bis zu einer GRZ von 0,8; 

• im Teilbaugebiet 5: bis zu einer GRZ von 0,7; 

• in den Teilbaugebieten 2 und 6: bis zu einer GRZ von 0,85. 

Die Summe aller versiegelten Flächen (Hauptgebäude, Terrassen, Erschließungsflächen, und derglei-
chen mehr; hier 0,7 oder 0,8) wird als GRZ 2 bezeichnet. Mit der Begrenzung auf 0,7 bis 0,8 ist ein Über-
schreiten der sogenannten „Kappungsgrenze“ der BauNVO im Regelfall ausgeschlossen. Nur für die 
Teilbaugebiete 2 und 6 wird mit 0,85 eine höhere GRZ 2 benötigt, weil das erstgenannte Grundstück 
fast vollständig mit einer Tiefgarage unterbaut ist, und das zweite dreiseitig von Straßenverkehrsflä-
chen eingeschlossen wird. Insgesamt ausgleichend auf den Versiegelungsgrad wirkt sich die Lage am 
Siedlungsrand im Nahbereich der Sindlinger Wiesen aus. Unter Berücksichtigung dessen und im Hin-
blick darauf, dass der ruhende Verkehr anteilig unter der Geländeoberfläche und damit störungsarm 
organisiert wird, ist eine gute Wohn- und Aufenthaltsqualität im Plangebiet zu erwarten. 
 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grund-
stücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind (§ 20 Abs. 2 BauNVO). Damit stellt die GFZ 
das wesentliche Maß für die bauliche Dichte dar. 

Im allgemeinen Wohngebiet gilt eine GFZ von 0,6 bis 1,2. 

In WA1 bzw. WA6 mit einer GFZ von 1,2 bewegt sich die Baudichte in einer für Wohnbauflächen im 
Rhein-Main-Gebiet üblichen Größenordnung und entspricht dem Orientierungswert des § 17 Abs 1 
BauNVO. In WA2 bis WA5 führt die vergleichsweise kleinteilige Bebauung zu einer niedrigeren Dichte. 
 

Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen (OK, OKRF, OKRDT, TH, FH) 

Als unterer Bezugspunkt bzw. Bezugsebene für die Höhe baulicher Anlagen gilt im gesamten Plange-
biet ein definiertes Maß über Normalhöhennull (ü. NHN). 
 

Höhe der Oberkante (OK), Firsthöhe (FH), Traufhöhe (TH) 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird zunächst über die Oberkante (OK) des jeweiligen Gebäudes 
festgelegt. Entsprechend ist in der Planzeichnung in jeder überbaubaren Fläche die jeweils maximal 
zulässige Oberkante eingetragen. Diese ist senkrecht über dem jeweiligen Bezugspunkt abzutragen. 
Den oberen Bezugspunkt bildet hierbei der obere Abschluss des Daches einschließlich Attiken und Auf-
kantungen.  
In den Höhenangaben ist ein Entwicklungsspielraum von 30 Zentimetern gegenüber dem Stand der 
Hochbauplanung Anfang 2022 berücksichtigt worden. 
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Soweit der Bebauungsplan das Satteldach festsetzt (Teilbaugebiet 6), wird wie üblich der Begriff 
„Firsthöhe“ verwendet, der faktisch jedoch das Gleiche meint, nämlich den höchsten Punkt des Ge-
bäudes. In diesem Fall liegt zusätzlich die Traufhöhe bei 7,5 m, was die Errichtung von zwei Normalge-
schossen ermöglicht. 

Höhenlage baulicher Anlagen (OKRF) 

Der Bezugspunkt im Erdgeschoss (OKRF) bezieht sich HBO-konform auf den Rohfußboden bzw. die 

Rohdecke, als oberer Abschluss der statisch wirksamen Tragschichten. Dämmung, Estrich und sonsti-
ger Fußbodenaufbau bleiben außer Betracht. Das Erdgeschoss ist die Gebäudeebene, über welche 
der ebenerdige Hauptzugang in das jeweilige Gebäude erfolgt. 

Oberkante der Tiefgarage (OKRDT) 

Die maximale Höhe der Tiefgarage wird mittels Höhenlage der Rohdecke angegeben. Bezugspunkt ist 
auch hier die Ebene Normalhöhennull (ü. NHN). Die Höhenversprünge resultieren aus den topografi-
schen Gegebenheiten im Plangebiet. 

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Geschossigkeit der Planung orientiert sich an den Gebäudehöhen der direkten Nachbarschaft. Im 
Bereich der Mehrfamilienhäuser (WA1) und entlang der Frankfurter Straße (WA6) sind bis zu drei Voll-
geschosse zulässig. In den sonstigen Teilbaugebieten setzt der Bebauungsplan eine Geschossigkeit 
von maximal zwei Vollgeschossen fest. Die Bebauungshöhe kann demnach im städtebaulichen Kon-
text als ortsbezogen und verträglich eingestuft werden. 
 
 

4.3 Bauweise . Überbaubare Grundstücksflächen 

Bauweise 

In den Teilbaugebieten 1 und 6 sind lediglich Einzelhäuser zulässig, in WA2, 3 und 5 ausschließlich Ein-
zel- und Doppelhäuser. Weiterhin setzt der Bebauungsplan in WA4 Einzelhäuser und Hausgruppen 
fest. Somit konzentrieren sich die Mehrfamilienhäuser auf einem größeren Grundstück im zentralen 
Plangebiet (WA1) und an der Frankfurter Straße (Teilbaugebiet 6), die kleinteiligere Bebauung fügt 
sich an den südöstlichen Rändern in die Bestandsbebauung ein. 
 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Für die Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen werden ausschließlich Baugrenzen ver-
wendet (§ 23 Abs. 3 BauNVO). Die Verwendung von Baulinien ist nicht erforderlich. 

Um ein gewisses Maß an Flexibilität bei der baulichen Umsetzung zu gewährleisten, dürfen vortre-
tende Bauteile und Vorbauten die Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 1,5 m überschreiten. Damit aus 
dem Ausnahmefall nicht der Regelfall wird, ist die seitliche Ausdehnung dieser Bauteile auf die Hälfte 
der Breite der betreffenden Außenwand beschränkt. 

Eine weitere Bestimmung des Bebauungsplans eröffnet die Möglichkeit, Baugrenzen durch Terrassen 

um bis 3,0 m Tiefe zu überschreiten. Dies ist erforderlich weil ebenerdige, angebaute Terrassen nach 
aktueller Verwaltungsrechtsprechung als Bestandteil des Hauptgebäudes anzusehen sind und des-
halb ohne diese Regelung innerhalb der Baufenster angeordnet werden müssten. Überschreitungen 
von Baugrenzen sind regelmäßig nur dann zulässig, wenn dadurch weder private Nachbargrenzen 
noch öffentliche Verkehrs- oder Grünflächen überdeckt werden. 
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4.4 Abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen 

Im Falle der Regelanwendung des § 6 der Hessischen Bauordnung (HBO; Abstandsflächen) käme es 
an den in der Planzeichnung eingetragenen Stellen zu einer minimalen Überschreitung der Mitte der 
öffentlichen Verkehrsfläche und somit zu einer geringen Abstandsflächenunterschreitung. In der kon-
kreten örtlichen Situation bestehen jedoch keine Bedenken in Bezug auf Belichtung, Besonnung und 
Belüftung. Da die betreffenden Gebäude nicht an Nachbargrundstücke außerhalb des Plangebiets 
grenzen, sind auch keine Nachteile für die Umgebung zu erwarten. Außerdem ist sichergestellt, dass 
kein Brandüberschlag durch Wärmestrahlung auf die Fassade und Fensteröffnungen der Nachbarge-
bäude stattfinden kann. 

Vor diesem Hintergrund setzt der Bebauungsplan ein abweichendes Maß der Tiefe der Abstandsflä-
chen fest; die Abstandsfläche i. S. d. § 6 Abs. 4 HBO vor den oberirdischen Außenwänden der Gebäude 
beträgt 2,75 m und reicht somit höchstens bis in die Mitte der 5,50 m breiten Straßenverkehrsfläche. 

Ansonsten wird in den Festsetzungen ausgeführt, dass für die Berechnung der Abstandsflächen der 
Hauptgebäude die derzeit vorhandene Geländeoberfläche heranzuziehen ist. Für sonstige bauliche 
Anlagen wie Nebenanlagen, Carports oder Garagen kann auf die herzustellende, d. h. nach Fertigstel-
lung der Baumaßnahme tatsächlich vorhandene Geländehöhe Bezug genommen werden. 
 
 

4.5 Verkehrsflächen 

Ausgehend von der südlich gelegenen Frankfurter Straße erfolgt die Erschließung des Plangebiets 
über die bestehende Stichstraße Frankfurter Straße 113a/115a  (öffentliche Verkehrsfläche), die im 
Norden in einen Geh- und Radweg übergeht. Bis dorthin wird die öffentliche Verkehrsfläche von ei-
nem Gehweg entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs begleitet. Die nordwestlich verlau-
fende, schmale Grünfläche ist Teil der Verkehrsfläche. 

Die innere Erschließung des Plangebiets basiert auf einem verkehrsberuhigten Bereich, der winkelför-
mig ausgebildet wird und eine Wendefläche für 3-achsige Müllfahrzeuge bereitstellt. Die Wendean-
lage ist zugleich Ein- und Ausfahrt für das Baugrundstück in der südöstlichen Spitze des Wohngebiets.  

Das Besucherparken wird über mehrere Längsparkplätze organisiert, die gut erreichbar sind. 
 
 

4.6 Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen 

Stellplätze und Garagen 

Ein Großteil des ruhenden Verkehrs wird in der Tiefgarage untergebracht, deren Begrenzung der Plan-
zeichnung zu entnehmen ist. Im Bereich der Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser wird auf die Eintra-
gung von Umgrenzungen für ebenerdige Stellplätze und für Garagen insgesamt verzichtet. Dort kön-
nen Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zugelassen werden. 

An der Frankfurter Straße, auf dem zukünftigen städtischen Grundstück, können ebenerdige Stell-
plätze zwischen der Stichstraße Frankfurter Straße 113a/115a und dem Baufenster eingerichtet wer-
den. 
 

Nebenanlagen 

Im Außenraum befindliche Nebenanlagen können optisch sehr störend wirken, insbesondere, weil im 
Geschosswohnungsbau Abfallsammelanlagen und Abfallbehälter mitunter ein erhebliches Volumen 
aufweisen. Deshalb setzt der Bebauungsplan fest, dass solche Einrichtungen und Anlagen primär 
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innerhalb der Wohngebäude bzw. von deren Kellern und innerhalb der Tiefgarage oder in eigenstän-
digen, geschlossenen baulichen Umhausungen unterzubringen sind. Bei ebenerdigen Anlagen ist ein 
Mindestabstand von 1,0 m zu Nachbarschaftsgrundstücken und angrenzenden öffentlichen Flächen 
einzuhalten. 
 
 

4.7 Flächen für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Mit Anschluss an die Stichstraße verläuft über die nördliche Pflanzfläche ein Leitungsrecht zugunsten 
der Stadtwerke Kelkheim sowie ein Geh- und Fahrrecht zugunsten der Stadt Kelkheim. 

Das im Westen von der Stichstraße ausgehende Geh- und Fahrrecht zwischen den beiden Mehrfamili-
enhäusern wird auf die Ver- und Entsorgung beschränkt. 
 
 

4.8 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Infolge der Anbindung des Baugebiets an die Frankfurter Straße und die bisherige Nutzung als Be-
triebsfläche einer Bauunternehmung ist davon auszugehen, dass die Ver- und Entsorgung des Stand-
orts mit allen Medien gewährleistet werden kann.  
 
 

4.9 Flächen für Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung 

Im Norden des Plangebiets, angrenzend an die Pflanz- bzw. Kompensationsfläche, setzt der Bebau-
ungsplan eine Fläche für Versorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung Blockheizkraftwerk fest. 

Weiter nordöstlich ist eine Fläche für die Abwasserbeseitigung bzw. die Einleitung des Niederschlags-
wassers in den Liederbach im Nordosten des Geltungsbereichs eingetragen. In diesem Bereich wird 
von der öffentlichen Verkehrsfläche ausgehend ein Graben im Bogenradius von knapp 12 m in das Ge-
lände modelliert, um den Abfluss des Regenwassers zu gewährleisten. Hierbei ist es unvermeidlich, den 
Auwald-Bereich zu durchqueren. Der tatsächliche Eingriff durch den Graben beträgt jedoch lediglich 
ca. 31 m². 
 
 

4.10 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft; Erhalten und Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen 

4.10.1 Maßnahmen des Artenschutzes 

Bebauungsplan und städtebaulicher Vertrag 

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung werden überwiegend Maßnahmen empfohlen, die 
außerhalb des Plangebiets umgesetzt werden müssen, wie z. B. die Aufhängung von Nisthilfen. Da der 
Bebauungsplan keine Festsetzungen außerhalb seines Geltungsbereichs treffen kann, werden die be-
treffenden Maßnahmen öffentlich-rechtlich in einem städtebaulichen Vertrag vereinbart und wurden 
z. T. schon in der Abbruchgenehmigung für die Hallen und Garagen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans aufgenommen. Sinngemäß gilt das auch für die ökologische Baubegleitung. Dabei geben 
die Hinweise im Anhang zu den textlichen Festsetzungen Aufschluss darüber, um welche Maßnahmen 
und Verfahrensweisen es sich handelt. Davon ausgehend beschränken sich die textlichen Festsetzun-
gen auf das, was nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festsetzbar ist. 
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Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Für fliegende, nachtaktive Insekten werden starke nächtliche Lichtquellen zu einem Problem, denn 
Licht spielt eine wesentliche Rolle für ihre Orientierung. Das stundenlange Umschwirren der Lichtquel-
len erfordert unnötig viel Energie; undichte Gehäuse werden zu einer Falle. Deshalb stellt der Bebau-
ungsplan besondere Anforderungen an die technische Ausführung der Außenbeleuchtung (Lichtfarbe, 
Gehäuse, Abstrahlung). 

 

4.10.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

P1 . Kompensationsmaßnahme 

Im Norden des Plangebiets setzt der Bebauungsplan eine Fläche zum Anpflanzen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 
25 BauGB fest. Dabei ersetzt die neue Kompensationsfläche das einst als rechtlich bindende Kompen-
sationsfläche festgelegte, südlich verlaufende ehemalige Bachbett des Liederbachs (vgl. Bescheid 
des Regierungspräsidiums Darmstadt aus dem Jahr 1998).6 Zurzeit entsprechen Nutzung und Zustand 

des alten Bachbetts nicht den Maßgaben des vorgenannten Bescheids, die Kompensationsfläche ist 
in der Örtlichkeit nicht mehr ablesbar. Aus diesem Grund wird die Kompensationsfläche innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans transferiert und in mindestens gleicher Wertigkeit erstmals und 
neu angelegt.  

Die P1-Fläche ist mit einheimischen, standortgerechten Gehölzen anzulegen, hierbei sind neben min-
destens acht Bäumen 1. oder 2. Ordnung, die den angrenzenden Waldrand erweitern, mindestens 
30 einheimische Sträucher je 100 m2 zu setzen. Auf der südlichen und westlichen Seite der Fläche ist ein 
Saum mit Hochstauden (z.B. Schafgarbe, Beifuß, Disteln) anzulegen, um das Nahrungsangebot für die 
Vogelwelt zu verbessern und gleichzeitig als Lebensgrundlage für Insekten und damit auch für Vögel 
und Fledermäuse zu dienen. 

Bei der Artenauswahl sind ausschließlich einheimische Gehölze aus der Pflanzenliste im Anhang der 
Textlichen Festsetzungen zu verwenden. 
 

Anpflanzen auf Grundstücken 

Die Festsetzungen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern auf Baugrundstücken 
zielen auf eine angemessene Durchgrünung des Gebiets ab und nehmen das Stadtbild, den Arten- 
und Biotopschutz und die klimaökologische Funktion in den Blick. Dabei beziehen sich die Regelungen 
auf die nicht überbaubaren Bereiche der privaten Grundstücksflächen. Die Anwendung der Pflanzen-
listen wird empfohlen. Somit ist es möglich, davon abweichende, ähnliche Arten mit standortgerech-
ten Eigenschaften auszuwählen. 

Die Zahl der anzupflanzenden Bäume wird für die einzelnen Teilbaugebiete bzw. darin liegenden Bau-
grundstücke in absoluter Anzahl festgesetzt. In dem größeren, zusammenhängenden Teilgebiet WA1 
für drei Mehrfamilienhäuser ist es realistisch, fünf Laubbäume anzupflanzen, ohne Einschränkungen in 
der Nutzbarkeit der Grundstücke zu bewirken. In den Teilgebieten WA2, 3 und 4 weisen die Doppel- 
und Reihenhausgrundstücke deutlich kleinere Zuschnitte auf. Um Verschattungen zu vermeiden, ist je 

Baugrundstück nur ein Laubbaum anzupflanzen. In den Teilgebieten WA3 und 6 sind die Grundstücks-
verhältnisse etwas großzügiger, sodass jeweils zwei Laubbäume angepflanzt werden können. 

Die Vorgabe zum Anpflanzen von Vegetationsflächen in den Vorgärten der Grundstücke mit Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäusern trägt dazu bei, wertvolle Lebensraumstrukturen für die Tierwelt zu sichern 
und zu entwickeln. 

 
6 Regierungspräsidium Darmstadt: Bescheid über den naturnahen Ausbau des Liederbaches, Bereich ´Sindlinger Wiesen´ in Kelk-

heim/Taunus“, 22. Oktober 1998. 
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Dachbegrünung von Gebäuden, Garagen und Carports 

Aufgrund der kleinklimatisch ausgleichenden Funktion sind die Dächer von Gebäuden, Garagen und 
Carports extensiv, einfach intensiv oder intensiv zu begrünen, wobei die Substratstärke mindestens 
10 cm betragen muss. Für die Dachbegrünung sind heimische Arten zu verwenden. 

Dachbegrünungen verringern baubedingte Aufheizungseffekte und führen zur Reduzierung der Luft-
schadstoffbelastung. Zudem tragen sie in erheblichem Umfang zur Rückhaltung von Niederschlags-
wasser bei, was durch die Verwendung von Zisternen noch unterstützt wird, und können gerade bei 
Starkregenereignissen Abflussspitzen reduzieren. Nicht zuletzt bieten sie als vom Menschen geschaf-
fene Sekundärbiotope einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen und wirken sich positiv auf das Orts-
bild aus. 
 

Dachbegrünung von Tiefgaragendächern 

Zur Vorbeugung von Überwärmungstendenzen und zur allgemeinen Verbesserung der bioklimati-
schen Verhältnisse wird die Überdeckung derjenigen Dachflächen der Tiefgarage, die nicht überbaut 
sind, mit einer Vegetationstragschicht von mindestens 0,5 m festgesetzt. Sofern Bäume auf der Tief-
garage gepflanzt werden sollen, ist dem derzeitigen Stand der Technik entsprechend punktuell eine 
Vegetationstragschicht von wenigstens 1,2 m vorzusehen. Damit unterstützt die Festsetzung die Aus-
bildung angemessen durchgrünter Grundstücke und fördert die Aufenthaltsqualität. 
 

P2 . Eingrünung der Stützmauer 

Auf Seiten der Sindlinger Wiesen wird die an der Grenze geplante Stützmauer mit einer Hecke aus 
Hainbuchen begrünt. Im Vergleich zu einer Fassadenbegrünung entsteht mehr Biomasse, was sich po-
sitiv auf das Kleinklima auswirkt und einer Überhitzung entgegenwirkt. Des Weiteren dient die Hecke 
vielen Vogelarten als wichtige Nahrungsquelle im städtischen Bereich und dessen Übergangszone in 
den Freiraum, und stellt insbesondere für störungssensible Arten einen wertvollen Lebensraum dar. 
Aufgrund der dichten Pflanzfolge (drei Pflanzen pro laufenden Meter) erfüllt die Hecke nicht zuletzt 
eine Sichtschutzfunktion. 

 

4.10.3 Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

P3 . Schutz und Erhaltung des potenziellen Auwald-Biotop-Komplexes 

Im Bereich der in der Planzeichnung als P3 gekennzeichneten Fläche ist der bestehende Baum- und 
Strauchbestand zu erhalten. Es handelt sich hierbei um einen Teilbereich der nördlichen Bachparzelle, 
der ein Potenzial zur Auwald-Entwicklung aufweist. 

Da innerhalb der Fläche die Ableitung des Niederschlagswassers in den Liederbach erfolgt, kann dort 
vom Erhalt einzelner Bäume oder Sträucher abgesehen werden, sofern die Herstellung der Regenwas-
serableitung unzumutbar erschwert werden würde. Jedoch umfasst der bauliche Eingriff lediglich ei-
nen Bereich von ca. 31 m² Fläche. Der Entwässerungsgraben wird als offenes Gerinne mit einer Sohl-

breite von 50 cm und einer Profilhöhe von knapp 50 cm sowie im Bogenradius von ca. 12 m hergestellt. 

 

4.10.4 Allgemeine Pflanz- und Pflegebestimmungen 

Neben den eigentlichen Pflanzfestsetzungen enthält der Bebauungsplan ergänzende Bestimmungen, 
z. B. zu Ersatzpflanzungen, die das Spektrum der Eingrünungsmaßnahmen abrunden. 
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4.10.5 Qualitätsbestimmungen 

Die Mindestqualitäten der Pflanzungen sind von der Vorstellung eines durchgrünten Quartiers getra-
gen. 

Die detaillierte Pflanzenliste im Anhang zu den textlichen Festsetzungen unterbreitet Vorschläge für 
großkronige und kleinkronige Laubbäume sowie standortgerechte Sträucher. Dabei ist die Artenaus-
wahl als Empfehlung anzusehen, um unnötige Einschränkungen in der Freiraumgestaltung zu vermei-
den. 

 

4.10.6 Befestigte Freiflächen, Terrassen, Stellplätze 

Oberflächen sollten generell nur im notwendigen Umfang befestigt werden. Das gilt insbesondere für 
Stellplätze und für Wege innerhalb von Baugebieten; aus dem gleichen Grund wird die Fläche von 
ebenerdigen Terrassen begrenzt. Oberirdische Stellplätze sind aus klimatischen und ästhetischen 
Gründen mit hellen und wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen. Dass Spielflächen von den  

Bestimmungen ausgenommen sind, beruht auf den besonderen funktionalen Bedarfen und Sicher-
heitsanforderungen, die an Spielflächen und -geräte zu stellen sind. 
 
 

4.10.7 Rückhaltung und Ableitung des Niederschlagswassers; Zisternen 

Das unverschmutzte Niederschlagswasser von Dachflächen ist in Zisternen einzuleiten und für die 
Gartenbewässerung oder als Brauchwasser innerhalb von Gebäuden zu verwenden. Selbstverständ-
lich ist auch beides gleichzeitig umsetzbar. Die Verpflichtung erstreckt sich nur auf Dachflächen von 
Gebäuden und Garagen, nicht auf ebenerdige Flächen. Diese können wie bisher vorgesehen beispiels-
weise auch seitlich in Grünflächen abgeleitet werden. 

Die technische Ausführung  der Zisternen bleibt der jeweiligen Bauherrschaft freigestellt. Grundstücke 
können wahlweise einzeln entwässert oder auch in Gruppen zusammengefasst werden. 

Von Zisternen ablaufendes Niederschlagswasser ist über das Regenwasserkanalnetz gedrosselt in den 
Liederbach einzuleiten, so dass keine Vermischung mit dem Schmutzwasser auftritt. 
 
 

4.11 Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Im Zentrum der Festsetzung zur Nutzung solarer Strahlungsenergie steht die Errichtung von Photovol-
taikanlagen zur Stromerzeugung, was die besten Effekte für die Umwelt und die Reduzierung des Pri-
märenergieverbrauchs erwarten lässt. Anlagen für die Brauchwassererwärmung stellen jedoch eben-
falls sinnvolle Anlagen zur Nutzung der Solarenergie dar, und können deshalb angerechnet werden. 
Wenn also die zu belegende Gesamtfläche 100 % betragen würde, könnten davon z. B. 75 % für Pho-
tovoltaik-Anlagen und 25 % für die Brauchwassererwärmung vorgesehen werden. 

Der mit Solaranlagen zu überdeckende Teil von 50 % der nutzbaren Dachfläche (Solar-Mindestfläche) 
stellt einen Kompromiss aus umweltfachlichen Anforderungen und bautechnischen Erforderlichkeiten 

sowie anderen Nutzungsansprüchen an Dächer dar, wie Belichtung, Aufenthalt (Terrassen), und ande-
res mehr. Somit ist zunächst eine Umrechung der Dachfläche in ihren Außenabmessungen in Netto-
Dachfläche erforderlich. Dabei erfolgt eine Differenzierung in Flachdächer und geneigte Dächer. 

Im Falle der Flachdächer berücksichtigt der umlaufende Streifen, dass PV-Anlagen im Regelfall mit 
einem Abstand zur Attika errichtet werden müssen. Wenn Abstand und Höhe einander entsprechen, 
ergibt sich ein Sichtwinkel von 45 Grad, was die Sichtbarkeit insbesondere aus Richtung der 
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öffentlichen Verkehrsflächen reduziert und sich insoweit positiv auf das Stadtbild auswirkt. Notwen-
dige Aufbauten zählen nicht zur Netto-Dachfläche. 

Bei geneigten Dächern gewährleistet der Mindestabstand nach außen (Traufe, First, Ortgang), dass 
das Erscheinungsbild der Dächer nicht durch technische Anlagen gestört wird. Für Ein- und Aufbauten 
wie Fenster etc. gilt sinngemäß das Gleiche wie für Flachdächer; sie sind in Abzug zu bringen. 

Dachbegrünung und Solaranlagen schließen sich nicht aus. Die Solaranlagen können und sollten mit 
extensiver Dachbegrünung kombiniert werden. Ebenso ist die gleichzeitige Nutzung als Retentions-
dach möglich. Diese kombinierte Ausstattung der Dächer (Solar + Dachbegrünung + Retentionsboxen) 
wird mit zunehmender Häufigkeit umgesetzt. 
 
 

4.12 Schutz vor schädlichen Geräuscheinwirkungen 

Auf Grundlage des Schallgutachtens von Genest und Partner7 ist der maßgebliche Außenlärmpegel 
des Verkehrslärms ermittelt worden, bei freier Schallausbreitung und ohne vorhandene Bebauung für 
eine Höhe von 5,0 m über dem Gelände. Die Eintragungen sind der Planzeichnung zu entnehmen. 

 

4.12.1 Rechtliche Grundlagen und Systematik der Festsetzungen 

Die Schutzbedürftigkeit der Immissionsorte im Plangebiet richtet sich nach der Gebietsart, hier dem 
allgemeinen Wohngebiet (WA). Nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 betragen die Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung: 

"... 
b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) 
 und Campingplatzgebieten 
 tags 55 dB(A) 
 nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A) 
... 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm so-
wie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. … In vorbelasteten Bereichen, 
insbesondere bei vorhandener Wohnbebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, 
lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. ..." 

In Bezug auf die Anwendung der DIN 18005 ist hervorzuheben, dass diese unverbindliche Zielwerte des 
städtebaulichen Schallschutzes enthält, denen keine abschließende Aussagekraft zukommt. Ihre 
schematische Anwendung in Form von „Grenzwerten“ ist zwar weit verbreitet, jedoch unzulässig. 
Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts – BVerwG - vom 22.03.2007 (4 CN 2.06) ist es im 
Rahmen der bauplanungsrechtlichen Abwägung möglich, Geräuscheinwirkungen, die deutlich über 
den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, durch eine Kombination von passivem Schallschutz, 
Stellung und Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung von Wohn- und Schlafräumen auf ein ver-
tretbares Maß zu reduzieren. 

Bezüglich des Verkehrslärms ergeben sich für das Plangebiet im schalltechnisch ungünstigsten Fall 
Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005, Beiblatt 1, im Tageszeitraum von bis zu 13 dB 
und im Nachtzeitraum von bis zu 16 dB. Das ist eine hohe, aber für den Siedlungsraum keineswegs sel-
tene und für die Lage an Hauptverkehrsstraßen durchaus typische Belastung. 

 
7  Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH: Gutachten NR. 423M4 Bebauungsplan Nr. 188/12 „Ehemaliger 

Bauhof Fritz“ in Kelkheim - Schalltechnische Untersuchungen. Ludwigshafen / Rhein: 11.05.2022. 
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Aktive Lärmschutzmaßnahmen sind allein schon aus städtebaulicher Sicht praktisch nicht umsetzbar, 
und wären für Immissionsorte in den Obergeschossen außerdem nicht wirksam. Daher wurden passive 
Schallschutzmaßnahmen an den schutzbedürftigen Bebauungen entsprechend DIN 4109:2018-01 un-
tersucht, mit denen innerhalb der Gebäude ausreichend niedrige zumutbare Innenpegel erreicht wer-
den können. 

Aus der schalltechnischen Untersuchung resultieren drei Festsetzungen im Bereich des passiven 
Schallschutzes: 1. Anforderungen an die Außenbauteile, um akzeptable Geräuschverhältnisse inner-
halb der Aufenthaltsräume zu erreichen; 2. Anforderungen speziell an Schlafräume, zu denen auch 
Kinderzimmer zählen; 3. Anforderungen an Außenwohnbereiche. 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind Maßnahmen im Bereich des passiven Schallschutzes auf „bauliche 
und sonstige technische Vorkehrungen“ beschränkt. Der Bebauungsplan setzt damit einhergehend 
nicht die in der Zeichnung eingetragenen Außenlärmpegel fest, sondern fordert, die Luftschalldäm-
mung der Außenbauteile so zu dimensionieren, dass die maßgeblichen Außenlärmpegel der DIN 
4109:2018-01 eingehalten werden. Aus den oben beschriebenen Randbedingungen „freie Schallaus-

breitung / Höhe 5 m über Gelände“ folgt zwangsläufig, dass die Isophonen in der Planzeichnung nur 
als Anhaltspunkt für den passiven Schallschutz in Situationen dienen können, die den Randbedingun-
gen vollständig oder weitgehend entsprechen. So sind für seitlich und insbesondere rückwärtig lie-
gende Immissionsorte im Regelfall niedrigere Schalldämm-Werte anzusetzen als für diejenigen, die 
unmittelbar von der Geräuschquelle – hier der Straße – beaufschlagt werden. 

Auf der Ebene des Bebauungsplans lässt sich generalisierend nur das Qualitätsniveau der passiven 
Schallschutzmaßnahmen festlegen. Die genauen baulichen und technischen Anforderungen sind des-
halb einzelfallbezogen zu ermitteln, vorzugsweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Im 
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Frankfurter Straße empfiehlt es sich daher, einen individuellen 
Schallschutznachweis zu erstellen und den Bauunterlagen beizufügen. 
 

4.12.2 Materielle Anforderungen 

Der allgemeine passive Schallschutz bezieht sich auf Aufenthaltsräume. Darunter sind insbesondere zu 
verstehen: Wohn- und Schlafräume, Wohndielen, Wohn- und Kochküchen, Versammlungsräume, 
Gasträume, Unterrichtsräume, Krankenräume, Warteräume, Geschäftsräume, Verkaufsräume und 
Werkstätten. Anhand der Aufzählung wird deutlich, dass sich das Schutzniveau von Aufenthaltsräu-
men erheblich unterscheiden kann, weshalb die objektbezogene Betrachtung unumgänglich ist. 

Schlafräume sind Aufenthaltsräume mit einem besonderen Schutzanspruch, weshalb hier – unter be-
stimmten Voraussetzungen, die in den textlichen Festsetzungen näher definiert werden – die kontrol-
lierte Wohnraumlüftung zum Einsatz kommen muss. 

Für Außenwohnbereiche ist nur die Geräuscheinwirkung während des Tages relevant. Der Tages-Beur-
teilungspegel (Lr) von 64 dB(A) entspricht demjenigen der Verkehrslärm-Schutzverordnung (16. BIm-
SchV) für den Tageszeitraum in Mischgebieten. Der Außenlärmpegel von 67 dB(A) bezeichnet das 
gleiche Geräuschniveau; er wird aus dem Beurteilungspegel durch Addition von 3 dB(A) bestimmt. 

 

4.12.3 Ergebnisse 

Entlang der Frankfurter Straße erreichen die Außenlärmpegel maximal 74 dB(A). Bei einem Fensterflä-
chenanteil von ≤ 40 % ergäben sich für diese Raumart, inklusive einer Raumkorrektur von KAL = -2 dB, 
beispielhaft bewertete Bauschalldämm-Maße in den Größenordnungen von R’w,res ≥ 50 dB für die 
Außenwände und von R’w,res ≥ 40 dB für die Fenster. R’w,res ist das bewertete resultierende Schall-
dämm-Maß als wesentliches Spezifikum des betreffenden Bauteils. 



Stadt Kelkheim . Bebauungsplan Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ Begründung 

 27 

An den Baugrenzen im Plangebiet, an denen ein maßgeblicher Außenlärmpegel von bis zu 65 dB(A) zu 
erwarten ist, ergeben sich erfahrungsgemäß keine schalltechnisch hohen Anforderungen an die Au-
ßenbauteile. Für die Fenster von beispielsweise Aufenthaltsräumen in Wohnungen resultieren damit 
bewertete Schalldämm-Maße in der Größenordnung von R’w,res = 30 dB, die heute alleine schon aus 
Wärmeschutzgründen mindestens verbaut werden und daher als schalltechnischer Mindeststandard 
anzusehen sind. Aus den in der Planzeichnung eingetragenen Isophonen geht hervor, dass die 65 dB-
Grenze am Rande der zweiten Baureihe verläuft, von der Frankfurter Straße aus gesehen. Das führt zu 
den folgenden Schlussfolgerungen. 

An der Frankfurter Straße sind die üblichen passiven Schallschutzmaßnahmen für Aufenthaltsräume 
an Hauptverkehrsstraßen erforderlich, bei Schlafräumen kombiniert mit schallgedämmten Lüftungs-
einrichtungen. An die dahinter liegende Bebauung sind grundsätzlich keine erhöhten Anforderungen 
zu stellen, ggf. mit Ausnahme des ersten Wohngebäudes hinter der Baureihe an der Frankfurter 
Straße. Dort sollte überprüft werden, ob für die jeweils erste Wohnung ein erhöhter Schallschutz zu be-
rücksichtigen ist. Ansonsten gelten gebietsweit Maßstäbe, die wegen des erforderlichen Wärmeschut-

zes ohnehin erreicht werden. 
 
 

4.13 Festsetzungen zur Gestaltung . Örtliche Bauvorschriften 

Dachform 

Der Bebauungsplan setzt überwiegend Flachdächer und im Teilbaugebiet 6 an der Frankfurter Straße 
das Satteldach als Dachform fest. Ziel ist es, die Dachlandschaft innerhalb des Plangebiets zu harmo-
nisieren und auf diese Weise eine Beruhigung des städtebaulichen Gesamtbilds zu erreichen. 

Flachdächer eignen sich hervorragend für eine Begrünung und außerdem für die Errichtung von Pho-
tovoltaik-Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie. Schließlich können Flachdächer als Retentions-
raum für Niederschlagswasser dienen. In der Praxis sind inzwischen Lösungen verfügbar, die alle drei 
Funktionen – Begrünung, PV-Anlagen, Retention – abdecken und aufeinander abgestimmt sind. 
 

Einfriedungen 

Die Festsetzungen zur Ausführung von Einfriedungen bestehen aus mehreren Regelungstatbeständen. 
Zunächst wird die Höhe der Einfriedungen, mit Ausnahmen von Heckenbepflanzungen, auf 2,0 m im 
Mittel beschränkt, um einen effektiven Sichtschutz im Bereich des Erdgeschosses bzw. der Gartennut-
zung zu ermöglichen. Höhere Einfriedungen könnten sich in Bezug auf Besonnung und Belichtung 
nachteilig auf die Umgebung auswirken. Von dieser Festsetzung wird der Sichtschutz um Müllstand-
orte nicht erfasst. 

Der Verzicht auf massive Sockel ermöglicht Kleintieren, sich innerhalb der Freiflächen ungehindert zu 
bewegen. 

Überwiegend gestalterisch motiviert ist die Festsetzung, Einfriedungen auf Schnitthecken und frei-
wachsende Hecken, transparente Holz- und Stahl- oder Eisengitterzäune mit vertikaler Stabgliede-
rung oder Metallzäune nur integriert in Heckenbepflanzungen zu beschränken. Standortgerechte He-
cken erzeugen eine leichte Transparenz und wirken im Gegensatz zu geschlossenen Elementen nicht 
abweisend; sie dienen außerdem als Schutzraum und als Nahrungshabitat für Kleintiere. Holz- und 
Stahlgitterzäune als bauliche Alternative zu Hecken erfüllen zumindest das Kriterium der Transparenz. 
Kombinationen aus Hecken und Metallzäunen sind ebenfalls möglich. 

Für geschlossene Einfriedungen entlang von öffentlichen Verkehrsflächen gilt die gültige Einfrie-
dungssatzung der Stadt Kelkheim (Taunus).  
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Offene und geschlossene Einfriedungen zu öffentlichen Verkehrsflächen sind je Baugrundstück ein-
heitlich zu gestalten, um Nachteile für das Ortsbild zu vermeiden. 
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Teil 2: Umweltbericht 
 

1 Einleitung 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

1.1.1 Zielsetzung 

Auf dem Gelände des ehemaligen Bauhof Fritz beabsichtigt die Lothar Fritz GmbH & Co. KG. die Ent-
wicklung eines neuen Wohngebiets. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Gemarkung 
Münster in den Fluren 13, 14 und 25. Der dort befindliche und nicht mehr genutzte Bauhof steht vor 
dem Abbruch. Das Gelände wird demnach überplant. Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Allge-
meinen Wohngebiets. Vorgesehen ist eine Mischnutzung aus Geschosswohnungsbau sowie Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäusern. Genauer sind drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils elf Wohneinheiten so-

wie acht Einfamilienhäuser (zwei Doppelhäuser, drei Reihenhäuser und ein freistehendes Haus) ge-
plant. Neben der Wohnnutzung ist die Herstellung der entsprechenden Verkehrsflächen und die 
Schaffung einer an die Sindlinger Wiesen angrenzenden Pflanzfläche vorgesehen, welche im Sinne des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i. V. m. Nr. 25 BauGB als Ausgleichsfläche genutzt werden kann. Die beiden Wohnge-
bäude entlang der Frankfurter Straße (Hausnummer 115 und 117) werden nach gegenwärtigem Stand 
ebenfalls abgebrochen. Die Erschließung wird über die Stichstraße Frankfurter Straße 113a/115a si-
chergestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle auf Teil 1 „Städtebauliche Pla-
nung“ verwiesen.  

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist erforderlich, um eine geeignete planungsrechtliche Grund-
lage für die Umsetzung des Konzepts zu schaffen. Der Bebauungsplan, einschließlich Umweltplanung, 
wird durch das Planungsbüro Stadt.Quartier (Wiesbaden) in enger Abstimmung mit Politik und Ver-
waltung der Stadt Kelkheim erarbeitet. Die Ergebnisse der verschiedenen Fachgutachten (z. B. Arten-
schutz, Boden) werden in die Bauleitplanung integriert.  

 

1.1.2 Kernfestsetzungen des Bebauungsplans 

 (siehe auch Teil 1 Punkt 4 „Festsetzungen des Bebauungsplans“) 

Größe des Geltungsbereichs  7.627 m² (0,76 ha) 

Art der baulichen Nutzung 
Allgemeines Wohn-
gebiet (5.397 m²) 

Maß der baulichen Nutzung (GRZ) 0,3 bis 0,5 

Maß der baulichen Nutzung (GFZ) 0,6 bis 1,2 

Höhe der baulichen Anlagen / Zahl der Vollgeschosse 2 bis 3 Vollgeschosse 

Dachform 
Flachdach (be-

grünt), Satteldach 
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1.1.3 Bedarf an Grund und Boden 

Größe des Geltungsbereichs 7.627 m²  

Öffentliche und private Verkehrsflächen 1.601 m²  

Fläche zum Erhalt bestehender Bepflanzungen  
(inkl. Fläche für Abwasserbeseitigung) 

572 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen (BHKW) 57 m² 

Fläche WA-Gebiet 5.397 m²  
 

Bestand Festsetzungen B-Plan Veränderung 8 

unversiegelte Fläche mit  
Bodenanschluss 

2.037 m² 27 % 2.129 m²  28 % +92 m² +1 % 

versiegelte oder teilversiegelte 
Fläche an der Geländeoberflä-
che 

5.590 m² 73 % 5.498 m² 72 % -92 m² -1 % 

Dachbegrünung 0 m² 0 % 1.584 m² 21 % +1.584 m² +21 % 

TG-Begrünung 9 0 m² 0% 622 m² 8 % +622 m² +8 % 

Abnahme der versiegelten Flächen bezogen auf den Geltungsbereich -92 m² -1 % 

Zunahme intensiv begrünter Flächen +714 m² +9 % 

Zunahme begrünter Flächen (mit Bodenanschluss, Dachbegrünung und TG) +2.298 m² +30 % 

Eine detaillierte Auseinandersetzung zum Thema Flächenverbrauch befindet sich in Kapitel 2.1 Flä-
che und Boden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle daher auf das genannte Ka-
pitel verwiesen.  

 
 

1.2 Methodischer Aufbau und Definition des Untersuchungsumfangs  

Durch die Anlage 1 zum BauGB wird dem Plangeber ein vielseitiges Instrument zur inhaltlichen Ausge-
staltung des Umweltberichts an die Hand gegeben. Insbesondere die Verknüpfung der Punkte Nr. 2 b) 
der Anlage 1 mit den nach § 1 Abs.6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigenden Belangen des Umweltschutzes 
eröffnet (sowohl bei der Bestandsaufnahme als auch der Bewertung der Eingriffe) ein sehr breites und 
tiefes Betrachtungsspektrum. 

Eine detaillierte Prüfung aller möglichen Auswirkungskombinationen und Kreuzverflechtungen ist we-
der in vertretbarem Aufwand leistbar noch zielführend. 

 

1.2.1 Methodischer Aufbau 

Der vorliegende Umweltbericht deckt die inhaltlichen Anforderungen der Anlage 1 des BauGB um-
fänglich ab, unterscheidet sich in seiner Gliederung jedoch wie folgt geringfügig von der vorgeschla-
genen Strukturierung der einzelnen Kapitel: 

 
8  Alle in der Tabelle aufgeführten %-Angaben beziehen sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
9  Unterstellt wird, dass 60 % der nicht von Gebäuden überstandenen TG Flächen begrünt werden. Bei diesem Wert han-

delt es sich um eine konservative Annahme. Da es sich bei den Flächen vorwiegend um den Gebäuden zugeordnete 
Gartenbereiche handelt, ist davon auszugehen, dass der Begrünungsanteil in der Realität höher liegen wird. 
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Die Umweltbelange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. e) bis h) werden als der Abwägung zugängliche Umwelt-
schutzziele in Kapitel 1.3 behandelt inklusive einer Darstellung der Art und Weise wie die Umwelt-
schutzziele berücksichtigt werden.   

Um die Les- und Nachvollziehbarkeit des Umweltberichts zu verbessern werden die Bestandsauf-
nahme und Auswirkungsanalyse zum jeweiligen Schutzgut bzw. Umweltbelang in einem Kapitel ge-
bündelt dargestellt.  

Die Definition und Beschreibung von Maßnahmen, zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
inklusive einer Einschätzung zur Wirksamkeit der Maßnahmen, erfolgen analog zur Anlage 1 des 
BauGB in einem gesonderten Kapitel. 

Ergänzend zu den textlichen Ausführungen wird die Beurteilung der Umweltauswirkungen sowie der 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich anhand einer Bewertungsskala noch-
mals zusammenfassend verdeutlicht. Die Bewertungsstufen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
Dabei umfassen die mit einem grünen Plus als positiv markierten Auswirkungen alle Eingriffe und Maß-

nahmen, die in Hinblick auf die Umwelt zu einer Verbesserung gegenüber dem Ausgangszustand füh-
ren. Das blaue „o“ für keine Auswirkungen bezeichnet alle Aspekte, die zu keiner Veränderung des Zu-
stands der Natur und Umwelt führen. Auswirkungen, die zu einer Verschlechterung des Zustands füh-
ren, bei denen Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen zielführend aber nicht zwin-
gend erforderlich sind, werden mit einem gelben Minuszeichen versehen. Die letzte Stufe bilden die, 
als rote Fläche mit zwei Minuszeichen dargestellten erheblichen negativen Auswirkungen. Dabei han-
delt es sich um Eingriffe in Natur und Umwelt, die das Maß der Erheblichkeit erreichen und damit 
zwingend entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung, Eingriffsminderung oder zum Ausgleich erfor-
dern.  

Farbcodierung zur Einschätzung der Auswirkungen 

+ o - -- 

Positive Auswirkungen Keine Auswirkungen Negative Auswirkungen Erheblich negative Auswir-
kungen 

Im Hinblick auf die unter Nr. 2 lit. ee) bis hh) in der Anlage 1 zum BauGB aufgeführten potenziellen Ur-
sachen erscheint eine Bezugnahme zu jedem einzelnen Belang nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. a) bis i) unver-
hältnismäßig, weshalb für diese Aspekte regelmäßig in sich abgeschlossene Ausführungen formuliert 
werden.  
Die Auswirkungsabschätzung bei Nichtdurchführung der Planung erfolgt, methodisch bedingt, im An-
schluss an das zuvor genannte Kapitel. 

 

1.2.2 Definition des Untersuchungsumfangs 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB trifft die Gemeinde für jeden Bebauungsplan selbst die Entscheidung 
zur erforderlichen Untersuchungstiefe, um die voraussichtlichen und erheblichen Umweltauswirkun-
gen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.  

Darüber hinaus bezieht sich der Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB auf das, was nach ge-
genwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detail-
lierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann. 

Bei jedem im Rahmen eines Bebauungsplan zu erstellenden Umweltberichts ist demnach eine indivi-
duell auf die Fallkonstellation zugeschnittene Betrachtung der Umweltbelange erforderlich.  

In diesem Falle erfolgte eine Erweiterung des Untersuchungsgebiets für den artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag und die Biotopkartierung in Richtung Nordwesten bis zum Liederbach und damit über 
den Geltungsbereich hinaus. 
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Das zur Aufstellung dieses Bebauungsplans durchzuführende Vollverfahren sieht eine zweistufige Be-
teiligung vor. So ist zunächst die Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, als auch die voraussichtlichen Auswirkungen, öffentlich zu unterrichten. Während 
dieser sogenannten frühzeitigen Beteiligung ist der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erör-
terung zu geben. Ebenfalls sind die Träger öffentlicher Belange frühzeitig nach § 4 Abs. 1 BauGB zu be-
teiligen, sodass diese ebenfalls Gelegenheit zur Äußerung auch in Hinblick auf den erforderlichen Um-
fang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erhalten. In diesem Zusam-
menhang wurde zum Beispiel auf den Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser verwiesen, der 
zur Aufstellung eines Entwässerungskonzepts führte. 
 
 

1.3 In einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegte Ziele des Umwelt-

schutzes und deren Berücksichtigung bei der Aufstellung des Bebauungsplans 

1.3.1 Fachgesetze 

Im Allgemeinen werden im Umweltbericht die Belange des Umweltschutzes aufgeführt, nach Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c BauGB) dargestellt, welche in den nachfolgenden Fachgesetzen 
und -plänen festgesetzt sind.  

Zu den Umweltbelangen zählen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB: 

1 die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 
zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

2 die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

3 umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 
insgesamt, 

4 umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

5 die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern, 

6 die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

7 die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

8 die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung 
zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden. 

Eine detaillierte Darstellung zur Berücksichtigung aller Umweltbelange sowie der jeweiligen Umwelt-
ziele der einzelnen Fachgesetze, Fachpläne und kommunaler Planungen würde den Kapiteln zu Me-
thodik, Bestandsaufnahme, Auswirkungsanalyse und den Vermeidungs-, Verringerungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen an dieser Stelle zu weit vorgreifen. 

Um Wiederholungen zu vermeiden, erscheint es stattdessen in den meisten Fällen zielführender auf 
die entsprechenden Kapitel des Umweltberichts zu verweisen, in denen die einschlägigen Belange und 
Ziele des Umweltschutzes Berücksichtigung finden.  

Folgende Fachgesetze, Fachpläne und kommunale Planungen legen Ziele des Umweltschutzes fest, 
die für diesen Bebauungsplan von Bedeutung sind: 
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1.3.1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

§ 1 a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz  

… 

(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringe-
rung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das 
notwendige Maß zu begrenzen. 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 
7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) 
sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Dar-
stellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.  

… 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 
werden. 

… 
 

§ 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB, § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 7 BauGB 

Bauleitpläne sollen den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, fördern. Dabei sind die Auswirkungen auf das Klima und das Wirkungsgefüge mit den anderen 
Schutzgütern zu beachten. 
 

Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

sparsamer Umgang mit Grund und Boden 2.1, 3.1 

Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen 3 

Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwick-
lung, inklusive Wirkungsgefüge mit den anderen Schutzgütern 

2.7, 2.11, 2.14, 3.7, 3.11 
3.14 

 

1.3.1.2 Raumordnungsgesetz (ROG) 

§ 1 Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung 

… 

(2) Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige Raumentwicklung, 
die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in 
Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwertigen 
Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt. 

… 
 

https://dejure.org/gesetze/BauGB/1.html
https://dejure.org/gesetze/BauGB/1.html
https://dejure.org/gesetze/BauGB/5.html
https://dejure.org/gesetze/BauGB/9.html
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§ 2 Grundsätze der Raumordnung 

(1) Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raument-
wicklung nach § 1 Abs. 2 anzuwenden und durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisie-
ren, soweit dies erforderlich ist. 

(2) Grundsätze der Raumordnung sind insbesondere: 

… 

6. Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, 
zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen wiederherzustellen. Bei der Gestaltung 
räumlicher Nutzungen sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen; Grundwasser-
vorkommen und die biologische Vielfalt sind zu schützen. Die erstmalige Inanspruchnahme von Frei-
flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu verringern, insbesondere durch quantifizierte Vorga-
ben zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme sowie durch die vorrangige Ausschöpfung der Po-
tenziale für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Ver-
kehrsflächen. Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sind auszugleichen, den Erfordernissen des Bio-
topverbundes ist Rechnung zu tragen. Für den vorbeugenden Hochwasserschutz an der Küste und im 
Binnenland ist zu sorgen, im Binnenland, vor allem durch Sicherung oder Rückgewinnung von Auen, 
Rückhalteflächen und Entlastungsflächen. Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung 
der Luft sind sicherzustellen. Den räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, 
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen. Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der 
erneuerbaren Energien, für eine sparsame Energienutzung sowie für den Erhalt und die Entwicklung 
natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und für die Einlagerung dieser Stoffe zu schaffen. 

… 
 

Berücksichtigung 

Der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung wird Rechnung getragen, indem die ver-
schiedenen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens sachgerecht gegeneinander abgewogen werden. 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Boden 2.1, 3.1 

Wasserhaushalt 2.2, 3.2 

Tierwelt 2.4, 3.4 

Pflanzenwelt 2.3, 3.3 

Klima/ Lufthygiene 2.7, 3.7 

Erfordernisse des Biotopverbunds 2.8, 3.8 

Hochwasserschutz 2.2, 3.2 

Lärmschutz 2.9, 3.9 

Klimaschutz und Klimaanpassungen 2.7, 2.14, 3.7, 3.14 
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1.3.1.3 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesund-
heit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass  

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit 
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer 
gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wie-
derherstellung von Natur und Landschaft. 

Nach § 13 BNatSchG gilt zudem, dass Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher 
vorrangig zu vermeiden sind und dass nicht vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen durch Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen oder falls nicht möglich, durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren 
sind. 
 

Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Sicherung der biologischen Vielfalt 2.6, 3.6 

Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 
2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 3.3, 

3.4, 3.6, 3.8 

Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts 
von Natur und Landschaft 

2.5, 2.6, 3.5, 3.6 

Der Maßnahmenkatalog des Umweltberichts greift die Gliederungshierarchie (Vermeidung Ver-
ringerung, Ausgleich) und soweit möglich das Verursacherprinzip auf. 

 

1.3.1.4 Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege  

(vgl. § 1 BNatSchG) 
 

Berücksichtigung 

(vgl. § 1 BNatSchG) 

 

1.3.1.5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

§ 1 Zweck 

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als Be-
standteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 
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Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Nachhaltige Gewässerbewirtschaftung 2.2, 3.2 

 

1.3.1.6 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) 

§ 1 Zweck und Grundsätze des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustel-
len. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hier-
durch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkun-
gen seiner natürlichen Funktionen zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigun-
gen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 
weit wie möglich vermieden werden. 
 

Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Funktionen des Bodens nachhaltig sichern oder wiederherstellen 2.1, 3.1 

Vermeidung von Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen  2.1, 3.1 

Vermeidung von Beeinträchtigungen seiner Funktion als Archiv der Natur- und 
Kulturgeschichte  

2.1, 2.10 3.1, 3.10 

 

1.3.1.7 Hessisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanie-

rung (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz - HAltBodSchG) 

§ 1 Ziele des Bodenschutzes 

Die Funktionen des Bodens sind auf der Grundlage des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 
1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465) geändert worden ist, dieses Gesetz sowie der aufgrund dieser Gesetze erlassenen 
Rechtsverordnungen nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Dies beinhaltet insbesondere 

1. die Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenveränderungen, 

2. den Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Einwirkungen auf die 
Bodenstruktur, 

3. einen sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, unter anderem durch Begrenzung der 
Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß, 

4. die Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten sowie hierdurch verursachten 
Gewässerverunreinigungen. 
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Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenverän-
derungen 

2.1, 3.1 

Schutz der Böden vor Erosion, Verdichtung und vor anderen nachteiligen Ein-
wirkungen auf die Bodenstruktur 

2.1, 3.1 

Sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden, Begrenzung der Flä-
cheninanspruchnahme und Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 

2.1, 3.1 

Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten 2.1, 3.1 

 

1.3.1.8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmo-
sphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen und 
dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

(2) Soweit es sich um genehmigungsbedürftige Anlagen handelt, dient dieses Gesetz auch der inte-
grierten Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, 
Wasser und Boden unter Einbeziehung der Abfallwirtschaft, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt 
insgesamt zu erreichen, sowie dem Schutz und der Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile 
und erhebliche Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden. 
 

§ 50 Planung 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine bestimmte Nutzung vorgesehe-
nen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfäl-
len im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswir-
kungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige 
schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Frei-
zeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders 
empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen 
nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten wer-
den, ist bei der Abwägung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als 
Belang zu berücksichtigen. 
 

Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Schutz …  

der Menschen 2.9, 2.12, 3.9, 3.12 

von Tieren 2.4, 3.4 

von Pflanzen 2.3, 3.3 
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Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

des Bodens 2.1, 3.1 

des Wassers 2.2, 3.2 

der Atmosphäre 2.7, 3.7 

von Kultur- und sonstigen Sachgütern 2.10, 2.12, 3.10, 3.12 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen durch 
Steuerung der Nutzungszuordnung 

2.9, 3.9 

 

1.3.1.9 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2021) 

§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine nach-
haltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Ener-
gieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Ener-
gieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien zu fördern. 

(2) Ziel dieses Gesetzes ist es, den Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Brut-
tostromverbrauch auf 65 Prozent im Jahr 2030 zu steigern. 

(3) Ziel dieses Gesetzes ist es ferner, dass vor dem Jahr 2050 der gesamte Strom, der im Staatsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (Bun-
desgebiet) erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt wird. 

(4) Der für die Erreichung der Ziele nach den Absätzen 2 und 3 erforderliche Ausbau der erneuerbaren 
Energien soll stetig, kosteneffizient und netzverträglich erfolgen. 
 

Berücksichtigung 

Die Voraussetzungen für eine energieeffiziente Versorgung des Baugebiets mit Wärme werden unter 
anderem durch die Festsetzung einer Fläche für ein Blockheizkraftwerk im nördlichen Teil des Gel-
tungsbereichs planungsrechtlich gesichert. Außerdem sind für die Strom-Produktion Photovoltaik-An-
lagen auf den Dächern zu errichten. 

 

1.3.1.10 Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme und 

Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) 

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie in Gebäuden einschließlich 
einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für 
den Gebäudebetrieb. 

(2) Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse des Klima-
schutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von Energieimporten 
dazu beitragen, die energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung sowie eine weitere Erhö-
hung des Anteils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu erreichen 
und eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen. 

… 
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Berücksichtigung 

Die Umsetzung und Berücksichtigung des GEG bleibt den nachgelagerten Planungsebenen überlas-
sen. 

 

1.3.1.11 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 

§ 1 Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Er-
füllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu ge-
währleisten. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen werden berücksichtigt. Grundlage 
bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
2 Grad Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begren-

zen ist, um die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels so gering wie möglich zu halten sowie das 
Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen am 23. Sep-
tember 2019 in New York, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen. 
 

Berücksichtigung 

Das KSG formuliert für die jeweiligen Sektoren (Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Gebäude, Land-
wirtschaft, Abfallwirtschaft und Sonstiges) zulässige Jahresemissionswerte, ohne dabei genau Maß-
nahmen zu geben, wie diese zu erreichen sind. Auf Grundlage des KSG sind daher keine konkreten 
Festsetzungen in der Bauleitplanung zu treffen. Es wird an dieser Stelle daher auf das GEG verwiesen 
welches im Gesetzestext Vorgaben festsetzt, um die Ziele des KSG zu erreichen.   

 

1.3.2 Fachpläne 

1.3.2.1 Landesentwicklungsplan (LEP) Hessen 2020 (Stand 4. Änderung September 2021) 

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen hat als Staatsziel Verfassungsrang. An-
gesichts der nach wie vor fortschreitenden Verluste an Biodiversität und des deutlichen Klimawandels 
sind diese zunehmend gefährdet. Demgemäß hat der schonende Umgang des Menschen mit den na-
türlichen Lebensgrundlagen bei allen Planungen höchste Priorität. Die Entwicklung des Landes muss 
neben der ökonomischen Leistungsfähigkeit auch an der Sicherung der natürlichen Lebensgrundla-
gen und der Lebensqualität für die heutige Bevölkerung und für zukünftige Generationen ausgerichtet 
werden. 

Bei allen räumlichen Planungen ist der Grundsatz einer möglichst geringen Flächeninanspruchnahme 
zu berücksichtigen. 

Von einer in Teilräumen voraussichtlich rückläufigen Bevölkerung geht nicht automatisch ein entspre-
chender Impuls zur Verringerung der Siedlungs- und Verkehrsfläche aus, so dass zusätzliche Maßnah-
men getroffen werden müssen, die Neuinanspruchnahme von Flächen zu begrenzen. 
 

Grundsätze und Ziele 

Die Ausweisung von Flächen zu Siedlungszwecken im Rahmen der Regionalplanung dient der Bereit-
stellung von ausreichenden Flächen für den Wohnsiedlungs-, Infrastruktur- und Gewerbeflächenbe-
darf an den geeigneten Standorten entsprechend den Leitvorstellungen der dezentralen Konzentra-
tion und der nachhaltigen Entwicklung zum Zwecke der Flächenvorsorge, Vermeidung der Bebauung 
von Flächen, die anderen Raumnutzungsansprüchen vorbehalten bleiben müssen oder als 
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Siedlungsstandorte aus Gründen mangelnder Infrastrukturversorgung oder zur Erhaltung der natürli-
chen Ressourcen, des Natur-,Klima- und Landschaftsschutzes u. ä. ungeeignet sind. 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft sind in der für den jeweiligen Naturraum 

typischen Form zu schützen und zu entwickeln. Zur Sicherung des Naturhaushalts sind hinreichend 
große Flächen mit intaktem oder wenig beeinträchtigtem Naturhaushalt vor Inanspruchnahme zu 
schützen; eine ungestörte natürliche Entwicklung ist zu fördern (Prozessschutz) und vorhandene 
Schäden sind zu beseitigen. Auf den übrigen Flächen ist die Beeinträchtigung des Naturhaushalts auf 
das Maß zu begrenzen, das unvermeidbar ist. 

Die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter ist zu sichern. Nicht oder nur schwer erneuerbare 

Naturgüter dürfen nur genutzt werden, wenn andere Belange überwiegen und keine Alternativen be-
stehen. Besonderen Schutz genießen die in Hessen heimischen Tier- und Pflanzenarten, sowie ihre Le-
bensgemeinschaften, deren Vorkommen auf bestimmte Naturräume begrenzt sind sowie die Rast-
plätze und Wanderwege der wildlebenden, wandernden Tierarten. 

Für das Klima wichtige Flächen sollen erhalten und entwickelt werden. Eingriffe in Natur und Land-

schaft sind auf ihre Erfordernis zu überprüfen und dem jeweiligen Landschaftsbild und Naturhaushalt 
nach Lage und Ausführung anzupassen. Eine Zersiedelung der Landschaft ist zu verhindern. 

Eingriffe sollen auf vorbelastete Gebiete oder im räumlichen Anschluss an solche Flächen konzentriert 

werden, sofern diese nicht aus Gründen des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder sonstigen 
vorrangigen öffentlichen Interessen hiervon freizuhalten sind. 

Das Grundwasser ist so zu schützen und zu schonen, dass ein anthropogen weitgehend unbeeinfluss-

ter Zustand erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird und nur die unter wasserwirtschaftlichen und 
ökologischen Gesichtspunkten gewinnbare Grundwassermenge (entspricht dem nutzbaren Grund-
wasserdargebot) entnommen wird, die geringer ist als das langjährige Mittel der Grundwasserneubil-
dung. 

Die Einstellung klimatischer Belange in die Abwägungsvorgänge der räumlichen Planung hat sich an 

der Einstufung der Räume nach ihrer Bedeutung für Klimaschutz und Luftreinhaltung zu orientieren. 

Abwässer sind so zu reinigen, dass von ihnen keine nachteiligen Wirkungen auf die Gewässer (Grund-

wasser, oberirdische Gewässer und Küstengewässer) sowie andere Schutzgüter ausgehen. 
 

Berücksichtigung 

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Vermeidung der Bebauung von Flächen, die anderen Raumnutzungsansprü-
chen vorbehalten bleiben müssen  

2.1, 3.1 

Schutz der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 2.5, 2.6, 3.5, 3.6 

Sicherung der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter  2.1-2.8,3.1-3.8 

Besonderer Schutz der in Hessen heimischen Tier- und Pflanzenarten 2.3, 2.4, 3.3, 3.4 

Erhalt von Flächen, die für das Klima wichtig sind 2.7, 3.7 

Vermeidung einer Zersiedelung der Landschaft 2.1, 2.5, 3.1, 3.5 

Konzentration von Eingriffen auf vorbelastete Gebiete 2.1, 3.1 

Grundwasserschutz 2.2, 3.2 

Einstellung klimatischer Belange in der Abwägung der räumlichen Planung 2.7, 2.14, 3.7, 3.14 
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Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Abwässer sind so zu reinigen, dass von ihnen keine nachteiligen Wirkungen 
ausgehen 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2 

 

1.3.2.2 Regionalplan Südhessen / RegFNP 2010 (Letzte Änderung Jul. 2021) 

Das Ziel der Entwicklung Standortverbesserung wird mit dem Ziel einer nachhaltigen Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen verbunden. Ein sparsamer und schonender Umgang mit den natürli-
chen Ressourcen wie Grundwasser, Boden und Klima sowie die Erhaltung der Artenvielfalt wird dabei 
angestrebt.  

Das Plangebiet ist nahezu vollständig als „Gemischte Baufläche im Bestand“ ausgewiesen. Lediglich 
der nordöstliche Rand wird von einer „Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung mit Flächen für Maß-

nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ geschnitten. 
Bei dieser Fläche handelt es sich um die Uferzone des Liederbachs. Weiterhin wird diese Fläche auch 
als „Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen“, „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasser-
schutz“, „Vorranggebiet für vorbeugenden Hochwasserschutz“ und Vorbehaltsgebiet für Natur und 
Landschaft ausgewiesen.10   
 

Zu den umweltbezogenen Grundzügen der Planung für die Planungsregion Südhessens zählen ins-

besondere: 

„Die nachhaltige Sicherung und Entwicklung des Freiraums für Arten- und Biotopschutz durch ein 
überörtliches Biotopverbundsystem, Klimaschutz und Klimaadaption, Gewässerschutz, Erholung und 
Land- sowie Forstwirtschaft; Erhaltung der Kulturlandschaft und Schutz des vielfältigen Landschafts-
bildes; 
Verstärkte Berücksichtigung des Klimaschutzes sowie der Vorsorge vor den Folgen des Klimawandels 
als wichtige Querschnittsaufgabe bei allen Planungsentscheidungen in der Region.“ 
 

Freiräume 

G4.1-1 Der Freiraum soll insgesamt und mit seinen ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktio-
nen für eine nachhaltige Raumentwicklung gesichert werden.  

G4.1-2 Dem weiteren Verlust an Freiraum und einer dauerhaften quantitativen und qualitativen Be-
einträchtigung der Freiraumfunktionen soll entgegengewirkt werden.  

G4.1-3 Freiraumbeanspruchende Nutzungen und Maßnahmen sollen so verwirklicht werden, dass die 
Flächeninanspruchnahmen und Trennwirkungen auf ein Minimum beschränkt und die Freiraumfunkti-
onen sowie deren räumliche Vernetzung nicht beeinträchtigt werden. Funktionen des Siedlungsbe-
reichs sollen mit den angrenzenden Freiräumen für Ausgleich und Ergänzung verknüpft werden. 

G4.1-4 Vor allem im Verdichtungs- und Ordnungsraum sollen zusammenhängende Freiräume in einem 
Freiraumverbund entwickelt werden. Die Vernetzung mit den Freiflächen innerhalb der Siedlungsbe-
reiche ist herzustellen. 
 

 
10 Regionalverband FrankfurtRheinMain: RegFNP: Internet: https://mapview.region-frankfurt.de/maps/re-

sources/apps/RegioMap. (abgerufen am 17.08.2021) 
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Naturräume 

G4.2-2 …die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts soll gewahrt, die Medien Luft, Wasser, Boden, 
Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt in ihren Funktionen und in ihrem Zusammenwirken nicht beein-
trächtigt werden. 
 

Klima 

G4.6-1 Klimarelevante Planungen sollen grundsätzlich klimaschützende Aspekte, insbesondere die Re-
duzierung des CO2-Ausstoßes, berücksichtigen. 

G4.6-2 Die Kalt- und Frischluftentstehungsgebiete sowie die Kalt- und Frischluftabflussschneisen sol-
len gesichert, offengehalten und soweit erforderlich, wiederhergestellt werden. 
 

Bodenschutz 

G4.8-1 Böden und ihre vielfältigen Funktionen für den Naturhaushalt, die Gesellschaft und Wirtschaft, 

als Lebens- und Siedlungsraum sollen erhalten und nachhaltig gesichert werden.  

G4.8-2 Böden sind schonend und sparsam zu nutzen. Die Versiegelung ist auf ein unvermeidbares Maß 
zu beschränken. Die Wiederverwendung von bereits für Siedlungs-, Gewerbe- und Infrastrukturanla-
gen genutzten Flächen hat Vorrang vor der Inanspruchnahme bisher anders genutzter Böden. 
 

Lärmschutz 

G4.9-1 Bei der Planung von raumbedeutsamen Vorhaben sollen die für eine bestimmte Nutzung vor-
gesehenen Flächen einander so zugeordnet werden, dass die schalltechnischen Orientierungswerte 
für die städtebauliche Planung, zumindest aber die jeweiligen Richt- oder Grenzwerte der einschlägi-
gen Bundesimmissionsschutzverordnungen bzw. die Immissionsrichtwerte der TA Lärm, eingehalten 
werden. Können diese, z. B. durch ausreichende Abstandsbemessungen nicht eingehalten werden, sol-
len Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes berücksichtigt werden. 
 

Wasser 

G6.1-1 Das Grundwasser als eine natürliche Lebensgrundlage des Menschen sowie der Pflanzen- und 
Tierwelt ist flächendeckend zu schützen und nachhaltig zu sichern.  

G6.1-2 In der Planungsregion Südhessen sind die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, um die 
Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser zu vermeiden oder zu begrenzen, eine Verschlechte-
rung des Grundwasserzustands zu verhindern und einen guten Zustand des Grundwassers zu errei-
chen.  

G6.1-5 Unversiegelte Flächen sind als Voraussetzung für die natürliche Grundwasserneubildung und 
Filterung des Wassers im Boden möglichst zu erhalten oder durch Rückbau wiederherzustellen. Die 
Möglichkeit zur Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser in den Boden 
soll weitgehend genutzt werden. 
 

Siedlungsstruktur 

G6.4-4 Bei der weiteren Siedlungsentwicklung ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzu-
gehen. Die Siedlungsentwicklung ist am Landschafts- und Umweltschutz zu orientieren. 
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Berücksichtigung 

Damit sind die nachfolgenden Umweltbelange und Ziele von Bedeutung.  

Umweltbelang / Ziel 
Berücksichtigung 
(unter Abschnitt) 

Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 2.1, 2.2, 2.7, 3.1, 3.2, 3.7 

Sparsamer und schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen 2.1-2.8, 3.1-3.8 

Erhaltung der Artenvielfalt 2.6, 3.6 

Nachhaltige Sicherung und Entwicklung des Freiraums für Arten- und Bio-
topschutz 

2.3-2.6, 3.3-3.6 

Klimaschutz und Klimaadaption 2.7, 2.14, 3.7, 3.14 

Gewässer- und Grundwasserschutz 2.2, 3.2 

Erhaltung der Kulturlandschaft und Schutz des vielfältigen Landschaftsbildes 
2.5, 2.10, 2.12, 3.5, 3.10, 

3.12 

Verstärkte Berücksichtigung des Klimaschutzes sowie der Vorsorge den Fol-
gen des Klimawandels 

2.7, 2.14, 3.7, 3.14 

Schutz der Bodenfunktion 2.1, 3.1 

Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 2.1, 3.1 

Lärmschutz 2.9, 3.9 

 

1.3.2.3 Landschaftsplan des Umweltverbands Frankfurt (UVF, Stand 2000) 

Im Landschaftsplan des UVF wird der Geltungsbereich unter den Entwicklungszielen nahezu flächen-
deckend als „Siedlungsfläche gemäß geltendem FNP Stand Juli 2000 sowie Siedlungsflächen aus Be-
bauungsplänen“ ausgewiesen. Dabei wird der südlichen Hälfte des Plangebiets zusätzlich noch das 
Entwicklungsziel zur „Erhaltung der Durchgrünung innerhalb von Siedlungsflächen – Bestand Juli 
2000“ zugeschrieben. Die tatsächliche Nutzung der Fläche wird nach der Realnutzungsinterpretation 
im Landschaftsplan als „Bebauter Bereich im Wohn-, Gewerbe-, und Industriegebiet, Fläche für Infra-
struktureinrichtungen, landwirtschaftliche Hof- Gebäudeflächen, kulturhistorisch bedeutsame Ge-
bäude und Zonen und Militärische Flächen“ ausgewiesen. 

An der nordöstlichen Kante wird der Geltungsbereich nach den Entwicklungszielen von einer „Fläche 
die in besonderem Maße der Erholung dient oder die für diesen Zweck entwickelt werden soll (§ 3 (2) 
Ziff. 6 HENatG)“ geschnitten. Weiterhin ist diese Fläche als Biotopverbundgebiet mit Handlungsbe-
darf zur Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen gekennzeichnet. Die tatsächliche Nutzung wird als 
„Ruderalflur“ angegeben.   

Weiter nördlich, außerhalb des Geltungsbereichs, schließt sich eine Fläche für Biotopvernetzungen mit 

„Gebüsch, Feldgehölz, Buschwerk, Hecke (flächenhaft), Hohlweg“ an. Diese Fläche ist laut Land-
schaftsplan aus klimatischen Gründen freizuhalten.11  

Die bestehenden Landschaftspläne und landschaftsplanerischen Gutachten des früheren Umlandver-
bands Frankfurt am Main und der weiteren Mitgliedskommunen des Regionalverbands im Ballungs-
raum FrankfurtRheinMain sind vorerst weiterhin als Fachpläne gültig und als abwägungsrelevante 

 
11 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2000): Landschaftsplan des Umweltverbands Frankfurt. In-

ternet; https://mapview.region-frankfurt.de/maps (abgerufen am 18.08.2021) 
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Unterlagen in Bauleitplanverfahren zu berücksichtigen. Sie haben in der Regel einen höheren Detail-
lierungsgrad als der Regionale Flächennutzungsplan (RegFNP) und treffen damit weitere und ergän-
zende Aussagen. 

Kapitel 1.1 der Begründung zum gültigen RegFNP beschreibt wie die Landschaftspläne in der Planung 
zu berücksichtigen sind. Das Kapitel führt auch aus wie Ausgleichsflächen aus dem RegFNP bezie-
hungsweise den Landschaftsplänen abzuleiten sind. 
 

Kommunales Leitbild und Entwicklungskonzeption12 

Aus der Sicht des Biotop- und Artenschutzes gilt der Gemarkungsanteil außerhalb des besiedelten Be-
reichs in Kelkheim als besonders wertvoll und ist für die naturorientierte Erholung als sehr attraktiv an-
zusehen. 

… 

Die Auenbereiche sind […] überwiegend als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Im neu ausgewiesenen 
NSG „Braubachtal“ wird zukünftig eine extensive Nutzung unterstützt und durch das Hessische Land-
schaftspflegeprogramm erfolgen. Die übrigen Auengebiete (Liederbach, Schmiehbach und Retters-
bach) sind bezüglich einer extensiven Entwicklung ihrer Wiesengesellschaften zeitlich nachgeordnet 
zu realisieren.  

…  

Die besonders fruchtbaren Lößböden (Parabraunerden) im Südosten von Kelkheim-Münster sind 
langfristig für die agrarische Produktion zu erhalten.  

… 

Für die Fließgewässer im Stadtgebiet ist das Gewässergüteziel II mindestens zu erhalten. Insgesamt 
sollte einer Verschlechterung entgegengewirkt werden. […] Strukturelle Defizite – Verrohrungen oder 
ein kanalähnlicher Ausbau – sollen im Zusammenwirken mit den zuständigen Behörden an geeigneten 
Stellen behoben und Renaturierungsmaßnahmen vorangetrieben werden.  

Die klimaökologische Situation in der Stadt Kelkheim und ihren Stadtteilen erweist sich als überwie-
gend gut. Der Anteil der umliegenden Gebiete mit einer hohen bis sehr hohen Frischluftproduktion 
(vornehmlich im Norden und Osten von Kelkheim) sowie die durch das Relief bedingten Frischluftab-
flüsse fast unbelasteter Luft sind sowohl für Kelkheim als auch für die südlichen Nachbargemeinden 
von außerordentlicher Bedeutung. Nur kleinräumig kommt es in Kelkheim zu nennenswerten Erwär-
mungen des Siedlungskörpers.  

Der Waldanteil von fast 43 % soll sich wenig ändern. Waldaußenränder sind im Zuge der Bewirtschaf-
tung nach und nach mehrstufig zu entwickeln.  

Insgesamt sind nur relativ wenige Wohngebiete durch Verkehrslärm beeinträchtigt. Allerdings kommt 
es zu teilweise hohen Belastungen durch den Straßenverkehrslärm in den Gebieten beidseitig der 
L 3016. Die bestehenden Lärmbelastungen sollten nach Möglichkeit durch geeignete technische und 
planerische Maßnahmen minimiert werden.  

 

Berücksichtigung 

Der Standort ehemaliger Bauhof Fritz wird zum gegenwertigen Zeitpunkt bereits als Siedlungsfläche 
genutzt. Eine Überplanung des Gebiets durch Wohngebäude entspricht in weiten Teilen damit den 

 
12 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2001): Landschaftsplan UVF. Beschluss der Gemeindekammer 

(S. 286ff.). Internet: https://www.region-frankfurt.de/media/custom/3255_441_1.PDF?1570177380 (abgerufen am 
18.08.2021) 
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Entwicklungszielen des Landschaftsplans. Besondere Beachtung bedarf der nordöstlich angrenzende 
Auenbereich des Liederbachs. Durch die vorliegenden Fachgutachten wurde geprüft, dass die ausge-
wiesenen Entwicklungsziele durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. Besonderen Stellenwert 
nimmt dabei das Entwässerungskonzept zum Umgang mit Niederschlagswasser ein, welches auch 
den Einsatz von Zisternen vorsieht. Weiterhin ist der Erhalt von Grünstrukturen durch die Neubepflan-
zung von 19 Einzelbäumen gesichert.  

 

1.3.3 Kommunale Plangrundlagen und Zielvorgaben 

1.3.3.1 Grünordnungsplan (GOP) 

Die Grünordnungs- und Landschaftsplanung ist vollinhaltlich in den Bebauungsplan integriert und 
wird insbesondere im Umweltbericht ausführlich behandelt und dargestellt.  

 

1.3.4 Schutzgebiete 

Durch den Bebauungsplan wird zum einen der Naturpark „Hochtaunus“ und zum anderen ein Trink-
wasserschutzgebiet der Stufe III beeinträchtigt. Weiterhin ist der Auenwald entlang des nördlich ver-
laufenden Liederbachs nach § 30 BNatSchG als Biotop geschützt. Um Wiederholungen zu vermeiden, 
wird auf das Kapitel 2.8 dieses Umweltberichts für weiterführende Informationen verwiesen. 

 

1.3.5 Kompensationsfläche 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegt eine örtlich nicht mehr vorhandene, aber rechtlich bindende 
Kompensationsfläche des alten Bachbetts des Liederbachs. Der Altarm wurde nach einem Beschluss 
von 1998 trockengelegt und verfüllt. Dabei sollte das alte Bachbett noch als Mulde erkennbar bleiben 
und das anfallende Oberflächenwasser dort gesammelt und versickert werden. Weiterhin sollten die 
Gehölze des alten Bachbetts erhalten bleiben.13 Die heutige Nutzung entspricht allerdings nicht mehr 
dem Bescheid. Vielmehr wurden Teilflächen als Betriebsflächen mit Randeingrünungen genutzt; fer-
ner haben Nachbarn andere Teilflächen in ihren Privatgarten einbezogen. Die Kompensationsfläche 
steht damit im Konflikt mit den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplans. Zur Lösung dieses 
Konflikts wird zum Ausgleich die Festsetzung einer alternativen Kompensationsfläche in der nördli-
chen Spitze des Geltungsbereichs festgesetzt. Die Untere Naturschutzbehörde steht dem Vorhaben 
grundsätzlich positiv gegenüber. Eine formelle Genehmigung steht zum gegenwertigen Zeitpunkt der 
Planung noch aus und wird parallel zum Verfahren erfolgen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird 
für die genaue Bilanzierung der alten und neuen Kompensationsflächen auf das Kapitel 4 „Eingriffs-
/Ausgleichsbilanz“ des Umweltberichts verwiesen.  
 
 

1.4 Anlagen und Gutachten zum Umweltbericht 

1.4.1 Anlagen zu Teil 2 der Begründung (Umweltbericht) 

Anlage 8.1:  Stadt.Quartier, Lageplan der Bestandsaufnahme von Biotoptypen und Baumstandor-
ten, Wiesbaden, 12.10.2021. 

Anlage 8.2:  Stadt.Quartier, Beschreibung der Biotoptypen und Nutzungen, Wiesbaden, 12.10.2021. 

 

 
13 Regierungspräsidium Darmstadt (1998): Bescheid: Naturnaher Ausbau des Liederbaches, Bereich „Sindlinger Wiesen“ 

in Kelkheim/Taunus. 
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1.4.2 Umweltbezogene Gutachten 

Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens ist ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag14 inkl. Arten-
schutzprüfung durch die Dipl. Biologen Volker Erdelen und Matthias Fehlow erstellt worden. Weiterhin 
wurde vom Baugrundbüro Simon eine Baugrunderkundung15 inklusive Gründungsberatung sowie eine 
Abfalltechnische Untersuchung16 durchgeführt. Abschließend ist ein Entwässerungskonzept17 durch 
das Ingenieurbüro Hermann Schäfer erstellt worden. 
 
 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Fläche und Boden 

2.1.1 Bestandsaufnahme 

Fläche 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Gemarkung Münster in den Fluren 13, 14 und 25. 
Im Westen wird das Plangebiet von der Stichstraße Frankfurter Straße 113a/115a begrenzt. Nach 
Nordosten schließt sich der Auenbereich des Liederbachs (Sindlinger Wiesen) an. Von Südosten wird 
der Geltungsbereich durch das Grundstück Kronberger Straße 3 gefasst. Die südliche Grenze bildet 
die Frankfurter Straße (Hausnummer 115 bis 121). Damit liegt der Geltungsbereich innerhalb der beste-
henden Siedlungsstruktur von Kalkheim-Münster. Lediglich die Sindlinger Wiesen im Norden bilden 
eine Freifläche im Siedlungszusammenhang. Das Relief fällt nach Südosten ab, mit Höhen zwischen 
ca. 180,28 m und 175,47 m über NHN.18 

Das Plangebiet wurde bis 2018 von der Baufirma Fritz als Bauhof genutzt. Die Gebäude stehen seit-
dem leer und eine Nachnutzung ist nicht vorgesehen. Aufgrund der gewerblichen Nutzung als Bauhof 
und dem damit verbundenen hohen Flächenbedarf ist der Anteil an versiegelter Fläche mit 79,5 % als 
hoch zu bewerten. Besonders die Westhälfte ist nahezu vollständig versiegelt.  
 

Bedarf an Grund und Boden 

Größe des Geltungsbereichs 7.627 m²  

öffentliche Verkehrsfläche 1.601 m²  

Fläche zum Erhalt bestehender Bepflanzungen  
(inkl. Fläche für Abwasserbeseitigung) 

572 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen (BHKW) 56 m² 

Fläche WA-Gebiet (Nettobauland) 5.397 m² 

 
14 Erdelen und Fehlow (2021): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag. Kelkheim.  
15 Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft mbH (2018): BVH Kelkheim, OT Münster, Frankfurter Straße/Beuthener 

Straße – Baugrunderkundung und Gründungsberatung. Hofheim.  
16 Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft mbH (2018): BHV Kelkheim, OT Münster, Frankfurter Straße/Beuthener 

Straße – Abfalltechnische Untersuchung einer Auffüllungsmischprobe und einer Mischprobe des gewachsenen Bodens. 
Hofheim.  

17 Ingenieurbüro Hermann Schäfer GmbH & Co. KG (2021); Neubau einer Wohnanlage Kelkheim-Münster, Beuthener 
Straße. Antrag auf eine wasserrechtliche Einleiteerlaubnis gemäß §§ 8,9 u. 57 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) für 
die Einleitung von Niederschlagswasser in den Liederbach. Dreieich: 05.05.2022. 

18 Baugrund Simon Ingenieurgesellschaft mbH (2018): BVH Kelkheim, OT Münster, Frankfurter Straße/Beuthener Straße – 
Baugrunderkundung und Gründungsberatung. Hofheim. 
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Bestand Festsetzungen B-Plan Veränderung 19 

unversiegelte Fläche mit Erd-
anschluss 

2.037 m² 27 % 2.129 m²  28 % +92 m² +1 % 

versiegelte oder teilversie-
gelte Fläche an der Gelände-
oberfläche 

5.590 m² 73 % 5.498 m² 72 % -92 m² -1 % 

Dachbegrünung 0 m² 0 % 1.584 m² 21 % +1.584 m² +21 % 

TG-Begrünung 20 0 m² 0% 622 m² 8 % +622 m² +8 % 

Abnahme der versiegelten Flächen  -92 m² -1 % 

Zunahme intensiv begrünter Flächen  +814 m² +9 % 

Zunahme begrünter Flächen (mit Bodenanschluss, Dachbegrünung und TG)  +2.298 m² +30 % 

Eine detaillierte Auseinandersetzung zum Thema Flächenverbrauch befindet sich in Kapitel 2.1 Fläche 
und Boden. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird an dieser Stelle daher auf das genannte Kapitel 
verwiesen.  

Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Neuversiegelung / Flächenverbrauch   

Altlasten   

Bodenfunktionen   

 
Mit dem Vorhaben verringert sich der Anteil versiegelter Flächen im Geltungsbereich um 92 m2 (1 %). 
Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Begrünung der Haus- und Tiefgargendächer kann der 
Durchgrünungsanteil im Geltungsbereich des Bebauungsplans von 27 % auf 57 % angehoben werden. 
Lässt man die extensive Dachbegrünung außen vor, steigt der Anteil auf 36 %. Betrachtet man aus-
schließlich das allgemeine Wohngebiet (Nettobauland) ergeben sich Durchgrünungsanteile von 65 % 
(inkl. TG- und Hausdachbegrünung), bzw. 34 % (nur TG-Dachbegrünung). 
 

Boden 

Das Plangebiet befindet sich im geologischen Strukturraum “Vordertaunus“.21 Nach der Bodenüber-
sichtskarte und Bodenkarte von Hessen22 wird das Plangebiet großmaßstäblich von lehmigen Böden 
umgeben. Der Geltungsbereich selbst wird aufgrund der stark anthropogenen Überprägung ohne Bo-
dengruppe bzw. Art dargestellt. Die nördlich angrenzende Auenfläche weist nach der Bodenkarte eine 
mittlere Feldkapazität (> 260 mm bis <= 390 mm) auf. Weiterhin werden die Wasserverhältnisse dieser 
Fläche als feucht ausgewiesen und das Ertragspotenzial als hoch bewertet.    

 
19  Alle in der Tabelle aufgeführten %-Angaben beziehen sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
20  Unterstellt wird, dass 60 % der nicht von Gebäuden überstandenen TG Flächen begrünt werden. Bei diesem Wert han-

delt es sich um eine konservative Annahme. Da es sich bei den Flächen vorwiegend um den Gebäuden zugeordnete 
Gartenbereiche handelt, ist davon auszugehen, dass der Begrünungsanteil in der Realität höher liegen wird. 

21 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Geologie-Viewer Hessen. Internet: https://ge-
ologie.hessen.de (abgerufen am 18.08.2021). 

22 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Boden-Viewer Hessen. Internet: https://bo-
denviewer.hessen.de (abgerufen am 18.08.2021). 
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Zur näheren Untersuchung der Bodenverhältnisse wurde von der Ingenieurgesellschaft Simon ein Bau-
grundgutachten durchgeführt. Insgesamt wurden 8 Sondierbohrungen nach DIN EN ISO 22 457-1 mit 
Endteufen von bis zu 7 m unter dem Gelände niedergebracht.  

Die Bohrungen ergaben folgenden Untergrundaufbau: 

Schicht 1: Auffüllungen 

Im Plangebiet wurden unter der partiellen Oberflächenbefestigung bzw. unmittelbar ab Gelände-
oberkante (GOK) in allen Aufschlüssen Auffüllungen mit Mächtigkeiten von bis zu 1,5 m erbohrt. Die 
Auffüllungen sind gemischtkörnig geprägt und unter erdbauspezifischen Gesichtspunkten – nach 
DIN 18 300 – in die Bodenklasse 5 (schwer lösbare Bodenart) einzustufen. In den Auffüllungen wurden 
Fremdbestanteile (Bauschutt) angetroffen.  

Schicht 2: Ton-/Schluffgemisch 

Unterhalb der Auffüllungen (zwischen 0,5 bis 4,1 m unter GOK) wurden quartäre Schwemmablagerun-

gen in Form eines Ton-/Schluffgemisches (Auenmaterial) erbohrt. Das schwach feinsandig sowie in 
tieferen Lagen z. T. kiesig durchsetzte Ton-/Schluffgemisch weist eine weiche bis steife Zustandsform 
(Bodenklassen 4+5) auf. 

Schicht 3: Sande/Kiese/Steine 

Bei den vier nördlich gelegenen Bohrungen wurden unterhalb der 2. Schicht quartäre 
Sande/Kiese/Steine bis zur Endteufe festgestellt. Die schwach bis stark schluffig/tonig durchsetzten 
Sande/Kiese/Steine liegen in lockerer bis dichter Lagerung vor und sind in die Bodenklasse 3 (leicht 
lösbare Bodenart) einzustufen. 

Schicht 4: Felszersatz 

Bei den nördlich gelegenen Bohrungen wurde unterhalb der Auffüllungen bzw. des Ton-/Schluffgemi-
ches die Zersatzzone des Grundgebirges (Phyllit) nachgewiesen. Der in steifer bis halbsteifer Zu-
standsform vorliegende Phyllitzersatz ist der Bodenklasse 5 zuzuordnen. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die im Baufeld anstehenden Auffüllungen aufgrund ihrer Be-
schaffenheit zur Abtragung von Bauwerkslasten nicht geeignet sind. Das Ton-Schluffgemisch, die 
Sande/Kiese/Steine sowie der Phylittzersatz sind als tragfähig bei prinzipieller Setzungsfähigkeit zu 
bezeichnen.  
 

Altlasten 

Im Rahmen einer Abfalltechnischen Untersuchung wurden eine Untergrundbeprobung für die 
Schicht 1: Auffüllungen sowie den natürlich gewachsenen Boden durchgeführt.   
In der Auffüllungsmischprobe wurde im Feststoff ein erhöhter Massenanteil betr. den TOC (Total Or-
ganic Carbon) festgestellt. 

In der Mischprobe des gewachsenen Bodens wurden keine Überschreitungen der Zuordnungswerte 
der Bewertungsgrundlage nachgewiesen.  

Abfalltechnisch handelt es sich auf Grundlage der Analyseergebnisse bei den Auffüllungen um Z1 Ma-
terial und bei dem gewachsenen Boden um Z0 Material (jeweils Abfallschlüssel 17 0504: Boden; ein-
schließlich Aushub von verunreinigten Standorten, Steine und Baggergut). Eine Überprüfung der hessi-
schen Altflächendatei (Datenbank ALTIS) ergab keinen Datenbankeintrag im Gebiet des Bebauungs-
plans. Aus Sicht des nachsorgenden Bodenschutzes ergeben sich somit keine Bedenken. 
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Vorsorgender Bodenschutz 

Insbesondere aufgrund der starken anthropogenen Überformung der gewerblichen Nutzung, insbe-
sondere durch Baufahrzeuge und Lagerflächen, erscheint eine detaillierte, leitfadenorientierte23 Be-
trachtung der einzelnen Boden- und Bodenteilfunktionen (Nitratrückhaltefähigkeit, Feldkapazität, 
etc.) unverhältnismäßig. Durch die Umsetzung des Bebauungsplans erfolgt eine Flächenkonversion 
von einem Gewerbegelände zu einem Allgemeinen Wohngebiet was unter dem Gesichtspunkt des 
vorsorgenden Bodenschutzes als verträglicher anzusehen ist.  

 

2.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche / Boden 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abbruch / Ent-

siegelung) 

Auswirkungen 
durch das Vorha-

ben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnah-

men ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss / Entsiegelung) 

Statt einer Standortentwicklung auf der grünen Wiese, werden 
im vorliegenden Vorhaben bereits anthropogen stark über-
formte Flächen in Anspruch genommen. Die Überplanung des 
ehemaligen Bauhofs durch ein Allgemeines Wohngebiet führt 
zu einer Flächenentsiegelung von 92 m2. Damit verringert sich 
der Anteil versiegelter Flächen um 1 % im Vergleich zur Aus-
gangssituation. Durch die intensive Begrünung der Tiefgara-
gen- und die extensive Begrünung der Gebäudedächer wird 
den Auswirkungen der Flächeninanspruchnahme noch weiter 
entgegengewirkt, so dass sich die Situation gegenüber dem 
Ausgangszustand weiter verbessert. 

  + 

Funktion des Bodens als Lebensraum für Pflanzen 
Siehe Abschnitt 2.3 Pflanzen. 

  + 

Funktion des Bodens im Wasserhaushalt 
Siehe Abschnitt 2.2 Wasser. 

  + 

Altlasten 

Nach aktuellem Stand der Planung sind keine negativen Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Boden durch Altlasten zu erwar-
ten.  

  o 

Funktion des Bodens als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte 

Siehe Abschnitt 2.10 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kul-
turgüter und sonstige Sachgüter. 

  o 

 
23  Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hrsg.): Bodenschutz in der Bau-

leitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung 
nach BauGB in Hessen, Wiesbaden, Ober-Mörlen: Februar 2011. 
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durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abbruch / Ent-

siegelung) 

Auswirkungen 
durch das Vorha-

ben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnah-

men ja nein 

Betrieb 

Während des Betriebs sind keine erheblichen Auswirkungen auf 
das Schutzgut Boden zu erwarten. 

  o 

 
 

2.2 Wasser 

2.2.1 Bestandsaufnahme 

Hydro(geo)logisch liegt das Plangebiet innerhalb der folgenden Gebietskategorien24: 

03 Oberrheingraben mit Mainzer Becken und nordhessischem Tertiär 

031 Oberrheingraben mit Mainzer Becken 

031 05 Tertiär und Quartär des Rhein-Main Gebietes  

Darüber hinaus befindet es sich im Bereich der Schutzzone III des im Festsetzungsverfahren befindli-
chen Trinkwasserschutzgebiets (WGS-ID: 436-029) für die Wassergewinnungsanlage Brunnen II + III 
„Kräutergärten“ der Stadt Kelkheim am Taunus, Gemarkung Münster. 
 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt im Bereich bedeutender Grundwasservorkommen (weniger bis wechselnd ergie-
big) mit einer möglichen Entnahmemenge für Einzelbrunnen von meist 5 bis 15 (l/s). Die mittlere jährli-
che Grundwasserneubildung liegt bei 160 mm / Jahr und kann damit als mäßig eingestuft werden.25 

Im Rahmen der Erstellung der Baugrunduntersuchung wurde der Grundwasserspiegel in den nördli-
chen Bohrungen ab einer Tiefe zwischen 3,0 m und 4,2 m unter Gelände angetroffen. Damit beläuft 
sich der eingemessene Grundwasserspiegel auf minimal 173,9 m ü. NHN bis maximal 175,0 m ü. NHN 
und steht primär in den quartären Sanden/Kiesen/Steinen an.  

Auf Basis der durchgeführten Untergrunderkundung und der Korrelation mit den Wasserspiegellagen 
des Liederbachs muss bei den vorliegenden hydrogeologischen Verhältnissen im Baugebiet mit er-
heblichen jahreszeitlich- und witterungsbedingten Grundwasserschwankungen gerechnet werden. 
Demzufolge sollte ein Bemessungswasserstand bei 177,0 m ü. NHN der Planung und Bauausführung zu-
grunde gelegt werden.   
 

Versickerung 

Das Baugrundgutachten trifft keine präzisen Aussagen zur Versickerungsfähigkeit der Böden. Aller-
dings kann aufgrund der tonig, schluffigen Schicht auf eine geringe Versickerungsfähigkeit geschlos-

sen werden. Die geringen Korngrößen bilden kleine Zwischenräume aus, durch die das Wasser nur 
langsam versickern kann.  
 

 
24 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG): Fachinformationssystem Grund- und Trink-

wasserschutz Hessen (GruSchu). Internet: https://gruschu.hessen.de (abgerufen am 18.08.2021). 
25 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Geoviewer. Internet: https://geoviewer.bgr.de (abgerufen am 

18.08.2021)  
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Oberflächengewässer 

Der Liederbach verläuft, aus dem Taunus kommend, an der nordöstlichen Grenze des Plangebiets 
entlang Richtung Main. Der alte Bachlauf des Liederbachs, welcher durch das südliche Plangebiet 
verläuft, wurde zum Teil verfüllt und führt damit kein Fließgewässer mehr. 
 

Hochwasser 

Nach dem Geoportal Hessen bzw. nach den Hochwasserrisikoplänen der HLNUG liegt das Plangebiet 
außerhalb des nach HWG festgesetzten Überschwemmungsraums eines 100-jährigen bzw. extremen 
Hochwassers.26  
 

Niederschlag 

Die mittlere klimatische Wasserbilanz ist nach der Karte 7 „Klimaregionen“ des Landschaftsplans des 
Umweltverbands im Bereich des Plangebiets äußerst gering und weist ein Wasserdefizit von -200 bis -

150 mm auf (Hauptvegetationsperiode Mai bis Oktober). Der Raum Kelkheim stellt damit den zweit 
wärmsten und trockensten Bereich des UVF-Gebiets dar.27 

Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Oberflächengewässer   

Wasserschutzgebiet gemäß WHG (in Aufstellung befindlich)   

Heilquellenschutzgebiet gemäß Landeswasserrecht   

Überschwemmungsgebiete gemäß WHG   

Hochwasser-Risikogebiet gemäß WHG   

 

2.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

durch Bau und Betrieb 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss) 

Durch den Abbruch des Bauhofs und die Errichtung eines 
allgemeinen Wohngebiets verringert sich der Anteil ver-
siegelter Flächen um 92 m2. Gemeinsam mit den Fest-
setzungen zur Begrünung der Dach- und Tiefgaragen 
steigt dadurch die potenzielle Rückhalte- und Versicke-
rungsfläche im Vergleich zum Ausgangszustand.  

  + 

Der Liederbach verläuft nordöstlich des Plangebiets in 

ca. 30 m Entfernung. Während der Bauphase ist ein Ein-
trag von Fremdstoffen in das angrenzende Fließgewäs-
ser nicht ausgeschlossen.  

  - 

 
26 Zentrale Kompetenzstelle für Geoinformation beim Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-

tion. Geoportal- Überschwemmungsgebiete Hessen. Internet: https://www.geoportal.hessen.de (abgerufen am 
18.08.2021) 

27 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2000): Landschaftsplan des Umweltverbandes Frankfurt. 
Karte 7: Klimaregion. 
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durch Bau und Betrieb 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen ja nein 

Die Entwässerung des anfallenden Regenwassers erfolgt 
über den nördlich gelegenen Liederbach. Der Emissions-
nachweis gemäß DWA-Merkblatt 153 ergibt keine nach-
teiligen Auswirkungen für den Liederbach. Das abzulei-
tende Niederschlagswasser besitzt eine Qualität, die zur 
Einleitung in das Oberflächengewässer zulässig ist.  

  o 

Aufgrund der erkundeten Boden- und Grundwasserver-
hältnisse ist mit einer Schwankung des Grundwasser-
spiegels zu rechnen. Der zu berücksichtigende Bemes-
sungswasserstand von 177,0 m ü. NHN liegt damit im Be-
reich der erdberührenden Bauteile. Dieser Umstand er-

fordert eine Abdichtung gegen drückendes Wasser.  

  - 

Betrieb 

Das Plangebiet befindet sich weder innerhalb eines hun-
dertjährigen noch eines extremen Hochwasser-Risiko-
gebiets. Allerdings liegt der gesamte Bereich in einer ge-
planten Trinkwasserschutzzone III. Sofern durch den Bau 
und Betrieb die Auflagen der gültigen Wasserschutzge-
bietsverordnung eingehalten werden, sind keine Auswir-
kungen auf das Grundwasser zu erwarten.  

  o 

 
 

2.3 Pflanzen 

2.3.1 Bestandsaufnahme/ Auswirkungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme zusammenfassend dargestellt. Die Be-
standsaufnahme fand gemäß der „Werteliste nach Nutzungstypen“ aus der Anlage 3 der Kompensa-
tionsverordnung (KV) im April 2021 statt. Eine detaillierte Beschreibung sowie eine Karte sind als An-
lage 1 und 2 dem Bebauungsplan beigefügt. 
 

Wälder 

Nördlich des Plangebiets verläuft der hier naturnah renaturierte Liederbach. Er wird umgeben von ei-
nem naturnahen Wald mit größtenteils einheimischen Gehölzen. Beigemischt sind jedoch auch einige 
angepflanzte, nicht heimische Hybrid-Pappeln. Die Artenkombination der Strauch- und Krautschicht 
lässt auf nur gelegentliche Überflutungen schließen. Die Ufer des Liederbachs sind größtenteils natur-
nah ausgebildet. Einige Bereiche sind mit Steinen befestigt. Der Verlauf des Liederbachs ist eingebet-

tet in eine ökologisch wertvolle Parklandschaft mit naturnahen Waldbereichen, extensiv genutzten 
Wiesen und Spazierwegen.  

Im Rahmen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags durch die Diplom Biologen V. Erdelen und M. 
Fehlow wurde für die Auenzone die Vegetation detailliert erfasst und auf eine mögliche Betroffenheit 
nach § 30 BNatSchG für geschützte Biotope untersucht. Aufgrund des Vorkommens zahlreicher Cha-
rakterarten sowie der bisherigen Entwicklung ist die Fläche als geschütztes Biotop (Bach-Auenwald, 
Hartholzaue) einzustufen. 
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Gehölze / Hecken 

Am östlichen Rand des Plangebiets wächst am ehemaligen Verlauf des Liederbachs ein heimisches 
Gehölz mit lockerem Bewuchs.  

Auf der nordöstlichen Geländekante des ehemaligen Bauhofs Fritz steht eine fast abgestorbene Le-
bensbaum-Hecke. Im Unterwuchs haben sich vor allem Brombeeren ausgebreitet. Eine weitere Hecke 
dieser Art mit besserem Erhaltungszustand (4 m hoch; 2-3 m breit) findet sich an der östlichen Grund-
stücksgrenze.   
 

Bäume 

Im Plangebiet stehen insgesamt vier größere Einzelbäume. Drei einheimische Laubbäume stehen am 
südöstlichen Rand des Plangebiets, nahe des angrenzenden Waldes. Ein Nadelbaum steht auf dem 
Grundstück Frankfurter Straße 115. In der nachfolgenden Baum-Tabelle werden die vorkommenden 
Einzelbäume aufgelistet. Die Vitalitätsstufe der Bäume wurde nach wie folgt festgesetzt: 

1 = gesund bis leicht beschädigt 
2 = mittel bis stark geschädigt 
3 = stark bis sehr stark gefährdet 
4 = sehr stark gefährdet bis absterbend / tot 
 

Nr. Baumart 
Stammum-

fang in m 

Höhe in 

m 

Vitalitäts-

stufe 
Erhaltenswert 

B1 Esche Fraxinus excelsior 1,00 14,0 2 - 

B2 Bruch-Weide Salix fragilis 0,65 14,0 2 - 

B3 Esche Fraxinus excelsior 
0,80; 
0,65; 
0,65; 

12,0 3 - 

B4 Fichte Picea abies 0,80 10,0 1 - 

 

Artenarme / Vegetationslose Flächen  

Der Bauhof Fritz wird zurzeit von mehreren Unternehmen als Abstell- und Lagerfläche genutzt. Der 
größte Teil der nicht überbauten Fläche ist mit Beton, Splitt, Schotter oder auf Sand befestigt. In den 
weniger genutzten Bereichen hat sich eine Ruderalvegetation eingestellt. Insbesondere die westliche 
Hälfte ist stark versiegelt und weist keine nennenswerten Pflanzenarten auf.  
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2.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss) 

Durch den Abbruch des Bauhofs und die Errichtung eines 
Allgemeinen Wohngebiets verringert sich der Anteil ver-
siegelter Flächen um 91 m2 (1 %). Gleichzeitig tragen die 
festgesetzten Begrünungen der Haus- und Tiefgaragen-
dächer dazu bei das sich der Durchgrünungsanteil im 
Gebiet signifikant gegenüber dem Ausgangszustand er-
höht. Die so entstehenden Freiflächen dienen den Pflan-
zen als natürliche Lebensgrundlage.  

  + 

Insgesamt befinden sich im Plangebiet vier Bäume, von 
denen keine als erhaltenswert eingestuft wurden. Die 
derzeitige Planung sieht eine Rodung dieser Bäume vor. 

  - 

Die Entwässerung des anfallenden Regenwassers erfolgt 
über den nördlich gelegenen Liederbach. Die Errichtung 
der dafür benötigten Entwässerungsrinne führt zu einem 
Eingriff in den nach § 30 BNatSchG geschützten Auen-
wald. Aufgrund der geringen Breite und Tiefe (50 cm) 
der Entwässerungsrinne sind die Auswirkungen als nicht 
erheblich einzustufen. 

  - 

Betrieb 

Während des Betriebs sind keine erheblichen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Pflanzen zu erwarten. 

  o 

 
 

2.4 Tiere 

2.4.1 Bestandsaufnahme 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine Prüfung der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG erforderlich. Aus diesem Grund wurden die Diplom Biologen V. Erdelen und M. Fehlow 
beauftragt einen artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu erstellen. Die Bestandaufnahme fand im 
Zeitraum März bis August 2021 statt. 

Aufgrund der räumlichen Lage, direkt angrenzend an den Auenbereich des Liederbachs wurde das 
Untersuchungsgebiet um diese Zone erweitert. Das Gutachten entspricht dem „Leitfaden für die ar-
tenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“, 2. Fassung (Mai 2011), verwendet wurden außerdem die „Ge-

samtartenliste Brutvögel Hessens mit Angaben zu Schutzstatus, Bestand, Gefährdungsstatus sowie 
Erhaltungszustand“ vom März 2014 und für die allgemeine Prüfung häufiger Vogelarten der „Muster-
bogen für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“, 3. Fassung vom Dezember 2015. 
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Geltungsbereich (schwarze Umrandung) und Untersuchungsgebiet (schwarze + rote Umrandung) 
 

Fledermäuse 

Insgesamt konnten an vier Begehungstagen und mit Hilfe von Ultraschalldetektoren sieben verschie-
dene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden, davon kommen allerdings nur 
zwei Arten (Zwergfledermaus, Abendsegler) regelmäßig vor. Alle Arten sind im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgeführt sowie nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. Die Breitflügelfle-
dermaus und die Rauhautfledermaus sind in Hessen zudem stark gefährdet, der Große Abendsegler 
und die Zwergfledermaus werden als gefährdet eingestuft. Für die erst nach der Erstellung der Roten 
Liste beschriebene Mückenfledermaus gibt es noch keine Einstufung in die Rote-Listen von Hessen.  

N Art Wiss. Name Bemerkung  Schutzstatus 

BNatSchG 

1 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus Häufigste Art besonders geschützt 

2 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus Nicht abschließend bestätigt streng geschützt 

3 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii Einzelne Männchen auf der 
Jagd 

streng geschützt 

4 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus Nur eine Rufreihe; Durchquerung streng geschützt 

5 Großer Abendsegler Nyctalus noctula Größere Höhe; Bachlauf als 
Leitlinie 

streng geschützt 

6 Großes Mausohr Myotis myotis Gelegenheitsbesuch eines Jung-

tieres 

streng geschützt 

7 Braunes Langohr Plecotus auritus Bindung an Gehölze streng geschützt 
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Die Zwergfledermaus ist die mit Abstand am häufigsten angetroffene Art und wurde an allen Termi-
nen und Erfassungsgeräten nachgewiesen. Sie nutzt das Gebiet regelmäßig als Jagdgebiet. Eine 
Quartiersnutzung in Bäumen für Männchen oder kleinere Gruppen ist denkbar. Für eine Nutzung der 
Gebäude als Quartier gibt es keine Anzeichen, eine vereinzelte Nutzung ist jedoch denkbar. Eine Wo-
chenstubennutzung im Gebiet ist allerdings wenig wahrscheinlich. 

Die Mückenfledermaus konnte nicht abschließend im Untersuchungsgebiet bestätigt werden. Es wur-
den lediglich fünf Rufe aufgezeichnet, die dieser Art zugeschrieben werden könnten.  

Von der Rauhautfledermaus konnten 13 Rufe mit Sicherheit bestimmt werden. Wahrscheinlich nutzen 
vereinzelte Männchen das Gebiet zur Jagd. Sie orientieren sich dabei an den Rändern des Bachgehöl-
zes, die offene Fläche des Bauhofs wird kaum beflogen. 

Die Breitflügelfledermaus wurde nur mit einer einzigen Rufreihe bestätigt. Sie scheint das Untersu-
chungsgebiet nur sehr vereinzelt zu durchqueren.  

Der Abendsegler wurde an allen Terminen mit einzelnen Rufreihen im höheren Luftraum aufgenom-

men. Er folgt vermutlich der Leitlinie der Bachaue und nutzt das Gebiet als Teillebensraum zum Jagen. 
Für ein Quartier im Untersuchungsgebiet gibt es keine Anzeichen. 

Ein Großes Mausohr wurde am östlichen Waldweg am Bauhof aufgenommen. Vermutlich handelt es 
sich um einen Gelegenheitsbesuch eines Jungtieres. Für eine Nutzung als regelmäßiges Jagdgebiet 
gibt es keine Hinweise.  

Es wurden insgesamt drei Aufnahmen gemacht die höchstwahrscheinlich zu einem Langohr gehören. 
Da Langohren sehr leise rufen und daher selten registriert werden, ist eine geringe Aufnahmezahl 
nicht mit einer geringen Aktivität gleichzusetzten. Aufgrund der Bindung an Gehölze und der geringen 
Aktionsweite ist ein Vorkommen innerhalb des Baumbestands anzunehmen.  

Insgesamt stellt die Auenzone eine hohe Bedeutung für die Fledermausfauna dar. Sie dient als Nah-
rungsbiotop, als Leitlinie und Biotopvernetzung. Quartiersnutzungen in diesem Bereich werden auf-
grund fehlender Strukturen (Baumhöhlen, Gebäude) als unwahrscheinlich eingestuft. Dem Bauhof 
wird eine geringe Bedeutung als Nahrungshabitat und untergeordnete Rolle als Leitlinie und Transit-
raum zugeschrieben. Dafür sind Quartiersnutzungen in den verlassenen Gebäuden denkbar, auch 
wenn bisher dafür keine Anzeichen gefunden wurden. Eine genaue Untersuchung der Gebäude wird 
daher, insbesondere vor dem Abriss empfohlen. 
 

Vogelarten 

Auf der gesamten Fläche des Untersuchungsgebiets (Geltungsbereich + Bachaue) wurden bei acht 
Begehungen zwischen März und Juni 2021 sämtliche anwesenden Vogelindividuen registriert. Dabei 
wurde zwischen sicheren Brutvögeln (B), Arten mit starkem Brutverdacht (BV), Nahrungsgästen (G) 
und Überfliegern (Ü) unterschieden.  

Es wurden insgesamt 24 Vogelarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen: 

Nr. Art Wiss. Name Bemerkung  Schutzstatus 

BNatSchG 

1 Amsel Turdus merula (B) / Gebüschbrüter   besonders geschützt 

2 Blaumeise Parus caeruleus (B) / Höhlenbrüter besonders geschützt 

3 Buchfink Fringilla coeleps (BV) / Freinester   besonders geschützt 

4 Buntspecht Picus viridis (BV) / Höhlenbrüter besonders geschützt 

5 Elster Pica pica (BV) / Freinester besonders geschützt 
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Nr. Art Wiss. Name Bemerkung  Schutzstatus 

BNatSchG 

6 Erlenzeisig Carduelis spinus (G) besonders geschützt 

7 Fitis Phylloscopus trochillus (G) besonders geschützt 

8 Gebirgsstelze Motacilla cinerea  (G) besonders geschützt 

9 Girlitz Serenius serenius (G) besonders geschützt 

10 Grünfink Carduelis chloris (G)  besonders geschützt 

11 Grünspecht Picus viridis (G) streng geschützt 

12 Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros (B) / Gebäudebrüter besonders geschützt 

13 Haussperling Passer domesticus  (B) / Gebäudebrüter besonders geschützt 

14 Mönchgrasmücke Sylvia atricapilla  (BV) / Gebüschbrüter   besonders geschützt 

15 Heckenbraunelle Punellla modularis (BV) / Gebüschbrüter   besonders geschützt 

16 Mauersegler Apus Apus (Ü) besonders geschützt 

17 Mönchgrasmücke Sylvia atricapilla (BV) / Gebüschbrüter   besonders geschützt 

18 Rabenkrähe Corvus corone (BV) / Freinester besonders geschützt 

19 Ringeltaube Columba palumbus (B) / Freinester besonders geschützt 

20 Rotkehlchen Erithacus rubecula (B) / Freinester besonders geschützt 

21 Star Sturnus vulgaris (BV) / Höhlenbrüter besonders geschützt 

22 Stieglitz Carduelis carduelis (G) besonders geschützt 

23 Zaunkönig Trogldytes troglodytes (BV) / Gebüschbüter besonders geschützt 

24 Zilpzalp Phylloscopus collybita (BV) / Bodenbrüder besonders geschützt 

 
Es wurden keine nach dem § 7 des Bundesnaturschutzgesetzes in Deutschland streng geschützten 
Brutvogelarten im Gebiet nachgewiesen. Der Haussperling sowie der knapp außerhalb des Gebiets 
brütende Girlitz weisen in Hessen ungünstige Erhaltungszustände auf und der Haussperling wird zu-
dem auf der hessischen Vorwarnliste aufgeführt. Der Star wird bundesweit als gefährdet eingestuft. 

Innerhalb des Geltungsbereichs wurden 11 Brutreviere von neun Brutvogelarten nachgewiesen. Bis auf 
ein Brutrevier des Hausrotschwanzes an einem der Gebäude, brüten die Vögel hier entweder in den 
beiden Hausgärten an der Frankfurter Straße (5 Reviere) oder in den Hecken und Gehölzsteifen an der 
Südseite der Fläche. Die offenen Flächen des Bauhofs werden nicht als Bruthabitate genutzt.  

Für eine innerstädtische Fläche dieser geringen Größe ist die Fläche des Bauhofs damit relativ arten-
reich und auch relativ dicht besiedelt. Es handelt sich bei den nachgewiesenen Brutvogelarten um ty-
pische Brutvögel von menschlichen Siedlungen, die als Kulturfolger hier teilweise höhere Dichten als in 
der offenen Landschaft erreichen. Außer dem Haussperling wurden auch nur Arten mit in Hessen 

günstigen Erhaltungszuständen festgestellt. Da sich die meisten Brutvögel an der südlichen Grenze 
zentrieren, besitzt der größte Teil des Areals keine besondere Bedeutung als Bruthabitat. Die offenen 
Bereiche werden mit den sandigen, kiesigen Flächen und der niedrigen Ruderalvegetation lediglich als 
Nahrungsbiotope genutzt. Neben den häufigen Arten mit günstigem Erhaltungszustand nutzen auch 
seltenere Brutvögel der Umgebung (Girlitz, Haussperling) diese Bereiche regelmäßig zur Nahrungssu-
che.  

Weitere 21 Brutreviere von insgesamt 14 Vogelarten wurden im angrenzenden Gehölz auf der Bach-
parzelle des Liederbachs festgestellt. Damit sind diese Gehölzflächen von ca. 0,65 ha ausgesprochen 
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dicht von einer artenreichen Brutvogelgemeinschaft besiedelt. Durch den dichten Baumbestand und 
eine teilweise dichte Strauchschicht sind hier offenbar auf engem Raum eine Vielzahl ausgesprochen 
günstiger, störungsarmer Bruthabitate vorhanden. Die Bachparzelle hat damit sicher eine hohe Be-
deutung als Bruthabitat für die lokale Avifauna. 
 

Reptilien und Amphibien 

An drei Terminen wurde das Untersuchungsgebiet insbesondere auf die streng geschützte und des-
halb planungsrelevante Zauneidechse untersucht. Weiterhin wurde an zwei Tagen und einem Nacht-
termin das Gehölz des Liederbachs auf Reptilien oder Amphibien kontrolliert.  

Es wurden bei keiner der Begehungen Reptilien oder Amphibien im Gebiet nachgewiesen. Vorkommen 
von Reptilien können hier aufgrund des Mangels an geeigneten Habitaten auch weitgehend ausge-
schlossen werden. Die Gehölzstrukturen des Liederbachs könnten aber durchaus von Amphibien als 
Leitlinie bei der Wanderung genutzt werden, auch wenn hier keine Nachweise gelangen.  

Wirkfaktoren: Betroffenheit 

 ja nein 

Baubedingter Verlust von Lebensräumen, Ruhe und Fortpflanzungsstätten 
durch: 
▪ Rodung von Gehölzen, 
▪ Bodenverdichtung, Bodenabtrag und Veränderung des natürlichen Bo-

denaufbaus und Bewuchs. 

  

Temporäre baubedingte Störung durch: 
▪ Lärm,  
▪ Personenbewegungen,   
▪ oder stoffliche Emissionen. 

  

Anlagen- und betriebsbedingte Störungen durch: 
▪ Lärmemissionen,  
▪ Personenbewegungen,  
▪ zusätzliche Lichtemissionen,  
▪ zusätzliche stoffliche Emissionen (Abgase, 
▪ Staub). 
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2.4.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss) 

Fledermäuse: 

Von den sieben nachgewiesenen Arten jagen nur die 
Zwergfledermaus und der Abendsegler regelmäßig in-
nerhalb des Geltungsbereichs. Quartiere oder Anzeichen 
einer Quartiernutzung wurden im Geltungsbereich nicht 
festgestellt.  

Im Bereich der Bachparzelle finden keine nennenswer-

ten Eingriffe statt, sodass die Gefahr einer Störung als 
sehr gering bewertet werden kann.  

Für die am häufigsten angetroffene Zwergfledermaus 
besteht die Gefahr einer Störung durch die Verkleine-
rung des Nahrungshabitats.  

  - 

Vögel: 

Für die weitverbreiteten Vogelarten im Gebiet bedingt 
der geplante Eingriff einen Wegfall von Teilen ihres Nah-
rungshabitats. Weiterhin kommt es für diese Arten zu ei-
ner Zerstörung von Brutplätzen, insbesondre auf den 
beiden Grundstücken Frankfurter Straße 115 und 117 
(Flurstücke 3 und 114/4). Aufgrund ihrer geringen Spezia-
lisierung und weiten Verbreitung ist eine Verschlechte-
rung des Erhaltungszustands der lokalen und regionalen 
Population auszuschließen. 

Mit dem Hausperling verliert jedoch eine Art mit ungüns-
tigem Erhaltungszustand einen Brutplatz.  

Der streng geschützte Grünspecht wurde im Untersu-
chungsbereich lediglich als Nahrungsgast angetroffen. 
Durch weitere Nahrungshabitate im direkten Umfeld 
sind jedoch keine negativen Auswirkungen für die Popu-
lation zu erwarten. Zudem werden Nahrungshabitate 
von drei weiteren Arten mit ungünstigem Erhaltungszu-
stand (Girlitz, Star und Stieglitz) verändert und reduziert.   

  - 

Reptilien / Amphibien:  

Es konnten im Untersuchungsbereich keine Nachweise 
für Reptilien oder Amphibien erbracht werden.  

  o 

Betrieb 

Während des Betriebs sind keine erheblichen Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Tiere zu erwarten  

  o 
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2.5 Landschafts- und Ortsbild 

2.5.1 Bestandsaufnahme 

Großräumiger Betrachtungsraum 

Naturräumliche Gliederung:28 

Haupteinheitengruppe: Taunus (30) 

Haupteinheit: Vortaunus (300) 

Teileinheit: Hornauer Bucht (300.11) 

Die Stadt Kelkheim stellt den nördlichen Rand der Siedlungsagglomeration dar, die am Taunusrand 
von Sulzbach, Bad Soden, Liederbach und Kelkheim gebildet wird. Die Landschaft ist durch Wald und 
Ackerflure gekennzeichnet. Kelkheim ist aufgrund seiner reizvollen Lage am südlichen Rand des Na-

turpark Hochtaunus ein beliebtes Ausflugsziel. Die Stadt beabsichtig jeweils eine Regionalparkroute 
von Hofheim und Sulzbach kommend durch den Osten bzw. Westen der Gemarkung in Richtung Kö-
nigstein zu entwickeln.29  
 

Kleinräumiger Betrachtungsraum 

Der Landschaftsplan des UVF weist, wie in Kapitel 1.3.2.3 beschrieben den Geltungsbereich unter den 
Entwicklungszielen als „Siedlungsfläche gemäß geltendem FNP“ aus. Die vorliegende Planung ent-
spricht damit den Zielen des Landschaftsplans.  

Das Plangebiet selbst wird zurzeit durch den stillgelegten und als Abstellfläche genutzten Bauhof Fritz 
geprägt. Die hohe Flächenversiegelung und großflächige Bebauung durch das Betriebsgebäude samt 
Nebenanlagen (Hallen) stehen im starken Kontrast zur umliegenden Siedlungsstruktur und bilden ei-
nen Fremdkörper. Aufgrund dessen ist die Funktion für das Landschaftsbild als schädlich zu bewerten. 
Die Fläche weist als Brache mit Asphalt, Schotter und Kiesflächen mit geringer Vegetation auch kei-
nen Stellenwert für die Naherholung auf.  

Dem nördlich an das Plangebiet grenzende Auenbereich des Liederbachs wird eine hohe biologische 
Vielfalt zugesprochen. Diese Zone, um die Sindlinger Wiesen, wurde nach einem Bescheid von 1998 re-
naturiert und entwickelt sich laut dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu einem Auenwald-Bio-
topkomplex. Diesem Bereich ist somit eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild und die Bio-
topverflechtung zuzusprechen. Die Sindlinger Wiesen stellen durch Spazierpfade zudem ein Naherho-
lungsgebiet innerhalb der Ortsstruktur dar.  

 

 
28 Hessische Landesanstalt für Umwelt (1974). Verwaltet vom HLNUG. Karte. Naturräumliche Gliederung Hessen M 

1:200.000 Internet: https://www.hlnug.de/fileadmin/dokumente/naturschutz/Bekanntmachung/2021/Natur-
raum_Karte.pdf (abgerufen am 19.08.2021). 

29 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2001): Landschaftsplan UVF. Beschluss der Gemeindekammer 
(S. 285). Internet: https://www.region-frankfurt.de/media/custom/3255_441_1.PDF?1570177380 (abgerufen am 
19.08.2021). 
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2.5.2 Auswirkungen auf das Landschaftsbild 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss) 

Mit dem Abriss des Bauhofs samt Nebenanlagen erfährt 
das Landschaftsbild eine Aufwertung. Die großen Ge-
bäudekomplexe der Lagerhallen stellen einen Fremd-
körper in der umliegenden Siedlungsstruktur dar. Mit 
dem Abbruch wird insbesondere die Nahwirkung verbes-
sert.  

  + 

Die Errichtung weiterer Wohngebäude fügt sich nahtlos 

in die bestehende Siedlungsstruktur ein. Durch die ge-
stalterische Orientierung am Bestand und großzügige 
Durchgrünung wird eine Harmonisierung des Siedlungs-
zusammenhangs erreicht. Aufgrund der Gebäudehöhen 
von zwei bzw. drei Vollgeschossen entstehen keine stö-
renden Hochpunkte und markante Orientierungspunkte, 
wie Kirchtürme werden nicht verdeckt. Somit sind keine 
Auswirkungen auf das Landschafts- bzw. Ortsbild zu er-
kennen.   

  o 

Betreib 

Während des Betriebs sind keine erheblichen Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild zu erwarten. 

  o 

 
 

2.6 Biologische Vielfalt 

2.6.1 Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet weist durch den hohen Versiegelungsgrad eine geringe Pflanzenvielfalt auf. Lediglich 
am Rand finden sich wenig wertvolle Strukturen wie Hecken oder Einzelbäume, die für das Gesamtge-
biet eine tendenziell untergeordnete ökologische Bedeutung besitzen. Der nördlich geschützte Auen-
wald-Biotopkomplex entlang des Liederbachs weist eine sehr viel höhere Biologische Vielfalt auf, ist 
mit Ausnahme der Entwässerung allerdings nicht von der Planung betroffen. 

Im Zuge der Bestandsaufnahme durch die Diplom Biologen V. Erdelen und M. Fehlow konnten im ge-
samten Untersuchungsbereich 24 verschiedene Vogelarten nachgewiesen werden. Von diesen Arten 
brüten neun Arten innerhalb des Geltungsbereichs. Für eine innerstädtische Fläche dieser geringen 

Größe ist die Fläche des Bauhofs damit relativ artenreich und auch relativ dicht besiedelt. Zudem 
wurden sieben Fledermausarten festgestellt, von denen die Zwergfledermaus mit Abstand die häu-
figste Art darstellt. Konkrete Nachweise auf Ruhestätten innerhalb des Geltungsbereichs konnten zum 
gegenwertigen Zeitpunkt der Planung nicht erbracht werden.  

Insgesamt ist die Biologische Vielfalt innerhalb des Geltungsbereichs als gering zu bewerten. 
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2.6.2 Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss) 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans verringert 
sich der Anteil versiegelter Flächen um 92 m2 (1 %). Die 
neu geschaffenen Freiflächen bieten neuen Lebensraum 
für weitere Pflanzen- und Tierarten. 

Besonderen Stellenwert nimmt dabei die geplante Kom-
pensationsfläche an der nordwestlichen Ecke ein.   

  + 

Die Planung führt zu keiner erheblichen Verschlechte-
rung der lokalen und regionalen Fauna-Population. Um 
Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf 
Kapitel 2.4 Tiere verwiesen.   

  o 

Die Entwässerung des anfallenden Regenwassers erfolgt 
über den nördlich gelegenen Liederbach. Die Errichtung 
der dafür benötigten Entwässerungsrinne führt zu einem 
Eingriff in den nach § 30 BNatSchG geschützten Auen-
wald. Aufgrund der geringen Breite und Tiefe der Ent-
wässerungsrinne (50 cm) sowie die verzögerte Ableitung 
des schadstofffreien Niederschlagswassers ist der Ein-
griff jedoch als nicht erheblich zu bewerten.    

  - 

Betrieb 

Während des Betriebs sind keine erheblichen Auswirkun-
gen auf die Biologische Vielfalt zu erwarten 

  o 

 
 

2.7 Luft und Klima 

2.7.1 Bestandsaufnahme/ Auswirkungen 

Großräumiger Betrachtungsraum 

Großräumig befindet sich das Plangebiet im Einflussgebiet der beiden Klimazonen „Vortaunus“ und 
„Main-Taunus-Vorland“. Der Vortaunus ist gekennzeichnet durch ein mildes Klima in windgeschützter 
Lage durch den Taunus-Südrand. Die Luftgüte nimmt zu den infrastrukturreicheren Randbereichen 
des Main-Taunus-Vorlands ab. Die offenen Tal- und Hangbereiche mit Grünlandnutzung bieten die 
Voraussetzung für die Kaltluftentstehung und sind Leitbahnen des Kaltluftabflusses.30 Die vorherr-
schende Windrichtung ist von dem in Südwest-Nordost-Richtung verlaufenden Taunuskamm be-
stimmt. So werden die großräumigen Winde auf eine südwestlich-nordöstlich orientierte 

 
30 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2001): Landschaftsplan UVF. Beschluss der Gemeindekammer 

(S. 58). Internet: https://www.region-frankfurt.de/media/custom/3255_441_1.PDF?1570177380 (abgerufen am 
19.08.2021) 
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Hauptdurchzugsbahn kanalisiert, die vom nördlichen Oberrheingraben über die Untermainebene bis 
in die Wetterau verläuft.31   
 

Kleinräumiger Betrachtungsraum 

Temperatur 

Im Jahresdurchschnitt beträgt die Temperatur in Kelkheim 10,5 °C. Im Juli ist es im Schnitt am wärms-
ten. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen in diesem Monat bei 19,8 °C. Mit im Durchschnitt 
1,8 °C ist der Januar der kälteste Monat des ganzen Jahres.32 Die Temperatur wird kleinräumig von der 
derzeitigen Nutzung im Plangebiet bestimmt. Die Fläche weist einen hohen Versiegelungsgrad insbe-
sondere durch dunkle Flächen auf. Dies führt zu einer stärkeren Erwärmung der bodennahen Luft-
schicht und damit zu einem Anstieg der Temperaturen. Da sich im gesamten Geltungsbereich nur vier 
Bäume befinden, die durch Verschattung und Verdunstungskühle zu einer Reduktion der Temperatur 
führen und damit das Mikroklima positiv beeinflussen, wird der Effekt der Überwärmung weiter ver-
stärkt. 

Niederschlag 

Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt für Kelkheim 779 mm. Mit 51 mm ist der Februar der Monat 
mit dem geringsten Niederschlag im Jahr. Der Juli stellt mit durchschnittlich 77 mm den nieder-
schlagsreichsten Monat dar.33 

Kaltluftproduktion 

Das Plangebiet liegt in Mitten der Siedlungsstruktur und hat laut Klimafunktionskarte des UVF keine 
Funktion als Kaltluftgebiet. Allerdings wird dem angrenzenden Auenbereich (Sindlinger Wiesen) eine 
mäßige bis mittlere Bedeutung für die Kaltluftproduktion zugesprochen, die sich positiv auf das Plan-
gebiet und sein Umfeld auswirkt.34  

Luftqualität 

Aufgrund der Lage im Siedlungsraum und die südwestlich angrenzende Einfallsstraße (Frankfurter 
Straße) weist der Geltungsbereich ein mäßig bis mittleres Handlungspotenzial für Stickoxide auf.35 
Vom Plangebiet selbst ist aufgrund des stillgelegten Bauhofs und lediglich zwei bestehender Wohn-
häuser von einer geringen Schadstoffemission auszugehen. Auch im näheren Umfeld befinden sich 
keine Gewerbe- oder Industriegebiete die auf einen erhöhten Schadstoffausstoß schließen lassen. 
Damit bleibt der Straßenverkehr die Hauptemissionsquelle im Plangebiet.  

Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Hohe Relevanz für den Kaltluftaustausch   

Hohe Wärmebelastung (Bioklima)   

 
31 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2000): Landschaftsplan des Umweltverbandes Frankfurt. 

Karte 8: Klimafunktionskarte. 
32 Climate Data (2021): Klima Kelkheim (Deutschland): Internet: https://de.climate-data.org/europa/deutschland/hes-

sen/kelkheim-11323/ (abgerufen am 01.09.2021) 
33 Climate Data (2021): Klima Kelkheim (Deutschland): Internet: https://de.climate-data.org/europa/deutschland/hes-

sen/kelkheim-11323/ (abgerufen am 01.09.2021) 
34 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2000): Landschaftsplan des Umweltverbandes Frankfurt. 

Karte 8: Klimafunktionskarte. 
35 Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main (2000): Landschaftsplan des Umweltverbandes Frankfurt. 

Karte 8: Klimafunktionskarte. 
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Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Hohe Luftschadstoffbelastung   

 

2.7.2 Auswirkungen auf Schutzgut Luft/ Klima 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss)  

Die Zunahme des Grünflächenanteils wirkt sich positiv 
auf die Strahlungsbilanz und die Verdunstungskühlung 
im Geltungsbereich aus. Durch die Reduzierung dunkler 

Flächen verringert sich die Erwärmung der bodennahen 
Luftschicht, insbesondere an strahlungsintensiven Ta-
gen.  

  + 

Die derzeitige Planung geht mit einer Erhöhung des 
Baumbestands einher. Die damit entstehende Verschat-
tung, Verdunstungskühle und Schadstoffbindung wirken 
sich positiv auf den Geltungsbereich und das nähere 
Umfeld aus. 

  + 

Der geplante Bau von 11 neuen Wohngebäuden zu Guns-
ten des alten Bauhofs hat aufgrund der Lage im Sied-
lungszusammenhang und der Höhe von max. drei Voll-
geschossen keinen Einfluss auf die Durchlüftungssitua-
tion im Geltungsbereich. 

  o 

Betrieb 

Die 11 neuen Wohngebäude führen im Vergleich zum 
Bauhofgelände zu einem geminderten Ausstoß von Luft-
schadstoffen. Insbesondere die Feinstaubbelastung 
durch Bauschutt, Emissionen durch schwere Baugeräte- 
und Fahrzeuge wird durch die Flächenkonversion entfal-
len. Damit sind die Auswirkungen auf Luft und Klima 
durch den Betreib als positiv zu bewerten.   

  + 

 
 

2.8 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete und sonstiger Schutz-

gebiete 

2.8.1 Bestandsaufnahme 

Durch den Bebauungsplan wird zum einen der Naturpark „Hochtaunus“ und zum anderen ein Trink-
wasserschutzgebiet der Stufe III beeinträchtigt. Weiterhin ist der Auenwald entlang des nördlich ver-
laufenden Liederbachs nach § 30 BNatSchG als Biotop geschützt. Durch die Entwässerung des Plan-
gebiets in den Liederbach erfolgt ein Eingriff in das geschützte Biotop. Weitere Schutzgebiete nach 
BNatSchG liegen nicht innerhalb des Plangebiets sowie dessen näheren Umfeld. 
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Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Schutzgebietssystem Natura 2000 gemäß BNatSchG: FFH-Gebiete    

Schutzgebietssystem Natura 2000 gemäß BNatSchG: Europäische Vogel-
schutzgebiete 

  

Naturschutzgebiete gemäß BNatSchG   

Nationalparke gemäß BNatSchG   

Biosphärenreservate gemäß BNatSchG   

Landschaftsschutzgebiete gemäß BNatSchG   

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß BNatSchG   

Wasserschutzgebiete gemäß WHG (in Aufstellung)   

Heilquellenschutzgebiete gemäß HWG   

Überschwemmungsgebiete gemäß WHG   

Hochwasser-Risikogebiete gemäß WHG   

 

2.8.2 Auswirkungen auf die Schutzgebiete 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Die Entwässerung des anfallenden Regenwassers erfolgt 
über den nördlich gelegenen Liederbach. Die Errichtung 
der dafür benötigten Entwässerungsrinne führt zu einem 
Eingriff in den nach § 30 BNatSchG geschützten Auen-
wald. Aufgrund der geringen Breite und Tiefe der Ent-
wässerungsrinne (50 cm) sowie die verzögerte Ableitung 
des unbelasteten Niederschlagswassers ist der Eingriff 
jedoch als nicht erheblich zu bewerten.    

  - 

Das gesamte Plangebiet liegt im Bereich der Schutzzone 
III des im Festsetzungsverfahren befindlichen Trinkwas-
serschutzgebiets (WGS-ID: 436-029) für die Wasserge-
winnungsanlage Brunnen II + III „Kräutergärten“ der 
Stadt Kelkheim am Taunus, Gemarkung Münster. Sofern 
durch Bau und Betrieb die Auflagen der gültigen Was-

serschutzgebietsverordnung eingehalten werden, sind 
keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. 
Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf das Kapitel 
„2.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-
relle Erbe oder die Umwelt“ verwiesen, in dem die The-
matik detailliert erläutert wird. 

  - 
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2.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung 

2.9.1 Bestandsaufnahme 

Aus dem Schallgutachten geht hervor, dass an der Baugrenze, die am nächsten zur Frankfurter Straße 
(L 3016) liegt, tags Beurteilungspegel von bis zu 68 dB(A) erreicht werden. Somit werden innerhalb des 
Plangebietes die Orientierungswerte tags der DIN 18005, Beiblatt 1, von 55 dB(A) für allgemeine 
Wohngebiete (WA) in einer Größenordnung von bis zu 13 dB überschritten. Nachts sind an der nächst-
liegenden Baugrenze Beurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) zu erwarten. Damit bewegen sich die 
Überschreitungen der Orientierungswerte nachts von 45 dB(A) für allgemeine Wohngebiete in einer 
Größenordnung von bis zu 16 dB. Weiter entfernt von der Straße nimmt die Geräuschbelastung schnell 
ab. 

Der höheren Empfindlichkeit gegenüber Geräuscheinwirkungen, die von außen auf die künftige 
Wohnbebauung einwirken, stehen geringere Emissionen gegenüber, die das Baugebiet für die Umge-
bung verursacht. Im Vergleich zu einem Gewerbebetrieb (Bauunternehmung) fallen die Geräuschaus-
wirkungen des Wohngebiets deutlich niedriger aus. 

Die Aussagen zu Bioklima und Luftschadstoffen werden bereits in Kapitel 2.7 „Luft und Klima“ des Um-
weltberichts dargestellt. Um Wiederholungen zu vermeiden wird an dieser Stelle auf das entspre-
chende Kapitel verwiesen. 

Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Lärmbelastung   

Hohe Wärmebelastung (Bioklima)   

Hohe Luftschadstoffbelastung   

 

2.9.2 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Bau (und soweit relevant Abriss) 

Die Teilentsiegelung der Fläche und Reduzierung der 
dunklen Oberflächen führt zu einer Abnahme der Wär-
mebelastung. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird 
auf den Abschnitt 2.7 Klima verwiesen.  

  + 

Die Lärmbelastung während der Bauphase ist lediglich 
temporär.  
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durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Betrieb 

Die geplante Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet 
führt zu geringeren Lärmemissionen für die Umgebung 
als die bisherige Nutzung als Bauhof. 

  + 

Allerdings steigt die Empfindlichkeit gegenüber Lärmim-
missionen durch den Straßenverkehrslärm.   - 

Erhebliche Lärmemissionen durch die Frankfurter Straße 

sind nur im südlichen Bereich des Geltungsbereichs ge-
geben.   

  - 

 
 

2.10 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

2.10.1 Bestandsaufnahme 

Es sind keine denkmalgeschützten Gebäude oder Einrichtungen innerhalb des Geltungsbereichs vor-
handen. Hinweise auf im Boden enthaltene archäologische Substanzen sind ebenfalls nicht bekannt. 
Ein Auftreten solcher Funde kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden und ist der entspre-
chenden Behörde zu melden. Im Plangebiet sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt. Le-
diglich in rund 200 m Entfernung entlang der Borngasse ist die Fläche als Baudenkmal ausgewiesen. 
Diese wird von dem vorliegenden Bebauungsplan jedoch nicht beeinträchtigt.36 

Wirkfaktoren 
Betroffenheit 

ja nein 

Kulturdenkmäler   

Bodendenkmäler   

 

2.10.2 Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Bau (und soweit relevant Abbruch) 

  o 

Eine Beeinträchtigung von Bodendenkmälern ist nicht 
vollständig auszuschließen, jedoch unwahrscheinlich.  
Derzeit liegen weder Hinweise auf Bodendenkmale in-
nerhalb des Geltungsbereichs noch in dessen unmittel-
baren Umfeld vor. 

 
36 Landesamt für Denkmalpflege Hessen: Kulturdenkmäler in Hessen. Internet: https://denkxweb.denkmalpflege-hes-

sen.de (abgerufen am 20.08.2021) 



Stadt Kelkheim . Bebauungsplan Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ Begründung 

 68 

durch Bau und Betrieb (und soweit relevant Abriss) 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen 

ja 
ja nein 

Betrieb 

Durch den Betrieb sind keine erheblichen Auswirkungen 
erkennbar.  

  o 

 
 

2.11 Wechselwirkungen 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern und Umweltbelangen, die sich aufgrund 
der Umsetzung der Planung während der Bau- und der Betriebsphase ergeben, werden in den ent-
sprechenden vorangegangenen Unterkapiteln bereits im Detail behandelt, sodass an dieser Stelle le-
diglich auf eine tabellarische Zusammenfassung zurückgegriffen wird. 

Die Kreuztabelle zeigt für die einzelnen Schutzgüter inwiefern eine Wechselwirkung zu den anderen 
Schutzgütern besteht. Insbesondere zwischen den Schutzgütern Fläche u. Boden, Wasser, Pflanzen, 
Tiere und biologische Vielfalt ist eine enge Wechselwirkung vorhanden, die durch den natürlichen 
Stoffkreislauf bedingt ist. Eine Wechselwirkung besteht auch zwischen dem Landschaftsbild und den 
Schutzgütern Fläche und Boden sowie Pflanzen und der biologischen Vielfalt. So tragen insbesondere 
die Flächennutzung und der Anteil an Grünstrukturen zum Landschafts- und Ortsbild bei. Eine weitere 
enge Wechselwirkung besteht zwischen den Schutzgütern Pflanzen, Luft und Klima sowie der 
menschlichen Gesundheit. Die Pflanzen tragen zu einer guten Luftqualität und lokal klimatischen 
günstigen Situation bei und fördern somit die menschliche Gesundheit.   
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Fläche u. Boden  ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ - 

Wasser ✓  ✓ - - - ✓ ✓ - - 

Pflanzen ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

Tiere - - ✓  - ✓ - - - - 

Landschaft ✓ - ✓ -  ✓ - - - - 

Bio. Vielfalt - - ✓ ✓ ✓  - ✓ - - 

Luft u. Klima - ✓ ✓ - - -  - ✓ - 

Schutzgüter - ✓ ✓ - - ✓ -  - - 

Mensch u. Gesundheit ✓ - ✓ - - - ✓ -  - 

Kultur- u. Sachgüter - - - - - - - - -  

 
 

2.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Besondere Risiken sind durch die Planung weder während der Bau- noch während der Betriebsphase 
zu erwarten. Baubedingte Auswirkungen können durch eine geordnete Bauabwicklung vermieden 
werden. Anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswirkungen sind mit der geplanten Nutzung nicht 
zu erwarten, da keine gefährlichen Stoffe gelagert werden.  
 
 

2.13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

In räumlicher Nähe finden sich zum gegenwertigen Zeitpunkt keine weiteren Plangebiete. Auch kurz-
zeitig beschlossene Bebauungspläne befinden sich nicht im Wirkungsbereich des hier vorliegenden 
Plangebiets.37 Daher sind in Bezug auf die Nutzung der natürlichen Ressourcen, die menschliche Ge-
sundheit und im Hinblick auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz keine erheblichen negativen Aus-
wirkungen aufgrund von Kumulationseffekten zu erwarten.   

 

 
37 Magistrat der Stadt Kelkheim: Bauen / Bebauung. Internet: https://www.kelkheim.de/_rubric/in-

dex.php?rubric=DE+Buergerservice+Verwaltung+Bauen-Bebauung (abgerufen am 20.08.2021) 
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2.14 Berücksichtigung der langfristigen Klimaentwicklung 

Auswirkungen auf das Klima  

Die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen für die Stadt Kelkheim werden nach dem Regional-
verband FrankfurtRheinMain mit 11,1 t CO2-eg/a und Einwohner angegeben. Die Zahl basiert auf dem 
Gesamtendenergiebedarf der Stadt Kelkheim. Darin enthalten sind Emissionen für Strom und Wärme-
bedarf über alle Sektoren sowie die durch Mobilität verursachten Treibhausgasemissionen.38 Folgt 
man dieser vereinfachten Betrachtung und geht von einer durchschnittlichen Haushaltsgröße in Hes-
sen von 2,3 Personen39 aus, ergeben sich durch die 11 Wohngebäude mit 41 bis 44 Wohneinheiten zu-
sätzliche 1.046,7 t an Treibhausgasen pro Jahr. 

Ausschlaggebend für die Erhöhung der Treibhausgasemissionen ist der zusätzliche Energiebedarf. In 
Kelkheim verbraucht jeder Einwohner durchschnittlich 33.868 kWh pro Jahr.40 Es kann als sicher ange-
nommen werden, dass dieser Wert im Hinblick auf die Umsetzung des Bebauungsplans deutlich unter-
schritten wird. Neben dem bereits eingeplanten BHKW werden die Wohngebäude nach geltenden 

Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) errichtet werden und einen deutlich geringeren 
Heizwärmebedarf aufweisen als der Durchschnitt des Gebäudebestands. Darüber hinaus berücksich-
tigen die oben genannten pro Kopf Emissionen den gesamten Endenergiebedarf im Gemeindegebiet 
und rechnen ihn als Durchschnittswert auf einen Einwohner herunter.  

Demgegenüber stehen klimarelevante Schadstoffemissionen durch den Bau der 11 Wohngebäude und 
Tiefgarage. Insbesondere die Betonherstellung führt zu einem Ausstoß klimaschädlicher Treibhaus-
gase. In der vorliegenden Planung sind keine Aussagen über die letztendliche Bauweise ableitbar, eine 
seriöse Bilanzierung der zu erwartenden Treibhausgasemissionen ist vor diesem Hintergrund weder 
zielführend noch mit vertretbarem Aufwand leistbar.  
 

Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels  

Im Geltungsbereich führt die Zunahme des Grünflächenanteils, zu einem geminderten Erwärmungsef-
fekt. Aufgrund der lockeren Bebauung und großzügigen Freiflächen im Plangebiet sind die Auswirkun-
gen damit als nicht erheblich einzustufen. Die Gefahr von Überwärmung bis hin zu Hitzeinseln ist auf-
grund des erhöhten Grünanteils und der ausreichenden Belüftung als gering zu bewerten. 

Weiterhin positiv ist der sich durch die Planung erhöhende Baumbestand zu nennen. Damit steigt der 
Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und die Verdunstungskühle sowie Schadstoffbindung nehmen 
zu. 

Starkregenereignisse können zu vorübergehenden und lokal begrenzten Überschwemmungen führen. 
Der Anschluss weiterer Haushalte und Verkehrsflächen an das bestehende Kanalisationsnetz kann zu 
einer Überlastung führen. Da das gesamte Niederschlagswasser des Geltungsbereichs in den Lieder-
bach eingeleitet wird, soweit es keine Verwendung für die Gartenbewässerung oder als Brauchwasser 
in Gebäuden finden kann, wurde durch das Ingenieurbüro Hermann Schäfer ein Überflutungsnachweis 
und die Rückstausicherheit nachgewiesen. Nach dem vorliegenden Entwässerungskonzept kann eine 
Gefährdung von Menschen, Tieren oder Sachgütern ausgeschlossen werden.   

 
38 Regionalverband FrankfurtRheinMain. Klima-Energie-Atlas. Internet: https://mapview.region-frankfurt.de/maps/re-

sources/apps/klimaenergie/index.html (abgerufen am 20.08.2021) 
39 Hessisches Statistisches Landesamt. Haushalte, Familien und Wohnen. Internet: https://statistik.hessen.de/zahlen-

fakten/bevoelkerung-gebiet-haushalte-familien/haushalte-familien/tabellen (abgerufen am 20.08.2021) 
40 Regionalverband FrankfurtRheinMain. Klima-Energie-Atlas. Internet: https://mapview.region-frankfurt.de/maps/re-

sources/apps/klimaenergie/index.html (abgerufen am 20.08.2021) 
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Dürreperioden im Sommer können sich negativ auf nicht angepasste oder nicht regelmäßig bewäs-
serte Pflanzen auswirken.  

Insgesamt ist anzunehmen, dass mit dem geplanten Vorhaben weder Folgen des Klimawandels er-
heblich verstärkt werden noch die Belange des Klimaschutzes unverhältnismäßig negativ betroffen 
sind. 
 
 

2.15 Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Es ist davon auszugehen, dass die geplanten Baumaßnahmen nach den gültigen Bauvorschriften so-
wie den technischen Regelwerken und Normen nach aktuellem Stand der Technik durchgeführt wer-
den. Erhebliche Umweltauswirkungen sind daher nicht zu erwarten.  
 
 

2.16 Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 

oder Katastrophen 

Es sind keine besonderen Anfälligkeiten für nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen erkennbar. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet 
sich außerhalb der Störfallradien von Seveso III Störfallbetrieben. 
 
 

2.17 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Abschließend werden die zuvor ausführlich behandelten Auswirkungen kurz und prägnant zusammen-
gefasst. 
 

Fläche und Boden 

Mit dem Vorhaben verringert sich der Anteil versiegelter Flächen im Geltungsbereich um 92 m2 (1 %).  
Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Begrünung der Haus- und Tiefgargendächer kann der 
Durchgrünungsanteil im Geltungsbereich des Bebauungsplans von 27 % auf 57 % angehoben werden. 
Lässt man die extensive Dachbegrünung außen vor, steigt der Anteil auf 36 %. Betrachtet man aus-
schließlich das allgemeine Wohngebiet (Nettobauland) ergeben sich Durchgrünungsanteile von 65 % 
(inkl. TG- und Hausdachbegrünung) bzw. 34 % (nur TG-Dachbegrünung). 

Die durchgeführte Baugrunderkundung ergab eine Gliederung in vier Bodenschichten. Im Bereich des 
Oberbodens wurden dabei zum Teil anthropogene Auffüllungen gefunden. Altlasten konnten keine 
gefunden werden. Die Versickerungsfähigkeit kann aufgrund des hohen Schluff und Tonanteils im Bo-
denhorizont als gering angesehen werden. 
 

Pflanzen 

Die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erstellte Biotopkartierung zeigt eine geringe Artenviel-

falt, bei der weitestgehend keine strenggeschützten Arten durch die Baumaßnahmen betroffen sind. 
Die einzige Ausnahme stellt der Eingriff für die Entwässerung in das geschützte Biotop des Auenwal-
des dar. 
 

Tiere 

Durch die Umsetzung der Planung entfallen insgesamt 11 Brutstätten für 9 Vogelarten. Bei den be-
troffenen Arten handelt es sich mit Ausnahme des Haussperlings um weitverbreitete Arten mit gutem 
Erhaltungszustand. Der Haussperling profitiert als Gebäudebrüter allerdings durch den Bau neuer 
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Wohnhäuser. Auch wenn im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung keine Fledermäuse ange-
troffen wurden, ist ein Besatz der leerstehenden Gebäude des Bauhofs nicht vollständig auszuschlie-
ßen.  
 

Landschafts- und Ortsbild 

Das Landschaftsbild erfährt durch den Abriss des Bauhofs als Fremdkörper im Siedlungsbereich eine 
Aufwertung. Die neue Bebauung samt erhöhtem Grünanteil fügt sich schadlos in das bestehende 
Ortsbild ein. 

Die Kompensationsfläche des alten Bachbetts des Liederbachs wird durch eine neue Fläche in der 
Nordwestecke des Geltungsbereichs vollständig ausgeglichen. Die neue Kompensationsfläche steht in 
einem unmittelbaren räumlichen Bezug zu dem angrenzenden Bereich des naturnah renaturierten 
Liederbachs, der von einem naturnahen Wald mit größtenteils einheimischen Gehölzen umgeben ist.  
 

Luft und Klima 

Die Umwandlung der Fläche von einem Gewerbegelände zu einem allgemeinen Wohngebiet wirkt 
sich positiv auf die lokale Luftqualität und die klimatischen Bedingungen aus. Insbesondere die neu-
geschaffenen Baumstandorte sowie die geminderte Schadstoffemissionen (Feinstaub und Baufahr-
zeuge) sind als positiv zu bewerten.  
 

Mensch und seine Gesundheit 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, bedingt durch Geräuschimmissionen, sind lediglich 
entlang der Frankfurter Straße und in einem beschränkten Umfang während der Bauphase zu erwar-
ten. Diese Einwirkungen sind jedoch unter Berücksichtigung der durchzuführenden Schutzmaßnah-
men als vertretbar einzustufen. Die Geräuschemissionen auf die Umgebung sinken, was die Situation 
verbessert. 
 

Sonstige Umweltbelange 

Ferner sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Umsetzung der Planung bei den weiteren Um-
weltbelangen keine erheblichen negativen Effekte/ Auswirkungen zu erwarten. 

 

Auswirkungen 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen ja nein 

2.1 Fläche und Boden   + 

2.2  Wasser   - 

2.3  Pflanzen    o 

2.4  Tiere    - 

2.5  Landschafts- und Ortsbild   + 

2.6 Biologische Vielfalt    o 

2.7 Luft und Klima   + 
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Auswirkungen 

Auswirkungen durch 
das Vorhaben 

Einschätzung der 
Auswirkungen 

ohne Maßnahmen ja nein 

2.8 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura-
2000-Gebiete 

  - 
2.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Men-

schen und seine Gesundheit und die Bevölkerung  
  - 

2.10 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter 

  o 

2.11 Wechselwirkungen   + 
2.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kultu-

relle Erbe oder die Umwelt 
  + 

2.13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete 

  o 
2.14 Berücksichtigung der langfristigen Klimaentwick-

lung 
  o 

2.15 Eingesetzte Techniken und Stoffe   o 
2.16 Auswirkungen aufgrund Anfälligkeit der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 
Unfälle und Katastrophen 

  o 

Zusammenfassende Einschätzung   o 
 
In die Analyse der Auswirkungen zu 2.9 gehen sowohl Immissionen als auch Emissionen ein. Da der Fo-
kus der Planung auf den Einwirkungen von außen auf die Nutzungen im Plangebiet liegt, wird eine ne-
gative Wertung vergeben. In der Gesamtsicht von Immissionen und Emissionen wäre auch eine neut-
rale Einstufung vertretbar. 
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3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

3.1 Fläche und Boden 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Begrenzung des Anteils versiegelter Fläche durch Festsetzung 
zum Maß der baulichen Nutzung mit einer maximalen GRZ 2 
von 0,7 bzw. 0,8. (In zwei Fällen erreicht die GRZ 2 0,85.) Durch 
die intensive Begrünung der Tiefgaragen- und die extensive 
Begrünung der Gebäudedächer, wird den Auswirkungen der 

Flächeninanspruchnahme noch weiter entgegengewirkt, so 
dass sich die Situation gegenüber dem Ausgangszustand wei-
ter verbessert. 

   + 

Maßnahmen und Festsetzungen zur Versickerungsfähigkeit be-
festigter Freiflächen und Stellplätzen führen dazu, dass die Zu-
nahme des Anteils vollversiegelter Flächen begrenzt werden 
kann. 

   + 

Schutz des Mutterbodens gemäß § 202 BauGB und § 1 
BBodSchG und durch Beachtung der Vorschriften der DIN 18915 
bezüglich Bodenabtrag und Oberbodenlagerung. 

   o 

Schutzmaßnahmen während des Baubetriebs hinsichtlich Risi-
ken durch möglicherweise auslaufende Betriebsstoffe der Bau-
fahrzeuge und Schadstoff belasteter Regenwassereintrag in 
den Boden. 
Vermeidung von Bodenverdichtung und Schutz natürlicher 
bzw. naturnaher Böden. 

   o 

Die Festsetzungen und Hinweise gewährleisten insgesamt, dass aus baupla-
nungsrechtlicher Sicht keine erheblich nachteiligen bzw. beeinträchtigenden 
Auswirkungen auf bodenschutzrelevante Funktionen verbleiben.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass aus bodenschutzrechtlicher 
Sicht keine der Bauleitplanung entgegenstehenden Rechtstatbestände erkenn-
bar sind und der planungsfachlichen Abwägungsanforderung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB i. V. m. § 1a Abs. 1 und 3 BauGB hinsichtlich des Bodenschutzes ausrei-
chend Rechnung getragen wurde. 

+ 
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3.2 Wasser 

Zur Vermeidung und Verringerung des Eingriffs in das Schutz-
gut Wasser werden nachfolgende Festsetzungen getroffen, um 
den Versiegelungsanteil innerhalb des Gebiets auf ein Mindest-
maß zu beschränken und den Wasserhaushalt, insbesondere 
durch die getrennte Ableitung von Niederschlägen, so wenig 
wie möglich zu beeinträchtigen. V
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Einschätzung der  

Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. Die Schmutzwasser-
leitungen besitzen keine Verbindung mit dem geplanten Re-
genwassernetz. Auf diese Weise wird die Vermischung von 
Schmutz- und Regenwasser im Rückstau- oder Überflutungsfall 
effektiv verhindert. Somit kann das vor Ort gesammelte Nie-

derschlagswasser, von der Verwendung für die Gartenbewäs-
serung oder als Brauchwasser in Gebäuden abgesehen, dem 
natürlichen Wasserkreislauf wieder unmittelbar zugeführt wer-
den. Darüber hinaus erreicht die Kläranlage kein zusätzliches 
Wasservolumen, was die Reinigungswirkung begünstigt und 
kommunale Kostenaufwendungen reduziert. 

   o 

Für die Entwässerung des Niederschlagswassers in den Lieder-
bach wird ein gesonderter Antrag auf die Erteilung einer was-
serrechtlichen Einleiteerlaubnis gemäß §§ 8, 9 und 57 WHG ge-
stellt.  

   o 

Die Entwässerungsrinne zur Einleitung des Niederschlagswas-
sers wird als offenes Gerinne mit einer Sohlbreite von 50 cm 
und einer Profiltiefe von knapp 50 cm im Bogenradius in das 
Gelände modelliert. Dabei wird Rücksicht auf eventuell vorhan-
denen Bewuchs genommen. Die Bogenrichtung wurde so ge-
wählt, dass der Zulauf an die Fließrichtung des Liederbachs 
herangeführt wird. 

   o 

Festsetzungen zur Versickerungsfähigkeit der Stellplätze.    o 

Schutzmaßnahmen während des Baubetriebs hinsichtlich Risi-
ken durch möglicherweise auslaufende Betriebsstoffe der Bau-
fahrzeuge und Schadstoff belasteter Regenwassereintrag in 
den Liederbach. 

   o 

Abdichtung der erdberührenden Bauteile gegen drückendes 
Wasser zum Schutz vor schwankendem Grundwasserspiegel. 

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Wasser. 

o 
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3.3 Pflanzen 

Zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen werden folgende 
Festsetzungen zur Anlage und Gestaltung von Grünflächen ge-
troffen: 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Durch die Festsetzungen zur Neupflanzung von Bäumen und 
Sträuchern innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets wird die 
Lebensraumsituation einer Vielzahl von Tier- und Pflanzenar-
ten positiv unterstützt und einem Rückgang der Artenvielfalt 
entgegengewirkt.  

Dazu trägt insbesondere die Schaffung einer neuen Kompen-

sationsfläche im Nordwesten des Geltungsbereichs bei.    

   + 

Mit der Festsetzung, 70% der Dachflächen einfach intensiv 
oder extensiv zu begrünen und die nicht überbauten und be-
festigten Tiefgaragenflächen mit einer Vegetationsschicht 
(mind. 0,5 m) zu überdecken, kann der Grünanteil im Vergleich 
zur Ausgangssituation gesteigert werden. 

   + 

Durch die Auswahl heimischer und standortgerechter Pflanzen-
arten kann einerseits die Balance zwischen einer Unterstützung 
der heimischen Artenvielfalt und anderseits der Stärkung der 
Resilienz der Grünstrukturen gegenüber den Folgen des Klima-
wandels Rechnung getragen werden. Die Anwendung der 
Pflanzenliste wird dafür empfohlen.  

   o 

Die Festsetzung Gehölze und Vegetationsflächen dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen, sorgt für eine langfristige Sicherung 
der Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs.  

   o 

Die Festsetzungen tragen insbesondere dazu bei, die Zielvorstellung eines quali-
tativ hochwertigen und adäquat durchgrünten Allgemeinen Wohngebiets um-
zusetzen.  

Weiterhin sind sie aus stadtklimatischen, stadtgestalterischen und artenschutz-
rechtlichen Gesichtspunkten von besonderer Bedeutung, da die Festsetzungen 
die Etablierung eines günstigen Eigenklimas innerhalb des Plangebiets unter-
stützen, die Aufenthaltsqualität erhöhen und zur Biotopvernetzung beitragen. 
Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 

die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Pflanzen. 

+ 
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3.4 Tiere 

Die Maßnahmen regeln zusammenfassend die Umsetzung der 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen und verweisen 
unter den Hinweisen nochmals auf die Verbindlichkeit, der im 
Artenschutzgutachten dezidiert aufgelisteten Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen. Diese betreffen sowohl Vögel 
als auch Fledermäuse. V
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Vermeidungsmaßnahmen: 

Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 
BNatSchG unter den dort genannten Einschränkungen im Re-
gelfall ausschließlich in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Feb-
ruar des Folgejahres zulässig. Abweichungen davon bedürfen 
der einvernehmlichen Absprache mit der Unteren Naturschutz-
behörde und der ökologischen Baubegleitung. 

   o 

Während der Bauphase ist eine Sicherung der Baugrenzen zur 
Bachparzelle durch einen festen, undurchlässigen Bauzaun zu 
errichten, um Beschädigungen von Gehölzen, Betreten und 
Kontamination mit Bauabfällen zu vermeiden.  

   o 

Das Gehölze westlich des Bauhofs ist durch geeignete Maß-
nahmen (Bauzaun) gegen Beschädigungen und Verschmut-
zung zu sichern. 

   o 

Gebäude und Gebäudeteile sind unmittelbar vor Durchführung 
von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen 
Fachgutachter auf Quartiere von Fledermäusen bzw. (Brut)-
Vorkommen weiterer Tierarten zu untersuchen, zudem ist eine 
ökologische Baubegleitung durchzuführen. Bei Besatz sind in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Maßnah-
men zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen. 

   o 

Minderungsmaßnahmen: 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu einem Insektenreichen 
Lebensraum (Bachparzelle) sollten Außenbeleuchtungen eine 
möglichst geringe Lockwirkungen auf Insekten ausüben.  

   o 

Ausgleichsmaßnahmen 

CEF-1: Als Ersatz für einen entfallenden Haussperlings-Brut-
platz sind zwei Haussperlings-Bruthilfen mit insgesamt sechs 
Brutplätzen als vorlaufende Maßnahme vor Beginn der Ab-
brucharbeiten an einem Gebäude in der näheren Umgebung 
aufzuhängen und regelmäßig zu pflegen. 

   o 
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Die Maßnahmen regeln zusammenfassend die Umsetzung der 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen und verweisen 
unter den Hinweisen nochmals auf die Verbindlichkeit, der im 
Artenschutzgutachten dezidiert aufgelisteten Vermeidungs- 
und Verminderungsmaßnahmen. Diese betreffen sowohl Vögel 
als auch Fledermäuse. V
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Für den Wegfall von zwei Brutplätzen für Höhlen-/Halbhöhlen-
brüter sind vier Nistkästen im Bereich der Maßnahme aufzu-
hängen. 

   o 

Auf der Kompensationsfläche im Norden des Geltungsbereichs 
ist ein Saum mit Hochstauden (Schafgrabe, Beifuß, Disteln) an-
zulegen, um das Nahrungsangebot für die Vogelwelt und Fle-

dermäuse zu verbessern. 

   o 

Die festgesetzte Dachbegrünung dient als Ersatz für wegfal-
lende Nahrungsbiotope für Vögel- und Insektenarten. 

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere. Es besteht für keine nachgewiesenen oder potenziell zu erwar-
tenden Arten eine Ausnahmeerfordernis nach § 45 Abs. 7 BnNatSchG. Dem Be-
bauungsplan stehen daher aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken 
entgegen.  

O 

 
 

3.5 Landschafts- und Ortsbild 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Durch die Anordnung der Baufelder und die maximale Gebäu-
dehöhe von drei Vollgeschossen fügt sich das Allgemeine 
Wohngebiet in die umliegende Bebauung ein.  

   o 

Darüber hinaus wird auf das Kapitel 3.3 Pflanzen verwiesen. Die 
dort beschriebenen Maßnahmen zum Anpflanzen von Groß-
grün wirken sich ebenfalls positiv auf das Ortsbild aus. Im Ge-
gensatz zur Bestandsituation wird damit der Grünanteil inner-
halb des Geltungsbereichs erhöht. 

   + 

Einfriedung: 

Die Festsetzungen zur Einfriedung (Art und Begrenzung der 
mittleren Höhe) unterstützt ein harmonisches Ortsbild.    

   o 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Werbeanlagen: 

Werbeanlagen sind im Allgemeinen Wohngebiet nach § 4 
BauNVO nur in Ausnahmefällen zulässig. 

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf das 
Landschafts- und Ortsbild. Die Überplanung des stillgelegten Bauhofgeländes 
durch ein Allgemeines Wohngebiet führt zu einer Aufwertung des Ortsbildes. 

+ 

 
 

3.6 Biologische Vielfalt 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Um Wiederholungen zu vermeiden wird auf Kapitel 3.3 Pflanzen 
und 3.4 Tiere verwiesen.     o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf die bi-
ologische Vielfalt  

o 
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3.7 Luft und Klima 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Die Maßnahmen zu den Schutzgütern Luft und Klima stehen in 
enger Wechselwirkung mit den Schutzgütern Fläche und Boden 
sowie Pflanzen. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird daher 
auf die jeweiligen Kapitel (3.1 und 3.3) verwiesen.  

Die dort festgelegten Maßnahmen tragen zu einer Entwicklung 
eines günstigen Mikroklimas vor Ort bei. Insbesondere durch 
Verschattung, Verdunstungskühle und Feinstaubbindung der 

neu geschaffenen Baumstandorte. Der Einsatz klimaangepass-
ter Pflanzenarten erhöht die Resilienz der Grünstrukturen im 
Gebiet gegenüber den Auswirkungen des fortschreitenden Kli-
mawandels (häufige Hitze und Dürreperioden).  

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Luft und Klima.   

o 
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3.8 Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura-2000-Gebiete und sonstiger Schutz-

gebiete 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Biotop Auenwald Liederbach / Sindlinger Wiesen 

Für den Eingriff in das geschützte Biotop durch die Errichtung 
der Entwässerungsrinne wird ein gesonderter Antrag gemäß 
§§ 30 u. 44 BnatSchG gestellt.  

   o 

Die Planung sieht vor die Ausschachtung der Entwässerungs-

rinne für den Ablauf des anfallenden Niederschlagwassers mit-
tels Handschachtung oder Kleinbagger durchzuführen, um 
möglichst wenig Flächen zu tangieren. Zudem ist bei der Wahl 
der Trasse darauf zu achten, dass das Wurzelwerk größerer 
Bäume möglichst wenig geschädigt wird.  

   - 

Trinkwasserschutzgebiet (in Aufstellung) 

Das Plangebiet liegt im Bereich der Schutzzone III des im Fest-
setzungsverfahren befindlichen Trinkwasserschutzgebiets 
(WGS-ID: 436-029) für die Wassergewinnungsanlage Brunnen II 
+ III „Kräutergärten“ der Stadt Kelkheim am Taunus, Gemar-
kung Münster. Sofern durch Bau und Betrieb die Auflagen der 
gültigen Wasserschutzgebietsverordnung eingehalten werden, 
sind keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten. 

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf 
Schutzgebiete.  

o 
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3.9 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans kommt es zu einer 
Abnahme der versiegelten Fläche und damit zu einer Abnahme 
der Wärmebelastung.  

   + 

Darüber hinaus wird auf das Kapitel 3.3 Pflanzen und 3.7 Luft 
und Klima verwiesen. Die dort beschriebenen Maßnahmen zum 

Anpflanzen von Großgrün wirken sich ebenfalls positiv auf die 
menschliche Gesundheit aus. 

   + 

Zum Schutz von Aufenthaltsräumen gegen schädliche Umwelt-
einwirkungen durch Verkehrsgeräusche sind die Außenbauteile 
von Neubauten nach den Anforderungen der DIN 4109 „Schall-
schutz im Hochbau“ zu dimensionieren. 

   o 

Schlafräume in Neubauten ab einem maßgeblichen Außen-
lärmpegel La von 64 dB(A) sind mit schallgedämmten Lüf-
tungsanlagen auszustatten, die einen ausreichenden Luftwech-
sel (> 20 m³/h pro Person) während der Nachtzeit sicherstellen. 

   o 

Außenwohnbereiche von Wohnungen sind ab einem Tages-Be-
urteilungspegel (Lr) von 64 dB(A) durch geeignete bauliche 
Schallschutzmaßnahmen wie z. B. Anordnung auf der lärmab-
gewandten Seite oder verglaste Vorbauten vor dem einwirken-
den Verkehrslärm zu schützen. 

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 
die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung. 

o 
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3.10 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

Zum Schutz potenzieller Bodendenkmalsubstanz besteht eine 
Meldepflicht nach § 21 des Denkmalschutzgesetzes (HDSchG). 
Die Hinweise zur Bau- und Kunstdenkmalpflege verweisen auf 
gültige Rechtsvorschriften im Kontext von Maßnahmen an 
denkmalgeschützten Gebäuden.  

   o 

Unter Berücksichtigung der zuvor beschriebenen Maßnahmen verbleiben durch 

die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen umweltbezogenen Aus-
wirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung.  

o 

 
 

3.11 Wechselwirkungen  

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern und Umweltbelangen, die sich aufgrund 
der Umsetzung der Planung während der Bau- und der Betriebsphase ergeben, werden in den ent-
sprechenden vorangegangenen Unterkapiteln bereits im Detail behandelt, sodass an dieser Stelle auf 
eine zusammenfassende Betrachtung verzichtet werden kann. 
 
 

3.12 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

Besondere Risiken sind durch die Planung weder während der Bau- noch während der Betriebsphase 
zu erwarten. Baubedingte Auswirkungen können durch eine geordnete Bauabwicklung vermieden 
werden. Anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswirkungen sind mit der geplanten Nutzung nicht 
zu erwarten, da keine gefährlichen Stoffe gelagert werden.  
 
 

3.13 Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete  

Es sind keine erheblichen kumulativen Effekte von Vorhaben benachbarter Plangebiete erkennbar, 
solange die Vorgaben der Trinkwasserschutzzone III eingehalten werden (vgl. Kapitel 3.2 Wasser). 
 
 

3.14 Berücksichtigung der langfristigen Klimaentwicklung 

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Kapitel 2.14 und 3.7 verwiesen.  

 
 

3.15 Eingesetzte Techniken und Stoffe  

Erhebliche negative Auswirkungen durch eingesetzte Techniken und Stoffe sind unter Beachtung der 
bestehenden rechtlichen Vorgaben weder während der Bau- noch während der Betriebsphase zu er-
warten. 
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3.16 Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 

oder Katastrophen 

Es sind keine besonderen Anfälligkeiten der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 
schwere Unfälle oder Katastrophen erkennbar.  
 
 

3.17 Zusammenfassung der Ergebnisse  

Abschließend werden die zuvor ausführlich behandelten Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
Ausgleich der umweltbezogenen Auswirkungen kurz und prägnant zusammengefasst. 
 

Fläche und Boden 

Mit dem Vorhaben verringert sich der Anteil versiegelter Flächen im Geltungsbereich um 92 m2 (1 %).  

Durch die im Bebauungsplan festgesetzte Begrünung der Haus- und Tiefgargendächer kann der 
Durchgrünungsanteil im Geltungsbereich des Bebauungsplans von 27 % auf 57 % angehoben werden. 
Lässt man die extensive Dachbegrünung außen vor, steigt der Anteil auf 36 %. Betrachtet man aus-
schließlich das allgemeine Wohngebiet (Nettobauland) ergeben sich Durchgrünungsanteile von 65 % 
(inkl. TG- und Hausdachbegrünung) bzw. 34 % (nur.TG-Dachbegrünung). 

Die beschriebenen Maßnahmen zum Bodenschutz insbesondere während des Baubetriebs stellen den 
Schutz des Mutterbodens sicher und vermeiden eine Bodenverdichtung natürlicher und naturnaher 
Böden.  
 

Wasser 

Das Niederschlagswasser von Dachflächen ist in Zisternen einzuleiten und für die Gartenbewässerung 
oder als Brauchwasser innerhalb von Gebäuden zu verwenden. 

Für die Entwässerung des Niederschlagswassers in den Liederbach wird ein gesonderter Antrag auf 
die Erteilung einer wasserrechtlichen Einleiteerlaubnis gemäß §§ 8, 9 und 57 WHG gestellt. 

Das Plangebiet liegt im Bereich der Schutzzone III des im Festsetzungsverfahren befindlichen Trink-
wasserschutzgebiets (WGS-ID: 436-029) für die Wassergewinnungsanlage Brunnen II + III „Kräutergär-
ten“ der Stadt Kelkheim am Taunus, Gemarkung Münster. Wird die gültige Wasserschutzgebietsver-
ordnung eingehalten, sind keine Auswirkungen auf das Grundwasser zu erwarten.  
 

Pflanzen 

Die festgesetzten Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs tragen dazu bei, den Anteil und die 
Qualität der Grünstrukturen im Vergleich zur Ausgangssituation zu erhöhen.  
 

Tiere 

Nach gegenwertigem Stand der Planung sind bei Einhaltung der Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen keine erheblichen Auswirkungen auf Tierarten zu erwarten. Die Maßnahmen betreffen insbe-
sondere die Baufeldräumung, die Rodung von Bäumen und Gehölzen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 
28./29. Februar des Folgejahres, die Kontrolle der Bauhofgebäude auf Zwergfledermäuse und das An-
bringen von Nistkästen zum Ausgleich für wegfallende Brutstätten.  
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Landschafts- und Ortsbild 

Durch den Abriss des alten Bauhofs und die Errichtung eines Allgemeinen Wohngebiets sind keine er-
heblichen Auswirkungen auf das Landschafts- und Ortsbild erkennbar. Die Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung (GRZ max. 0,5; Vollgeschosse max. 3), sorgen dafür, dass sich das neue Wohn-
gebiet in die bestehende Siedlungsstruktur einfügt. Weiterhin wird der Bauhof mit seinen großflächi-
gen Gebäudekomplexen als Fremdkörper abgerissen. 
 

Luft und Klima 

Auf lokaler Ebene ergeben sich durch die Umsetzung des Bebauungsplans keine erheblichen negati-
ven Auswirkungen auf Luft und Klima. Ausschlaggebend dafür sind einerseits die ausreichenden Ab-
stände zwischen den Wohngebäuden, die für eine gute Belüftung sorgen und anderseits die Erhöhung 
des Grünanteils im Vergleich zur Ausgangssituation.  
 

Schutzgebiete 

Für den Eingriff in das geschützte Biotop „Auenwald des Liederbaches“ durch die Errichtung der Ent-
wässerungsrinne wird ein gesonderter Antrag gemäß §§ 30 u. 44 BNatSchG gestellt. 
 

Mensch und seine Gesundheit 

Besondere umweltbezogene Auswirkungen sind durch die Umsetzung des Bebauungsplans nicht er-
kennbar. Der erhöhte Grünanteil insbesondere durch Bäume führt zu einer verbesserten lokalklimati-
schen Situation. Der reduzierte Anteil an dunkler, versiegelter Oberfläche führt weiterhin zu einer Ab-
nahme des Erwärmungseffektes der bodennahen Luftschicht. 
Geräuscheinwirkungen auf das Plangebiet wird durch Maßnahmen des passiven Schallschutzes wir-
kungsvoll begegnet. Die Geräuschemissionen auf die Umgebung sinken. 
 

Sonstige Umweltbelange 

Ferner sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die Umsetzung der Planung bei den weiteren Um-
weltbelangen keine erheblichen negativen Effekte / Auswirkungen zu erwarten. 
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Zusammenfassung der Ergebnisse nach Schutzgütern 
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Einschätzung der 

 Auswirkungen nach  

Maßnahmen- 
umsetzung 

3.1  Fläche und Boden    + 

3.2  Wasser    o 

3.3  Pflanzen    + 

3.4  Tiere    o 

3.5  Landschafts- und Ortsbild    + 

3.6  Biologische Vielfalt    o 

3.7  Luft und Klima    + 

3.8  Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura-2000- 
Gebiete und sonstiger Schutzgebiete 

   o 

3.9  Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

   o 

3.10  Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter 

   o 

3.11  Wechselwirkungen    + 

3.12  Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle 
Erbe oder die Umwelt 

   o 

3.13  Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben be-
nachbarter Plangebiete 

   o 

3.14  Berücksichtigung der langfristigen Klimaentwicklung    o 

3.15  Eingesetzte Techniken und Stoffe    o 

3.16  Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen 
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen 

   o 

Zusammenfassende Einschätzung o 

 
Festzuhalten bleibt, dass nach Umsetzung aller Maßnahmen keine negativen oder stark negativen 
Auswirkungen verbleiben. 
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4 Eingriffs- /Ausgleichsbilanz 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Um Definitionsprobleme im Hinblick auf die 
Frage der Zulässigkeit zu vermeiden, wird im Folgenden auf den örtlich anzutreffenden Bestand im 
Zeitpunkt der Planaufstellung abgestellt. Somit basiert die Eingriffs- und Ausgleichsbilanz auf der Ge-
genüberstellung der Bestandsaufnahme der Biotoptypen und Baumstandorte mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplans Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“. Das Betrachtungsgebiet ist der gesamte 
Geltungsbereich des Bebauungsplans. 

Der Bestandsaufnahme der Biotoptypen und Baumstandorte kann entnommen werden, dass lediglich 
19 % der Fläche durch Hauptgebäude belegt werden. Der tatsächliche Versiegelungsanteil ist mit et-
was mehr als 73 % dennoch als sehr hoch einzustufen. Dies ist in weiten Teilen auf die hohe Flächenin-
anspruchnahme durch Verkehrs- und Bewegungsflächen, insbesondere im Bereich des ehemaligen 
Bauhofs, aber auch auf die bestehenden Straßenverkehrsflächen zurückzuführen, die im Geltungsbe-

reich liegen.   

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird sichergestellt, dass sich der Gesamtversiegelungs-
grad gegenüber dem Ausgangszustand nicht verschlechtert. Das bedeutet: Durch die Umsetzung des 
Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Flächen neu versiegelt. Im Gegenteil, bezogen auf den 
Geltungsbereich, nimmt die maximal zulässige Versiegelung geringfügig um rund 1 % ab.  

Mit Ausnahme der Herstellung eines ca. 83 m² Fläche beanspruchenden Entwässerungsgrabens zur 
verzögerten Einleitung des im Plangebiet anfallenden Regenwassers in den Liederbach werden keine 
wertvollen Vegetationsflächen in Anspruch genommen. 

Die Herstellung des Grabens erfolgt „minimal-invasiv“ in enger Abstimmung mit dem Regierungsprä-
sidium Darmstadt und den Wasserbehörden, unter Berücksichtigung der in diesem Bereich vorhande-
nen Vegetationsstrukturen. Das Entwässerungsbauwerk soll von einer Aufforstung mit Edellaubhöl-
zern auf einem potenziellen Auwaldstandort begleitet werden. Dieser Bereich wird als ein nach § 30 
BNatSchG geschütztes Biotop eingestuft. Deshalb ist für die Errichtung des Entwässerungsgrabens 
eine Ausnahmegenehmigung nach dem Bundesnaturschutzgesetz erforderlich. 

Dem Eingriff durch die zukünftige bauliche Nutzung, den Entwässerungsgraben eingeschlossen, ste-
hen eine Reihe von Festsetzungen gegenüber, die eine angemessene Durchgrünung des zukünftigen 
Wohngebiets gewährleisten.  Neben Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalten von Bepflanzungen 
wird, insbesondere durch die Vorgabe, mindestens 70 % der Dachflächen zu begrünen, die Begrünung 
der Tiefgarage und der Grundstücksfreiflächen sichergestellt. Außerdem wird die Stützmauer im 
Übergang zu den Sindlinger Wiesen mit einer Eingrünung durch eine Hainbuchenhecke versehen. 
Folglich verbessert sich die Situation gegenüber dem Ausgangszustand, sowohl was die Flächen als 
auch die Qualitäten der Grünstrukturen betrifft. Darüber hinaus werden die Anpflanzungen über den 
Bebauungsplan erstmalig planungsrechtlich gesichert. 

Mittels Begrünung der Haus- und Tiefgaragendächer kann der Durchgrünungsanteil von 27 % auf 57 % 
angehoben werden. Lässt man die Dachbegrünung außen vor, steigt der Anteil auf 36 %. Betrachtet 
man ausschließlich das allgemeine Wohngebiet (WA; Nettobauland), ergeben sich Durchgrünungsan-
teile von 65 % (inkl. TG- und Hausdachbegrünung) bzw. 34 % (nur TG-Dachbegrünung). 
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Größe des Geltungsbereichs 7.627 m²  
 

Bestand Festsetzungen B-Plan Veränderung 41 

versiegelte oder teilversie-
gelte Fläche an der Gelände-
oberfläche 

5.590 m² 73 % 5.498 m² 72 % -92 m² -1 % 

Dachbegrünung 0 m² 0 % 1.584 m² 21 % +1.584 m² +21 % 

TG-Begrünung 42 0 m² 0 % 622 m² 8 % +622 m² + 8 % 

Zunahme begrünter Flächen 
(mit Bodenanschluss, Dach-
begrünung und TG) 

2.037 m2 27 % 4.335 m² 57 % 2.298 m2 +30 % 

Bäume 4  19 +15 

 
Im Ergebnis führen die Festsetzungen des Bebauungsplans dazu, dass sich auch bei einer maximalen 
Inanspruchnahme des Maßes der baulichen Nutzung kein Ausgleichbedarf ergibt. 
 

Kompensation altes Bachbett des Liederbachs 

Die förmlich festgelegte, aber zum Teil nicht realisierte Kompensationsfläche „Altes Bachbett des Lie-
derbachs“ wird durch die neue Kompensationsfläche im Norden des Plangebiets (P1) vollständig aus-
geglichen.  

Nach dem Bescheid des RP Darmstadt vom 22. Oktober 1998 soll das alte Bachbett als Mulde erkenn-
bar bleiben, und mit Landschaftsrasen und Gehölzstrukturen angelegt werden. Davon ausgehend 
wird die Kompensationsfläche in der (planungsrechtlichen) Bestandssituation in den Biotyp 04.210 
„Baumreihe, einheimisch, standortgerecht“ mit einer Wertigkeit von 34 Wertpunkten (WP)/m² einge-
stuft. Flächen für die Einsaat von Landschaftsrasen wurden nicht berücksichtigt; diese hätten eine 
geringere Wertigkeit. Somit geht die Einstufung von dem größtmöglichen Biotopwert aus.  Bei einer 
Fläche von 494 m² errechnet sich ein Gesamtwert von 16.796 Wertpunkten. 

Auf der P1-Fläche sind je 100 m2 Gehölzpflanzung mindestens 30 einheimische Sträucher einzubringen. 
Dementsprechend wird die 592 m2 große Fläche in den Biotopcode 02.400 „Neuanpflanzung von He-
cken/Gebüschen (heimisch, standortgerecht, nur Außenbereich), Neuanlage von Feldgehölzen“ mit 
einer Wertigkeit von 27 Wertpunkten (WP)/m2 eingestuft. Zusätzlich sind innerhalb der Kompensati-
onsfläche mindestens acht einheimische, standortgerechte Bäume 1. oder 2. Ordnung zu pflanzen. 
Nach der Hessischen Kompensationsverordnung ist für die Neuanpflanzung von Einzelbäumen mit ei-
nem Stammdurchmesser zwischen 16 cm und 20 cm eine Trauffläche von 3 m2 und eine Wertigkeit von 
34 Wertpunkten (WP)/ m2  zugrunde zu legen. Somit ergibt sich für die Kompensationsfläche (P1) eine 
Wertigkeit von insgesamt 16.800 WP. 

 
41  Alle %-Angaben beziehen sich auf den Geltungsbereich des Bebauungsplans und nicht auf das Nettobauland. 
42  Unterstellt wird, dass 60 % der nicht von Gebäuden überstandenen TG Flächen begrünt werden. Bei diesem Wert han-

delt es sich um eine konservative Annahme. Da es sich bei den Flächen vorwiegend um den Gebäuden zugeordnete 
Gartenbereiche handelt, ist davon auszugehen, dass der Begrünungsanteil in der Realität höher liegen wird. 
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Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht den Ausgleich durch die Kompensationsfläche P1: 

 Typ.-Nr. Bezeichnung WP/m2 Fläche WP 

Altes Bachbett: 04.210 Baumreihe, einheimisch 34 494 m2 16.796 

P1-Fläche: 02.400 

04.110 

Neuanpflanzung Hecken 

Neuanpflanzung Einzelbaum 

27 

34 

592 m2 

3 m2 

15.984 

+ (102)*8 

=  16.800 

Überschuss      +4 

 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Planung insgesamt eine höhere Durchgrünung des Areals 
bewirken wird. Zugleich stellt sich auch die Bilanz der Eingriffe speziell im Bereich des alten Bachbetts 

ausgeglichen dar, weil die Pflanzfläche P1 eine vollständige Kompensation ermöglicht. Die Hainbu-
chenhecke (Pflanzfläche P2) ist in der Bilanzierung außer Betracht geblieben, da sie auf bereits heute 
wertvollen Naturraumflächen gepflanzt wird. 
 
 

5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Im Zuge der Entwicklung des städtebaulichen Konzepts und während des bisherigen Bebauungsplan-
verfahrens wurden verschiedene Varianten einer zukünftig möglichen städtebaulichen Entwicklung 
des Gebiets erstellt. Die im Bebauungsplan dargestellte Variante stellt das unter städtebaulichen, na-
turschutzfachlichen, landschaftsplanerischen und klimaökologischen Gesichtspunkten optimierte Er-
gebnis dieser Alternativenprüfung dar. 
 
 

6 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei der Nichtdurchführung der Planung ergeben sich hinsichtlich aller im Umweltbericht betrachteten 
Schutzgüter nur geringfügige Veränderungen gegenüber der Bestandssituation.  
 
 

7 Zusätzliche Angaben 

7.1 Methodik und Kenntnislücken 

Die in den einzelnen Fachgutachten und im Umweltbericht angewandten Methoden zur Untersu-
chung der einzelnen Umweltbelange und Schutzgüter entsprechen den anerkannten Regeln der 
Technik.  
 
 

7.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Unvorhergesehene, nachteilige Umweltauswirkungen, die erst nach Realisierung der Vorhaben entste-
hen oder bekannt werden, können nicht im Vorfeld der Planung berücksichtigt werden. Hier ist der 
Vorhabenträger bzw. die Stadt Kelkheim auf Informationen der zuständigen Behörden angewiesen, 
die gemäß § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet sind, die Gemeinde zu unterrichten, sofern nach den ihnen 
vorliegenden Erkenntnissen die Durchführung des Bebauungsplans erhebliche, insbesondere unvor-
hergesehene, nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt hat. 
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Monitoringmaßnahmen zum Artenschutz und zur Herstellung und Pflege der Pflanzfläche P1 werden in 
den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. 
 
 

7.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Im folgenden Kapitel werden die umweltbezogenen Auswirkungen sowie die Vermeidungs-, Vermin-
derungs- und Ausgleichsmaßnahmen zusammengefasst. 
 

Fläche und Boden 

Die Baugrunderkundung ergab eine Gliederung in vier Bodenschichten. Im Bereich des Oberbodens 
wurden dabei zum Teil anthropogene Auffüllungen gefunden. Altlasten wurden jedoch nicht ange-
troffen. Die Versickerungsfähigkeit kann aufgrund des hohen Schluff und Tonanteils im Bodenhorizont 
als gering angesehen werden. 
Durch die Festsetzungen im Bebauungsplan verringert sich der Anteil versiegelter Flächen im Gel-

tungsbereich um 92 m2 (1 %) im Vergleich zur Bestandssituation. Durch Maßnahmen während des Bau-
betriebs kann der Schutz des Mutterbodens gesichert werden sowie eine Verdichtung natürlicher und 
naturnaher Böden vermieden werden.  
 

Wasser 

Die Planung sieht vor, das anfallende Regenwasser innerhalb des Geltungsbereichs in den Liederbach 
einzuleiten. Hierfür ist ein gesonderter Antrag auf die Erteilung einer wasserrechtlichen Einleiteerlaub-
nis gemäß §§ 8, 9 u. 57 WHG gestellt worden. Darüber hinaus befindet sich das Plangebiet im Bereich 
der Schutzzone III eines im Festsetzungsverfahren befindlichen Trinkwasserschutzgebiets. Wird die 
gültige Wasserschutzgebietsverordnung eingehalten, sind keine Auswirkungen auf das Grundwasser 
zu erwarten. Spezielle Schutzmaßnahmen sind somit nicht erforderlich.  
 

Pflanzen 

Die Biotopkartierung zeigt eine geringe Artenvielfalt, bei der weitestgehend keine strenggeschützten 
Arten durch die Baumaßnahmen betroffen sind. Die einzige Ausnahme stellt der geringfügige Eingriff 
für die Ableitung des Niederschlagswassers durch das geschützte Biotop des Auenwaldes dar. 
Mit Hilfe der Dachbegrünung der Gebäude und der Tiefgarage kann der Durchgrünungsanteil im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans deutlich angehoben werden. Durch weitere Festsetzungen wie das 
Anpflanzen von einheimischen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern lassen sich Umfang 
und Qualität der Grünstrukturen im Vergleich zur Ausgangssituation verbessern.  
 

Tiere 

Insgesamt entfallen elf Brutstätten für neun Vogelarten. Bei den betroffenen Arten handelt es sich mit 
Ausnahme des Haussperlings um weitverbreitete Arten mit gutem Erhaltungszustand. Allerdings profi-
tiert der Haussperling als Gebäudebrüter durch den Bau neuer Wohnhäuser. Auch wenn im Rahmen 
der artenschutzrechtlichen Prüfung keine Fledermäuse angetroffen wurden, ist ein Besatz der leerste-
henden Gebäude des Bauhofs nicht vollständig auszuschließen.  
Die erforderlichen Maßnahmen betreffen damit insbesondere die Baufeldräumung, die Rodung von 
Bäumen und Gehölzen nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar des Folgejahres, die Kontrolle 
der Bestandsgebäude auf Zwergfledermäuse und das Anbringen von Nistkästen zum Ausgleich für 
wegfallende Brutstätten.  
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Landschafts- und Ortsbild 

Das Landschaftsbild erfährt durch den Abbruch des Bauhofs als Fremdkörper im Siedlungsbereich 
eine Aufwertung. Die neue Bebauung fügt sich, unterstützt durch den erhöhten Grünanteil, in das be-
stehende Ortsbild ein. 
Die Kompensationsfläche des alten Bachbetts des Liederbachs wird durch eine neue Fläche im nördli-
chen Geltungsbereich vollständig ausgeglichen. Damit wird ein unmittelbarer räumlicher Bezug zu 
dem angrenzenden Freiraum des Liederbachs hergestellt.  
 

Luft und Klima 

Die Umwandlung der Fläche von einem Gewerbegelände zu einem allgemeinen Wohngebiet wirkt 
sich günstig auf die lokale Luftqualität und die klimatischen Bedingungen aus. Insbesondere die neuen 
Bäume sowie die verringerten Schadstoffemissionen (Feinstaub und Baufahrzeuge) sind positiv zu be-
werten. 
 

Schutzgebiete 

Für den Eingriff in das geschützte Biotop „Auenwald des Liederbaches“ durch die Errichtung der Ent-
wässerungsrinne ist ein gesonderter Antrag gemäß §§ 30 und 44 BNatSchG gestellt worden. 
 

Mensch und seine Gesundheit 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind lediglich entlang der Frankfurter Straße und wäh-
rend der Bauphase durch Lärmbelastung zu erwarten. Die Geräuscheinwirkungen sind jedoch unter 
Berücksichtigung der festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen als vertretbar einzustufen. Die 
Geräuschauswirkungen für die Nachbarschaft sinken (Wohngebiet statt Bauhof). 
 

Fazit 

Insgesamt kommt die Umweltprüfung zu dem Ergebnis, dass das Planungsvorhaben unter Berücksich-
tigung der festgesetzten Maßnahmen umweltverträglich umgesetzt werden kann. Es verbleiben keine 
negativen Auswirkungen auf die Umwelt. 
 
 

7.4 Quellenverzeichnis 

Hier wird auf Teil 3, Abschnitt 3 „Rechtsgrundlage, Erlasse und Richtlinien“ verwiesen. 
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8 Anlagen zum Umweltbericht 

8.1 Lageplan der Bestandsaufnahme von Biotoptypen und Baumstandorten 
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8.2 Beschreibung der Biotoptypen und Nutzungen 

Biotoptypen und Nutzung 

Potenzielle natürliche Vegetation 

Die heutige potenzielle natürliche Vegetation ist das Artengefüge, das sich unter den gegenwärtigen 
Umweltbedingungen ausbilden würde, wenn der Mensch überhaupt nicht mehr eingriffe und die Ve-
getation Zeit fände, sich zu ihrem Endzustand zu entwickeln.43 Die Kenntnis der potenziellen natürli-
chen Vegetation bildet die Grundlage für landschaftspflegerische Planungen und Maßnahmen (z. B. 
Anpflanzungen). 

Nach der Karte der Potenziellen Natürlichen Vegetation Deutschlands, Blatt 3 Mitte-West würde sich 
im Plangebiet als natürliche Waldgesellschaft durch Sukzession ein Flattergras-Hainsimsen-Buchen-
wald einstellen.44 Unmittelbar am Liederbach würde ein Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald im 
Komplex mit einem Hainmieren-Schwarzerlen-Auwald entstehen. 

Der Flattergras-Buchenwald (Milio-Fagetum) nimmt hinsichtlich seiner Trophieansprüche eine Mittel-
stellung zwischen den stark sauren Hainsimsen-Buchenwäldern (Luzulo-Fagetum) und den an-
spruchsvollen Waldmeister-Buchenwäldern (Galio-Fagetum) auf der anderen Seite ein. Die Bezeich-
nung Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald weist darauf hin, dass die potenziellen Wälder im Plange-
biet eher den sauren Hainsimsen-Buchenwäldern zuzuordnen sind. 

Der Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) ist eine charakteristische Wald-
gesellschaft auf feuchten Grund- und Stauwasserböden und ersetzt in feuchten Gebieten die Bu-
chenwälder. 

Von der potenziellen natürlichen Vegetation sind im Plangebiet lediglich einige Einzelbäume am ehe-
maligen Verlauf des Liederbachs vorhanden. Nördlich des Plangebietes verläuft der in seinem Lauf 
veränderte, renaturierte Liederbach an dem sich ein wertvoller, jedoch angepflanzter Laubholzbe-
stand aus eimheimischen Edelhölzern auf einem potenziellen Auwaldstandort entwickelt hat. 
 

Biotoptypen und Nutzung 

Methode zur Erfassung der Biotoptypen 

Im Bebauungsplangebiet sind die vorhandenen Biotoptypen gemäß der „Wertliste nach Nutzungsty-
pen“ aus der Anlage 3 der Kompensationsverordnung (KV) Ende April 2021 erfasst worden. Zur Kartie-
rung wurde zudem die Arbeitshilfe zur Kompensationsverordnung (KV) des Hessischen Ministeriums für 
Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz herangezogen.45 

Die in Klammern gesetzte Zahl hinter den Biotoptypen bezieht sich auf den jeweiligen Biotop-Code 
nach der „Wertliste nach Nutzungstypen“. 

 

 
43 Tüxen, R. (1956): Die heutige potenzielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. – Ange-

wandte Pflanzensoziologie 13: Seite 5 – 42, Stolzenau. 
44 Stuck, R. und Bushart, M. (2010): Karte der Potentiellen Natürlichen Vegetation Deutschlands, Maßstab 1:500.000. – 

Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg. 
45 Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz: Verordnung über die Durchführung von 

Kompensationsmaßnahmen, das Führen von Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ersatzgeldzah-
lungen (Kompensationsverordnung – KV) vom 26. Oktober 2018. 
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Ermittlung und Beschreibung 

Sonstiger Edellaubbaumwald auf potenziellem Auwaldstandort / Bach ohne flutende Wasserve-

getation (01.156 / 05.212) 

Teilfläche 16: 
Nördlich des Plangebiets verläuft der hier naturnah renaturierte Liederbach. Er wird umgeben von ei-
nem naturnahen Wald mit größtenteils einheimischen Gehölzen. Beigemischt sind jedoch auch einige 
angepflanzte, nicht heimische Bastard-Pappeln (Populus x canadensis). Die Artenkombination der 
Strauch- und Krautschicht lässt auf nur gelegentliche Überflutungen des Liederbaches schließen. Im 
Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags der Dipl. Biologen Volker Erdelen und Matthias 
Fehlow wurde für diesen Bereich die Vegetation aufgenommen.46 Demnach umfasst der Wald fol-
gende Gehölze: Feld-Ahorn (Acer campestre), Spitz-Ahorn (Acer platanoides), Berg-Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Rosskastanie (Aesculus hippocastanum), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Hainbuche 
(Carpinus betulus), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Hasel (Corylus avellana), Eingriffliger Weiß-
dorn (Crataegus monogyna), Esche (Fraxinus excelsior), Walnuss (Juglans regia), Liguster (Ligustrum 
vulgare), Fichte (Picea abies), Silber-Pappel (Populus alba), Bastard-Pappel (Populus x canadensis), 
Kirsche (Prunus spec.), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Zwetschge (Prunus domestica), Lorbeerkirsche 
(Prunus laurocerasus), Schlehe (Prunus spinosa), Brombeere (Rubus fruticosus agg.), Silber-Weide (Sa-
lix alba), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Lebensbaum (Thuja occidentalis), Feld-Ulme (Ulmus 
minor), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus). In der Krautschicht wurden folgende Arten erfasst: 
Giersch (Aegopodium podagraria), Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata), Bärlauch (Allium ursinum), 
Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris), Beifuß (Artemisia vulgaris), Taube Trespe (Bromus sterilis), Sumpf-
Segge (Carex acutiformis), Knäuelgras (Dactylis glomerata), Scharbockskraut (Ficaria verna), Er-
drauch (Fumaria officinalis), Silberblättrige Goldnessel (Galeobdolon argenteum), Klebriges Labkraut 
(Galium aparine), Stinkender Storchschnabel (Geranium robertianum), Echte Nelkenwurz (Geum ur-
banum), Efeu (Hedera helix), Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera), Kompass-Lattich (Lac-
tuca serriola), Breit-Wegerich (Plantago major), Flaches Rispengras (Poa compressa), Acker-Gän-
sedistel (Sonchus arvensis), Wiesen-Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.), Große Brennnessel 
(Urtica dioica), Persischer Ehrenpreis (Veronica persica), Seichtlappen-Ehrenpreis (Veronica sub-
lobata), Kleines Immergrün (Vinca major).  

Der Gehölzbestand ist angepflanzt worden, deshalb sehr artenreich und besteht sowohl aus einheimi-
schen, standortgerechten Arten als auch aus nicht heimischen Arten. Bei den einheimischen Arten 
entsprechen einige wie die Schwarz-Erle und die Esche einer typischen Auenvegetation. Andere Arten 
wie Schlehe und Schwarzer Holunder wachsen eher auf trockeneren, mesophilen Standorten. In der 
Krautschicht zeigen sich typische Arten der Auenwälder wie Sumpf-Segge aber auch zahlreiche Stör-
zeiger und Neophyten wie das Drüsige Springkraut. Im Osten des Waldes mit dem ehemaligen Bach-
bett stehen mit zwei sehr alten Silber-Weiden, sowie mehrere Sträucher des Gewöhnlichen Schnee-
balls und der Feld-Ulme typische Auwald-Arten. 

Die Ufer des Liederbachs sind größtenteils naturnah ausgebildet. Einige Bereiche sind mit Steinen be-
festigt. Der Verlauf des Liederbachs ist eingebettet in eine ökologisch wertvolle Parklandschaft mit 
naturnahen Waldbereichen, extensiv genutzten Wiesen und Spazierwegen. 

 

 
46 Erdelen, Volker und Fehlow, Matthias (2021): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den Bebauungsplan  188/12 „Ehe-

maliger Bauhof Fritz“ in Kelkheim, Mai bis September 2021 – Gutachten im Auftrag der Lothar Fritz GmbH, 29 Seiten, 
Kelkheim. 
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Hecke mit heimischen Arten auf frischem Standort (02.200) 

Teilfläche 3: 
Am östlichen Rand des Plangebiets wächst am ehemaligen Verlauf des Liederbachs ein heimisches 
Gehölz, dass kurz vor der Bestandsaufnahme Ende April 2021 aufgrund der Lagerung von Oberboden 
größtenteils entfernt worden ist. So zeigte sich nur ein lockerer Gehölzbestand aus Sal-Weide (Salix 
caprea), Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Esche (Fraxinus excelsior), Brombeere (Rubus fruticosus 
agg.), Hasel (Corylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) und Eingriffliger Weißdorn 
(Crataegus monogyna). In der Krautschicht haben sich Efeu (Hedera helix) und Scharbockskraut (Fi-
caria verna) ausgebreitet. 
 

Standortfremde Hecke (02.500) 

Teilfläche 4: 
Auf einer Geländekante auf dem Grundstück des ehemaligen Bauhofs Fritz steht eine fast abgestor-
bene Lebensbaum-Hecke (Thuja occidentalis). Im Unterwuchs haben sich vor allem Brombeeren 

(Rubus fruticosus agg.) ausgebreitet. 

Teilfläche 6: 
Im ehemaligen Verlauf des Liederbachs an der südlichen Plangebietsgrenze steht eine dichte, etwa 
4 m hohe und 2-3 m breite Lebensbaum-Hecke. 
 

Einzelbäume, einheimisch (04.110) und nicht heimisch (04.120) 

Im Plangebiet stehen insgesamt vier größere Einzelbäume. Drei einheimische Laubbäume (B1 bis B3) 
stehen am südöstlichen Rand des Plangebietes am ehemaligen Verlauf des Liederbaches nahe des 
angrenzenden Waldes. Ein Nadelbaum steht auf dem Grundstück Frankfurter Straße 115. 

Die Bäume werden in der Tabelle 1 näher erläutert. 

Tabelle 1: Einzelbäume 

Nr. Baumart 

Stamm-

durch-

messer in 

m 

Stamm-

umfang  

in m 

Höhe 

in m 

Vitalität,             

Anmerkungen 

B1 Esche Fraxinus excelsior 0,30 1,00 14,0 
mittel bis stark 

geschädigt 

B2 Bruch-Weide Salix fragilis 0,20 0,65 14,0 
mittel bis stark 

geschädigt 

B3 Esche Fraxinus excelsior 
0,25; 

0,20; 0,20 
0,80; 

0,65; 0,65 
12,0 

3-stämmig; stark 
bis sehr stark ge-

schädigt 

B4 Fichte Picea abies 0,30 0,80 10,0 
leicht bis mittel-

stark geschädigt 

 

Artenarme Ruderalflur (09.123) 

Teilfläche 5: 
Der Bauhof Fritz wird zurzeit von mehreren Unternehmen als Abstell- und Lagerfläche genutzt. Der 
größte Teil der nicht überbauten Fläche ist mit Beton, Splitt, Schotter oder auch Sand befestigt. In den 
weniger genutzten Bereichen oder zwischen den Lagerflächen hat sich eine Ruderalvegetation 
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eingestellt. In einigen Randbereichen kommen bereits junge Sukzessionsgehölze wie Liguster (Ligust-
rum vulgare), Besen-Ginster (Cytisus scoparius), Schlehe (Prunus spinosa), Hunds-Rose (Rosa canina), 
Brombeere (Rubus fruticosus agg.) und Flieder (Syringa vulgaris) auf. Charakteristische Arten der 
krautigen Ruderalvegetation sind: Breitblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius), Weiß-Klee (Trifolium 
repens), Beifuß (Artemisia vulgaris), Wilde Kratzdistel (Cirsium vulgare), Einjähriges Silberblatt (Luna-
ria annua), Löwenzahn (Taraxacum officinale), Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens), Gunder-
mann (Glechoma hederacea), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Schafgarbe (Achillea millefolium), 
Rainfarn (Tanacetum vulgare), Gänseblümchen (Bellis perennis). 

Teilfläche 12: 
Auf stark verdichteten, schmalen Restflächen an der Stichstraße hat sich eine lückige Ruderalvegeta-
tion eingestellt. Charakteristische Arten sind: Weidelgras (Lolium perenne), Löwenzahn (Taraxacum 
officinale), Knaulgras (Dactylis glomerata), Einjähriges Rispengras (Poa annua), Hirtentäschel (Cap-
sella bursa-pastoris), Breitblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius), Spitz-Wegerich (Plantago lanceo-
lata), Taube Trespe (Bromus sterilis), Beifuß (Artemisia vulgaris), Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) 

und Waldrebe (Clematis vitalba). 
 

Abraumhalde (10.430) 

Teilfläche 2: 
Am südöstlichen Rand des Plangebietes war zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme Ende April 2021 
Oberboden aufgeschüttet worden. Aufgrund der etwa 4 m hohen Bodenhalde sind in diesem Bereich 
vorhandene Gehölze entfernt worden. 
 

Sehr stark oder völlig versiegelte Fläche (Ortbeton, Asphalt) (10.510) 

Teilfläche 8: 
Die regelmäßig befahrenen Bereiche in der Zufahrt zum ehemaligen Bauhof Fritz sind mit Beton be-
festigt. 

Teilfläche 11: 
Die asphaltierte Stichstraßeam westlichen Rand des Plangebiets dient als Zufahrtsstraße zum ehe-
maligen Bauhof Fritz. 
 

Nahezu versiegelte Fläche, Pflaster (10.520) 

Teilfläche 13: 
Auf dem Grundstück an der Frankfurter Straße 117 ist der größte Teil der Freianlagen gepflastert und 
wird als Parkplatz genutzt. 

Teilfläche 15: 
Auch der Innenhof an der Frankfurter Straße 115 ist größtenteils gepflastert. 
 

Schotterfläche (10.530) 

Teilfläche 1 und 9: 

Der größte Teil der Freiflächen auf dem Gelände des ehemaligen Bauhofes Fritz wird stark befahren 
und ist mit Schotter, Splitt, Kies oder Sand befestigt. 
 

Dachfläche, nicht begrünt (10.710) 

Teilfläche 10: 
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Die vorhandenen Gebäude auf dem ehemaligen Bauhof Fritz werden zumeist als Lager- und Abstell-
möglichkeiten genutzt. Es handelt sich Lagerhallen mit Wellblechdächern und weiteren kleinen Ge-
bäuden. 
 

Arten- und strukturarmer Hausgarten (11.221) 

Teilfläche 7: 
Ein Teil des ehemaligen Verlaufs des Liederbachs wird von den Anrainern als Ziergarten mit Rasen und 
Ziergehölzen genutzt. 

 

Zusammenfassung und Bewertung 

Der ehemalige Bauhof Fritz wird zurzeit von mehreren Unternehmen als Lager- und Abstellmöglich-
keit genutzt. Auf dem Gelände stehen Lagerhallen und kleinere Gebäude. Der größte Teil der nicht 
überbauten Fläche ist mit Beton, Pflastersteinen oder Schotter befestigt. In den weniger intensiv ge-

nutzten Bereichen hat sich eine Ruderalvegetation zum Teil mit jungen Sukzessionsgehölzen entwi-
ckelt. Im Südosten des Plangebiets befindet sich noch ein etwas naturnäherer Bereich mit einzelnen 
einheimischen Bäumen, der aber durch die Aufschüttung von Oberboden beeinträchtigt ist. In das 
Plangebiet einbezogen sind zwei Grundstücke an der Frankfurter Straße (Hausnummern 115 und 117), 
deren Außenanlagen größtenteils gepflastert sind. Im Osten verläuft die Stichstraße Frankfurter 
Straße 113a/115a 

Im Süden des Plangebiets liegt der ehemalige Verlauf des Liederbachs. Im ehemaligen Verlauf steht 
heute eine größere Lebensbaum-Hecke (Thuja occidentalis), die den Bauhof Fritz von den angren-
zenden Gärten abgrenzt. In der Nähe der Frankfurter Straße sind im alten Bachbett zum Teil Ziergär-
ten entstanden. Andere Flächen sind zugepflastert. 

Der Liederbach ist südöstlich des Plangebiets umgeleitet worden. Der neue Verlauf des Liederbachs 
ist naturnah entwickelt und von einem naturnahen Wald umgeben. Dieser Wald ist angepflanzt wor-
den und besteht sowohl aus heimischen, standortgerechten Gehölzarten als auch aus nicht heimi-
schen Gehölzen der Ziergärten. Auch in der Krautschicht zeigt sich ein heterogener Bestand aus hei-
mischen, auentypischen Arten als auch aus Arten mesophiler Standorte, aus Störzeigern und aus Neo-
phyten. Aufgrund seiner Lage am Park ist der Wald zahlreichen anthropogenen Störungen ausgesetzt 
(Tritt, Abfälle, Grünablagerungen, Nährstoffanreicherungen etc.). Trotzdem besitzt der Wald ein gutes 
Entwicklungspotenzial.  

Der Bachlauf ist ein nach § 30 BNatSchG geschützter Biotop. Auch beim angrenzenden Wald ist eine 
Zuordnung als geschützter Biotop naheliegend. 
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Teil 3. Allgemeines, Verfahren 
 

1 Verfahren 

Der Bebauungsplan wird den Vorgaben des Baugesetzbuchs im Regelverfahren mit Umweltprüfung 
aufgestellt. 
 
 

2 Verfahrensschritte 

 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 28.10.2019 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
vom 27.07.2020 

bis zum 31.08.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger  
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 

im Juli / August 2020  

Planentwurf- und Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am 11.07.2022 

Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 22.08.2022 
bis 30.09.2022 

Formelle Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger  
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

vom 22.08.2022 
bis 30.09.2022 

Abwägungs- und Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB am 26.02.2024 

Ortsübliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kelkheim  
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 

am 02.03.2024 

 
 
 

3 Rechtsgrundlage, Erlasse und Richtlinien 

Städtebau / Landschaftsplanung 

BauGB Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. 
Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

BauNVO Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176). 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 

(BGBl. I S. 306). 

PlanzV Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1802). 

HBO Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 
Mai 2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. 
November 2022 (GVBl. S. 571).  
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BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. I 
S.2240).  

HDSchG  Hessisches Denkmalschutzgesetz vom 28. November 2016 (GVBl. S. 211). 

HAGBNatSchG  Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 2010 (GVBl. I S. 629), 
zuletzt geändert durch Artikel 68 Satz 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2023 (GVBl. I 
S. 318). 

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzbestän-
den und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen, Juli 2014. 

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten, Juni 2018. 

RASt Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), 15. Dezember 2008. 

EAR05 Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 05) – (FGSV-Nr. 283; 
Ausgabe: 2005). 

FFL FLL-„Empfehlungen für Baumpflanzungen, Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, 
Pflege“ (FGSV-Nr. 20022; Ausgabe: 2015) und „Teil 2: Standortvorbereitungen 
für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen 
und Substrate“ (FGSV-Nr. 20023; Ausgabe: 2015). 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 4. Januar 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 5). 

 
 

Immissionsschutz 

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792).  

DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung, Juli 
2002. 

DIN 18005, Teil 1,  
Beiblatt 1 

Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren; Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987. 

DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018 

16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV), vom 12. Juni 1990 
(BGBI. I S. 1036), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. No-
vember 2020 (BGBI. I S. 2334). 

18. BImSchV Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 
(BGBI. I S. 1588), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Okto-
ber 2021 (BGBl. I S. 4644). 
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Fachgutachten 

Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft GmbH: BVH Kelkheim, OT Münster, Frankfurter Straße / 
Beuthener Straße – Baugrunderkundung und Gründungsberatung – Wiesbaden: 31.10.2018. 

Baugrundbüro Simon Ingenieurgesellschaft GmbH: BVH Kelkheim, OT Münster, Frankfurter Straße / 
Beuthener Straße – Abfalltechnische Untersuchung einer Auffüllungsmischprobe und einer Misch-
probe des gewachsenen Bodens jeweils gemäß Parameterliste des Merkblattes „Entsorgung von Bau-
abfällen“ – Wiesbaden: 01.11.2018. 

Volker Erdelen, Matthias Fehlow: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag für den Bebauungsplan 188/12 
„Ehemaliger Bauhof Fritz“ in Kelkheim. Kelkheim: Mai bis September 2021. 

Ingenieurbüro Hermann Schäfer: Neubau einer Wohnanlage. Kelkheim-Münster, Beuthener Straße. 
Antrag auf eine wasserrechtliche Einleiteerlaubnis gemäß §§ 8, 9 u. 57 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) für die Einleitung von Niederschlagswasser in den Liederbach. Erläuterungsbericht. Dreieich: 
27.10.2021. 

Werner Genest und Partner Ingenieurgesellschaft mbH: Gutachten NR. 423M4 Bebauungsplan 
Nr. 188/12 „Ehemaliger Bauhof Fritz“ in Kelkheim - Schalltechnische Untersuchungen. Ludwigshafen / 
Rhein: 11.05.2022. 
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